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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes 
zu dem Übereinkommen vom 20. November 1989 
über die Rechte des Kindes 

A. Zielsetzung 

Kinder haben bereits heute einen weltweit anerkannten menschen-
rechtlichen Anspruch auf die Schutzmaßnahmen durch Familie, 
Gesellschaft und Staat, die sich aus ihrer besonderen Hilfsbedürftig-
keit ergeben. Dessen ungeachtet müssen ungezählte junge Men-
schen in aller Welt die ihnen gebührende Hilfe entbehren und in Not 
und Elend leben. Das vorliegende Übereinkommen sucht einen Bei-
trag zur Überwindung dieses Zustands zu leisten, indem es völker-
rechtlich verbindlich festlegt, welche Maßnahmen die Vertragsstaaten 
im einzelnen treffen müssen, um den sich aus den Rechten des 
Kindes ergebenden Schutzanspruch gerecht zu werden. 

B. Lösung 

Die Bundesrepublik Deutschland tritt dafür ein, daß die Rechte des 
Kindes in aller Welt geschützt und beachtet werden; sie unterstützt 
und fördert die Zielsetzung des Übereinkommens. Die Bundesregie-
rung will darum mit der Vorlage des nach Artikel 59 des Grundgeset-
zes notwendigen Vertragsgesetzes die Voraussetzungen für eine 
Ratifizierung des Übereinkommens durch die Bundesrepublik 
Deutschland schaffen. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Der Bundeshaushalt wird mit geringfügigen, nicht bezifferbaren Mehr-
kosten belastet. Länder und Gemeinden werden durch die Ausführung 
des Gesetzes nicht mit Kosten belastet. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

121 (331) — 400 07 — Re 4/91 Bonn, den 24. Januar 1991 

An den 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwu rf 
 eines Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 20. November 1989 über die 

Rechte des Kindes mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bi tte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister der Justiz. 

Der Bundesrat hat in seiner 625. Sitzung am 14. Dezember 1990 gemäß 
Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie 
aus Anlage 2 ersichtlich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates 
ist in der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes 
zu dem Übereinkommen vom 20. November 1989 

über die Rechte des Kindes 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates 
das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Dem in New York am 26. Januar 1990 von der Bundes-
republik Deutschland unterzeichneten Übereinkommen 
vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes wird 
zugestimmt. Das Übereinkommen wird nachstehend mit 
einer amtlichen deutschen Übersetzung veröffentlicht. 

Artikel 2 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 

in Kraft . 

(2) Der Tag, an dem das Übereinkommen nach seinem 
Artikel 49 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft  tritt, 
ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben. 

Begründung zum Vertragsgesetz 

Zu Artikel 1 
Auf das Übereinkommen findet Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 
des Grundgesetzes Anwendung, da es sich auf Gegen

-

stände der Bundesgesetzgebung bezieht. Die Zustim-
mung des Bundesrates ist nach Artikel 84 Abs. 1 des 
Grundgesetzes erforderlich, da das Übereinkommen auch 
das Verwaltungsverfahren von Landesbehörden regelt. 

Zu Artikel 2 
Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erforder-
nis des Artikels 82 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes. Nach 
Absatz 2 ist der Zeitpunkt, in dem das Übereinkommen 
nach seinem Artikel 49 für die Bundesrepublik Deutsch-
land in Kraft tritt, im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben. 

Schlußbemerkungen 

Für den Bund entstehen geringfügige, derzeit nicht be-
zifferbare Mehrbelastungen. Länder und Gemeinden 
werden durch die Ausführung des Gesetzes nicht mit 
Kosten belastet. Auswirkungen auf Einzelpreise und das 
Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, 
sind nicht zu erwarten. 



Drucksache 12/42 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes 

Convention 
on the Rights of the Child 

Convention relative 
aux droits de l'enfant 

Preamble 

The States Parties to the present Con-
vention, 

Considering that, in accordance with the 
principles proclaimed in the Cha rter of the 
United Nations, recognition of the inherent 
dignity and of the equal and inalienable 
rights of all members of the human family 
is the foundation of freedom, justice and 
peace in the world, 

Bearing in mind that the peoples of the 
United Nations have, in the Charter, reaf-
firmed their faith in fundamental human 
rights and in the dignity and worth of the 
human person, and have determined to 
promote social progress and better stan-
dards of life in larger freedom, 

Recognizing that the United Nations has, 
in the Universal Declaration of Human 
Rights and in the International Covenants 
on Human Rights, proclaimed and agreed 
that everyone is entitled to all the rights and 
freedoms set forth therein, without distinc-
tion of any kind, such as race, colour, sex, 
language, religion, political or other opinion, 
national or social origin, property, birth or 
other status, 

Recalling that, in the Universal Declara-
tion of Human Rights, the United Nations 
has proclaimed that childhood is entitled to 
special care and assistance, 

Convinced that the family, as the funda-
mental group of society and the natural 
environment for the growth and well-being 
of all its members and particularly children, 
should be afforded the necessary protection 
and assistance so that it can fully assume 
its responsibilities within the community, 

Préambule 

Les Etats parties à la présente Conven-
tion, 

Considérant que, conformément aux prin-
cipes proclamés dans la Charte des Nations 
Unies, la reconnaissance de la dignité inhé-
rente à tous les membres de la famille hu-
maine ainsi que l'égalité et le caractère 
inaliénable de leurs droits sont le fondement 
de la liberté, de la justice et de la paix dans 
le monde, 

Ayant présent à l'esprit le fait que les 
peuples des Nations Unies ont, dans la 
Charte, proclamé à nouveau leur foi dans 
les droits fondamentaux de l'homme et 
dans la dignité et la valeur de la personne 
humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le 
progrès social et d'instaurer de meilleures 
conditions de vie dans une liberté plus 
grande, 

Reconnaissant que les Nations Unies, 
dans la Déclaration universelle des droits 
de l'homme et dans les Pactes internatio-
naux relatifs aux droits de l'homme, ont 
proclamé et sont convenues que chacun 
peut se prévaloir de tous les droits et de 
toutes les libertés qui y sont énoncés, sans 
distinction aucune, notamment de race, de 
couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d'opinion politique ou de toute autre opi-
nion, d'origine nationale ou sociale, de for-
tune, de naissance ou de toute autre situa-
tion, 

Rappellant que, dans la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme, les Nations 
Unies ont proclamé que l'enfance a droit à 
une aide et à une assistance spéciales, 

Convaincus que la famille, unité fonda-
mentale de la société et milieu naturel pour 
la croissance et le bien-être de tous ses 
membres, et en particulier des enfants, doit 
recevoir la protection et l'assistance dont 
elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement 
son rôle dans la communauté, 

(Übersetzung) 

Präambel 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkom-
mens — 

in der Erwägung, daß nach den in der 
Charta der Vereinten Nationen verkündeten 
Grundsätzen die Anerkennung der allen 
Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft 
innewohnenden Würde und der Gleichheit 
und Unveräußerlichkeit ihrer Rechte die 
Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und 
Frieden in der Welt bildet, 

eingedenk dessen, daß die Völker der 
Vereinten Nationen in der Charta ihren 
Glauben an die Grundrechte und an Würde 
und Wert des Menschen bekräftigt und 
beschlossen haben, den sozialen Fo rt

-schritt und bessere Lebensbedingungen in 
größerer Freiheit zu fördern, 

in der Erkenntnis, daß die Vereinten 
Nationen in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte und in den Internationalen 
Menschenrechtspakten verkündet haben 
und übereingekommen sind, daß jeder 
Mensch Anspruch hat auf alle darin verkün-
deten Rechte und Freiheiten ohne Unter-
scheidung, etwa nach der Rasse, der Haut-
farbe, dem Geschlecht, der Sprache, der 
Religion, der politischen oder sonstigen 
Anschauung, der nationalen oder sozialen 
Herkunft, dem Vermögen, der Geburt oder 
dem sonstigen Status, 

unter Hinweis darauf, daß die Vereinten 
Nationen in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte verkündet haben, daß Kin-
der Anspruch auf besondere Fürsorge und 
Unterstützung haben, 

überzeugt, daß der Familie als Grundein-
heit der Gesellschaft und natürlicher Umge-
bung für das Wachsen und Gedeihen aller 
ihrer Mitglieder, insbesondere der Kinder, 
der erforderliche Schutz und Beistand 
gewährt werden sollte, damit sie ihre Auf-
gaben innerhalb der Gemeinschaft voll 
erfüllen kann, 
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Recognizing that the child, for the full and 
harmonious development of his or her per-
sonality, should grow up in a family environ-
ment, in an atmosphere of happiness, love 
and understanding, 

Considering that the child should be fully 
prepared to live an individual life in society, 
and brought up in the spirit of the ideals 
proclaimed in the Charter of the United Na-
tions, and in particular in the spirit of peace, 
dignity, tolerance, freedom, equality and 
solidarity, 

Bearing in mind that the need to extend 
particular care to the child has been stated 
in the Geneva Declaration of the Rights of 
the Child of 1924 and in the Declaration of 
the Rights of the Child adopted by the Gen-
eral Assembly on 20 November 1959 and 
recognized in the Universal Declaration of 
Human Rights, in the International Coven-
ant on Civil and Political Rights (in particular 
in articles 23 and 24), in the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights (in particular in a rticle 10) and in 
the statutes and relevant instruments of 
specialized agencies and international or-
ganizations concerned with the welfare of 
children, 

Bearing in mind that, as indicated in the 
Declaration of the Rights of the Child, "the 
child, by reason of his physical and mental 
immaturity, needs special safeguards and 
care, including appropriate legal protection, 
before as well as after birth", 

Recalling the provisions of the Declara-
tion on Social and Legal Principles relating 
to the Protection and Welfare of Children, 
with Special Reference to Foster Placement 
and Adoption Nationally and Internationally; 
the United Nations Standard Minimum 
Rules for the Administration of Juvenile Jus-
tice (The Beijing Rules); and the Declaration 
on the Protection of Women and Children in 
Emergency and Armed Conflict, 

Recognizing that, in all countries in the 
world, there are children living in exception

-

ally difficult conditions, and that such chil-
dren need special consideration, 

Taking due account of the importance of 
the traditions and cultural values of each 
people for the protection and harmonious 
development of the child, 

Recognizing the importance of interna-
tional co-operation for improving the living 
conditions of children in every count ry, in 
particular in the developing countries, 

Reconnaissant que l'enfant, pour l'épa-
nouissement harmonieux de sa personna-
lité, doit grandir dans le milieu familial, dans 
un climat de bonheur, d'amour et de com-
préhension, 

Considérant qu'il importe de préparer 
pleinement l'enfant à avoir une vie indivi-
duelle dans la société, et de l'élever dans 
l'esprit des idéaux proclamés dans la 
Charte des Nations Unies, et en particulier 
dans un esprit de paix, de dignité, de tolé-
rance, de liberté, d'égalité et de solidarité, 

Ayant présent à l'esprit que la nécessité 
d'accorder une protection spéciale à l'en-
fant a été énoncée dans la Déclaration de 
Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et 
dans la Déclaration des droits de l'enfant 
adoptée par l'Assemblée générale le 20 no-
vembre 1959, et qu'elle a été reconnue 
dans la Déclaration universelle des droits 
de l'homme, dans le Pacte international re-
latif aux droits civils et politiques (en particu-
lier aux articles 23 et 24), dans le Pacte 
international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (en particulier à l'article 
10) et dans les statuts et instruments perti-
nents des institutions spécialisées et des 
organisations internationales qui se préoc-
cupent du bien-être de l'enfant, 

Ayant présent à l'esprit que, comme indi-
qué dans la Déclaration des droits de l'en-
fant, «l'enfant, en raison de son manque de 
maturité physique et intellectuelle, a besoin 
d'une protection spéciale et de soins spé-
ciaux, notamment d'une protection juridique 
appropriée, avant comme après la nais-
sance», 

Rappelant les dispositions de la Déclara-
tion sur les principes sociaux et juridiques 
applicables à la protection et au bien-être 
des enfants, envisagés surtout sous l'angle 
des pratiques en matière d'adoption et de 
placement familial sur les plans national et 
international, de l'Ensemble de règles mini-
ma des Nations Unies concernant l'adminis-
tration de la justice pour mineurs (Règles de 
Beijing), et de la Déclaration sur la protec-
tion des femmes et des enfants en période 
d'urgence et de conflit armé, 

Reconnaissant qu'il y a dans tous les 
pays du monde des enfants qui vivent dans 
des conditions particulièrement difficiles, et 
qu'il est nécessaire d'accorder à ces en-
fants une attention particulière, 

Tenant dûment compte de l'importance 
des traditions et valeurs culturelles de cha-
que peuple dans la protection et le dévelop-
pement harmonieux de l'enfant, 

Reconnaissant l'importance de la coopé-
ration internationale pour l'amélioration des 
conditions de vie des enfants dans tous les 
pays, et en particulier dans les pays en 
développement, 

in der Erkenntnis, daß das Kind zur vollen 
und harmonischen Entfaltung seiner Per-
sönlichkeit in einer Familie und umgeben 
von Glück, Liebe und Verständnis auf-
wachsen sollte, 

in der Erwägung, daß das Kind umfas-
send auf ein individuelles Leben in der 
Gesellschaft vorbereitet und im Geist der in 
der Charta der Vereinten Nationen verkün-
deten Ideale und insbesondere im Geist des 
Friedens, der Würde, der Toleranz, der 
Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität 
erzogen werden sollte, 

eingedenk dessen, daß die Notwendig-
keit, dem Kind besonderen Schutz zu 
gewähren, in der Genfer Erklärung von 
1924 über die Rechte des Kindes und 
in der von der Generalversammlung am 
20. November 1959 angenommenen Erklä-
rung der Rechte des Kindes ausgesprochen 
und in der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte, im Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte (insbe-
sondere in den Artikeln 23 und 24), im Inter-
nationalen Pakt über wi rtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte (insbesondere in Arti-
kel 10) sowie in den Satzungen und den in 
Betracht kommenden Dokumenten der 
Sonderorganisationen und anderen inter-
nationalen Organisationen, die sich mit dem 
Wohl des Kindes befassen, anerkannt wor-
den ist, 

eingedenk dessen, daß, wie in der Erklä-
rung der Rechte des Kindes ausgeführt ist, 
„das Kind wegen seiner mangelnden kör-
perlichen und geistigen Reife besonderen 
Schutzes und besonderer Fürsorge, insbe-
sondere eines angemessenen rechtlichen 
Schutzes vor und nach der Geburt, bedarf", 

unter Hinweis auf die Bestimmungen der 
Erklärung über die sozialen und rechtlichen 
Grundsätze für den Schutz und das Wohl 
von Kindern unter besonderer Berücksichti-
gung der Aufnahme in eine Pflegefamilie 
und der Adoption auf nationaler und interna-
tionaler Ebene, der Regeln der Vereinten 
Nationen über die Mindestnormen für die 
Jugendgerichtsbarkeit (Beijing-Regeln) und 
der Erklärung über den Schutz von Frauen 
und Kindern im Ausnahmezustand und bei 
bewaffneten Konflikten, 

in der Erkenntnis, daß es in allen Ländern 
der Welt Kinder gibt, die in außerordentlich 
schwierigen Verhältnissen leben, und daß 
diese Kinder der besonderen Berücksichti-
gung bedürfen, 

unter gebührender Beachtung der 
Bedeutung der Traditionen und kulturellen 
Werte jedes Volkes für den Schutz und die 
harmonische Entwicklung des Kindes, 

in Anerkennung der Bedeutung der inter-
nationalen Zusammenarbeit für die Ver-
besserung der Lebensbedingungen der 
Kinder in allen Ländern, insbesondere den 
Entwicklungsländern — 



Drucksache 12/42 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Have agreed as follows: 

Part  I 

Article 1 

For the purposes of the present Conven-
tion, a child means every human being be-
low the age of eighteen years unless, under 
the law applicable to the child, majority is 
attained earlier. 

Article 2 

1. States Parties shall respect and ensure 
the rights set forth in the present Conven-
tion to each child within their jurisdiction 
without discrimination of any kind, irrespec-
tive of the child's or his or her parent's or 
legal guardian's race, colour, sex, lan-
guage, religion, political or other opinion, 
national, ethnic or social origin, property, 
disability, birth or other status. 

2. States Parties shall take all appropriate 
measures to ensure that the child is pro-
tected against all forms of discrimination or 
punishment on the basis of the status, ac-
tivities, expressed opinions, or beliefs of the 
child's parents, legal guardians, or family 
members. 

Article 3 

1. In all actions concerning children, 
whether undertaken by public or private so-
cial welfare institutions, cou rts of law, ad-
ministrative authorities or legislative bodies, 
the best interests of the child shall be a 
primary consideration. 

2. States Parties undertake to ensure the 
child such protection and care as is neces-
sary for his or her well-being, taking into 
account the rights and duties of his or her 
parents, legal guardians, or other individ-
uals legally responsible for him or her, and, 
to this end, shall take all appropriate legisla-
tive and administrative measures. 

3. States Parties shall ensure that the 
institutions, se rvices and facilities respon-
sible for the care or protection of children 
shall conform with the standards estab-
lished by competent authorities, particularly 
in the areas of safety, health, in the number 
and suitability of their staff, as well as com-
petent supervision. 

Article 4 

States Parties shall undertake all appro-
priate legislative, administrative, and other 
measures for the implementation of the 
rights recognized in the present Conven-
tion. With regard to economic, social and 
cultural rights, States Parties shall under-
take such measures to the maximum extent 

Sont convenus de ce qui suit: 

Première Partie 

Article 1 

Au sens de la présente Convention, un 
enfant s'entend de tout être humain âgé de 
moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est 
atteinte plus tôt en vertu de la législation qui 
lui est applicable. 

Article 2 

1. Les Etats parties s'engagent à respec-
ter les droits qui sont énoncés dans la pré-
sente Convention et à les garantir à tout 
enfant relevant de leur juridiction, sans dis-
tinction aucune, indépendamment de toute 
considération de race, de couleur, de sexe, 
de langue, de religion, d'opinion politique ou 
autre de l'enfant ou de ses parents ou re-
présentants légaux, de leur origine natio-
nale, ethnique ou sociale, de leur situation 
de fortune, de leur incapacité, de leur nais-
sance ou de toute autre situation. 

, 2. Les Etats parties prennent toutes les 
mesures appropriées pour que l'enfant soit 
effectivement protégé contre toutes formes 
de discrimination ou de sanction motivées 
par la situation juridique, les activités, les 
opinions déclarées ou les convictions de 
ses parents, de ses représentants légaux 
ou des membres de sa famille. 

Article 3 

1. Dans toutes les décisions qui concer-
nent les enfants, qu'elles soient le fait des 
institutions publiques ou privées de protec-
tion sociale, des tribunaux, des autorités 
administratives ou des organes législatifs, 
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une 
considération primordiale. 

2. Les Etats parties s'engagent à assurer 
à l'enfant la protection et les soins néces-
saires à son bien-être, compte tenu des 
droits et des devoirs de ses parents, de ses 
tuteurs ou des autres personnes légalement 
responsables de lui, et ils prennent à cette 
fin toutes les mesures législatives et admi-
nistratives appropriées. 

3. Les Etats parties veillent à ce que le 
fonctionnement des institutions, services et 
établissements qui ont la charge des en-
fants et assurent leur protection soit 
conforme aux normes fixées par les auto-
rités compétentes, particulièrement dans le 
domaine de la securité et de la santé et en 
ce qui concerne le nombre et la compé-
tence de leur personnel ainsi que l'exis-
tence d'un contrôle approprié. 

Article 4 

Les Etats parties s'engagent à prendre 
toutes les mesures législatives, administra-
tives et autres qui sont nécessaires pour 
mettre en oeuvre les droits reconnus dans la 
présente Convention. Dans le cas des 
droits économiques, sociaux et culturels, ils 
prennent ces mesures dans toutes les li- 

haben folgendes vereinbart: 

Teil I 

Artikel 1 

Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein 
Kind jeder Mensch, der das achtzehnte 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit 
die Volljährigkeit nach dem auf das Kind 
anzuwendenden Recht nicht früher eintritt. 

Artikel 2 

(1) Die Vertragsstaaten achten die in die-
sem Übereinkommen festgelegten Rechte 
und gewährleisten sie jedem ihrer Hoheits-
gewalt unterstehenden Kind ohne jede Dis-
kriminierung unabhängig von der Rasse, 
der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Spra-
che, der Religion, der politischen oder son-
stigen Anschauung, der nationalen, ethni-
schen oder sozialen Herkunft, des Vermö-
gens, einer Behinderung, der Geburt oder 
des sonstigen Status des Kindes, seiner 
Eltern oder seines Vormunds. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeig-
neten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß 
das Kind vor allen Formen der Diskriminie-
rung oder Bestrafung wegen des Status, 
der Tätigkeiten, der Meinungsäußerungen 
oder der Weltanschauung seiner Eltern, 
seines Vormunds oder seiner Familienan-
gehörigen geschützt wird. 

Artikel 3 

(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder 
betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen 
oder privaten Einrichtungen der sozialen 
Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden 
oder Gesetzgebungsorganen getroffen wer

-

den, ist das Wohl des Kindes ein Gesichts-
punkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. 

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 
dem Kind unter Berücksichtigung der 
Rechte und Pflichten seiner Eltern, seines 
Vormunds oder anderer für das Kind 
gesetzlich verantwortlicher Personen den 
Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, 
die zu seinem Wohlergehen notwendig 
sind; zu diesem Zweck treffen sie alle 
geeigneten Gesetzgebungs- und Verwal-
tungsmaßnahmen. 

(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, 
daß die für die Fürsorge für das Kind oder 
dessen Schutz verantwortlichen Institutio-
nen, Dienste und Einrichtungen den von 
den zuständigen Behörden festgelegten 
Normen entsprechen, insbesondere im 
Bereich der Sicherheit und der Gesundheit 
sowie hinsichtlich der Zahl und der fachli-
chen Eignung des Personals und des 
Bestehens einer ausreichenden Aufsicht. 

Artikel 4 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeig-
neten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und 
sonstigen Maßnahmen zur Verwirklichung 
der in diesem Übereinkommen anerkannten 
Rechte. Hinsichtlich der wi rtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte treffen die 
Vertragsstaaten derartige Maßnahmen 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	 Drucksache 12/42 

of their available resources and, where 
needed, within the framework of interna-
tional co-operation. 

Article 5 

States Parties shall respect the respon-
sibilities, rights and duties of parents or, 
where applicable, the members of the ex-
tended family or community as provided for 
by local custom, legal guardians or other 
persons legally responsible for the child, to 
provide, in a manner consistent with the 
evolving capacities of the child, appropriate 
direction and guidance in the exercise by 
the child of the rights recognized in the 
present Convention. 

Article 6 

1. States Parties recognize that every 
child has the inherent right to life. 

2. States Parties shall ensure to the maxi-
mum extent possible the survival and deve-
lopment of the child. 

Article 7 

1. The child shall be registered immedia-
tely after birth and shall have the right from 
birth to a name, the right to acquire a natio-
nality and, as far as possible, the right to 
know and be cared for by his or her parents. 

2. States Parties shall ensure the imple-
mentation of these rights in accordance with 
their national law and their obligations under 
the relevant international instruments in this 
field, in particular where the child would 
otherwise be stateless. 

Article 8 

1. States Parties undertake to respect the 
right of the child to preserve his or her 
identity, including nationality, name and 
family relations as recognized by law 
without unlawful interference. 

2. Where a child is illegally deprived of 
some or all of the elements of his or her 
identity, States Pa rties shall provide appro-
priate assistance and protection, with a view 
to speedily re-establishing his or her iden-
tity. 

Article 9 

1. States Parties shall ensure that a child 
shall not be separated from his or her 
parents against their will, except when com-
petent authorities subject to judicial review 
determine, in accordance with applicable 
law and procedures, that such separation is 
necessary for the best interests of the child. 
Such determination may be necessary in a 
particular case such as one involving abuse 
or neglect of the child by the parents, or one  

mites des ressources dont ils disposent et, 
s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération 
internationale. 

Article 5 

Les Etats parties respectent la responsa-
bilité, le droit et le devoir qu'ont les parents 
ou, le cas échéant, les membres de la fa-
mille élargie ou de la communauté, comme 
prévu par la coutume locale, les tuteurs ou 
autres personnes légalement responsables 
de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une ma-
nière qui corresponde au développement 
de ses capacités, l'orientation et les 
conseils appropriés à l'exercice des droits 
que lui reconnaît la présente Convention. 

Article 6 

1. Les Etats parties reconnaissent que 
tout enfant a un droit inhérent à la vie. 

2. Les Etats parties assurent dans toute 
la mesure possible la survie et le dévelop-
pement de l'enfant. 

Article 7 

1. L'enfant est enregistré aussitôt sa nais-
sance et a dès celle-ci le droit à un nom, le 
droit d'acquérir une nationalité et, dans la 
mesure du possible, le droit de connaître 
ses parents et d'être élevé par eux. 

2. Les Etats parties veillent à mettre ces 
droits en œuvre conformément à leur légis-
lation nationale et aux obligations que leur 
imposent les instruments internationaux ap-
plicables en la matière, en particulier dans 
les cas où faute de cela l'enfant se trouve-
rait apatride. 

Article 8 

1. Les Etats parties s'engagent à respec-
ter le droit de l'enfant de préserver son 
identité, y compris sa nationalité, son nom 
et ses relations familiales, tels qui'ls sont 
reconnus par loi, sans ingérence illégale. 

2. Si un enfant est illégalement privé des 
éléments constitutifs de son identité ou de 
certains d'entre eux, les Etats parties doi-
vent lui accorder une assistance et une 
protection appropriées, pour que son iden-
tité soit rétablie aussi rapidement que pos-
sible. 

Article 9 

1. Les Etats parties veillent à ce que 
l'enfant ne soit pas séparé de ses parents 
contre leur gré, à moins que les autorités 
compétentes ne décident, sous réserve de 
révision judiciaire et conformément aux lois 
et procédures applicables, que cette sépa-
ration est nécessaire dans l'intérêt supé-
rieur de l'enfant. Une décision en ce sens 
peut être nécessaire dans certains cas par-
ticuliers, par exemple lorsque les parents  

unter Ausschöpfung ihrer verfügbaren Mittel 
und erforderlichenfalls im Rahmen der inter-
nationalen Zusammenarbeit. 

Artikel 5 

Die Vertragsstaaten achten die Aufga-
ben, Rechte und Pflichten der Eltern oder 
gegebenenfalls, soweit nach Ortsbrauch 
vorgesehen, der Mitglieder der weiteren 
Familie oder der Gemeinschaft, des Vor-
munds oder anderer für das Kind gesetzlich 
verantwortlicher Personen, das Kind bei der 
Ausübung der in diesem Übereinkommen 
anerkannten Rechte in einer seiner Ent-
wicklung entsprechenden Weise angemes-
sen zu leiten und zu führen. 

Artikel 6 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, daß 
jedes Kind ein angeborenes Recht auf 
Leben hat. 

(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten in 
größtmöglichem Umfang das Überleben 
und die Entwicklung des Kindes. 

Artikel 7 

(1) Das Kind ist unverzüglich nach seiner 
Geburt in ein Register einzutragen und hat 
das Recht auf einen Namen von Geburt an, 
das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu 
erwerben, und soweit möglich das Recht, 
seine Eltern zu kennen und von ihnen 
betreut zu werden. 

(2) Die Vertragsstaaten stellen die Ver-
wirklichung dieser Rechte im Einklang mit 
ihrem innerstaatlichen Recht und mit ihren 
Verpflichtungen aufgrund der einschlägigen 
internationalen Übereinkünfte in diesem 
Bereich sicher, insbesondere für den Fall, 
daß das Kind sonst staatenlos wäre. 

Artikel 8 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 
das Recht des Kindes zu achten, seine 
Identität, einschließlich seiner Staatsan-
gehörigkeit, seines Namens und seiner 
gesetzlich anerkannten Familienbeziehun-
gen, ohne rechtswidrige Eingriffe zu behal

-

ten. 

(2) Werden einem Kind widerrechtlich 
einige oder alle Bestandteile seiner Identität 
genommen, so gewähren die Vertragsstaa-
ten ihm angemessenen Beistand und 
Schutz mit dem Ziel, seine Identität so 
schnell wie möglich wiederherzustellen. 

Artikel 9 

(1) Die Vertragsstaaten stellen sicher, 
daß ein Kind nicht gegen den Willen seiner 
Eltern von diesen getrennt wird, es sei 
denn, daß die zuständigen Behörden in 
einer gerichtlich nachprüfbaren Entschei-
dung nach den anzuwendenden Rechtsvor-
schriften und Verfahren bestimmen, daß 
diese Trennung zum Wohl des Kindes not-
wendig ist. Eine solche Entscheidung kann 
im Einzelfall notwendig werden, wie etwa 
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where the parents are living separately and 
a decision must be made as to the child's 
place of residence. 

2. In any proceedings pursuant to para-
graph 1 of the present a rt icle, all interested 
parties shall be given an opportunity to par-
ticipate in the proceedings and make their 
views known. 

3. States Parties shall respect the right of 
the child who is separated from one or both 
parents to maintain personal relations and 
direct contact with both parents on a regular 
basis, except if it is contrary to the child's 
best interests. 

4. Where such separation results from 
any action initiated by a State Par ty, such as 
the detention, imprisonment, exile, deporta-
tion or death (including death arising from 
any cause while the person is in the custody 
of the State) of one or both parents or of the 
child, that State Pa rty shall, upon request, 
provide the parents, the child or, if appro-
priate, another member of the family with 
the essential information concerning the 
whereabouts of the absent member(s) of 
the family unless the provision of the infor-
mation would be detrimental to the well-
being of the child. States Pa rties shall fur-
ther ensure that the submission of such a 
request shall of itself entail no adverse con-
sequences for the person(s) concerned. 

Article 10 

1. In accordance with the obligation of 
States Parties under a rticle 9, paragraph 1, 
applications by a child or his or her parents 
to enter or leave a State Party for the pur-
pose of family reunification shall be dealt 
with by States Pa rties in a positive, humane 
and expeditious manner. States Parties 
shall further ensure that the submission of 
such a request shall entail no adverse con-
sequences for the applicants and for the 
members of their family. 

2. A child whose parents reside in differ-
ent States shall have the right to maintain 
on a regular basis, save in exceptional cir-
cumstances, personal relations and direct 
contacts with both parents. Towards that 
end and in accordance with the obligation of 
States Parties under article 9, paragraph 1, 
States Parties shall respect the right of the 
child and his or her parents to leave any 
country, including their own, and to enter 
their own country. The right to leave any 
country  shall be subject only to such restric-
tions as are prescribed by law and which 
are necessary to protect the national secu-
rity, public order (ordre public), public health 
or morals or the rights and freedoms of 
others and are consistent with the other 
rights recognized in the present Conven-
tion.  

maltraitent ou négligent l'enfant, ou lors-
qu'ils vivent séparément et qu'une décision 
doit être prise au sujet du lieu de résidence 
de l'enfant. 

2. Dans tous les cas prévus au para-
graphe 1 du présent article, toutes les par-
ties intéressées doivent avoir la possiblilité 
de participer aux délibérations et de faire 
connaître leurs vues. 

3. Les Etats parties respectent le droit de 
l'enfant séparé de ses deux parents ou de 
l'un d'eux d'entretenir régulièrement des re-
lations personnelles et des contacts directs 
avec ses deux parents, sauf si cela est 
contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. 

4. Lorsque la séparation résulte de me-
sures prises par un Etat partie, telles que la 
détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expul-
sion ou la mort (y compris la mort, quelle 
qu'en soit la cause, survenue en cours de 
détention) des deux parents ou de l'un 
d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur 
demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a 
lieu, à un autre membre de la famille les 
renseignements essentiels sur le lieu où se 
trouvent le membre ou les membres de la 
famille, à moins que la divulgation de ces 
renseignements ne soit préjudiciable au 
bien-être de l'enfant. Les Etats parties veil-
lent en outre à ce que la présentation d'une 
telle demande n'entraîne pas en elle-même 
de conséquences fâcheuses pour la per-
sonne ou les personnes intéressées. 

Article 10 

1. Conformément à l'obligation incombant 
aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 
de l'article 9, toute demande faite par un 
enfant ou ses parents en vue d'entrer dans 
un Etat partie ou de le quitter aux fins de 
réunification familiale est considérée par les 
Etats parties dans un esprit positif, avec 
humanité et diligence. Les Etats parties veil-
lent en outre à ce que la présentation d'une 
telle demande n'entraîne pas de consé-
quences fâcheuses pour les auteurs de la 
demande et les membres de leur famille. 

2. Un enfant dont les parents résident 
dans des Etats différents a le droit d'entrete-
nir, sauf circonstances exceptionnelles, des 
relations personnelles et des contacts di-
rects réguliers avec ses deux parents. A 
cette fin, et conformément à l'obligation in-
combant aux Etats parties en vertu du para-
graphe 1 de l'article 9, les Etats parties 
respectent le droit qu'ont l'enfant et ses 
parents de quitter tout pays, y compris le 
leur, et de revenir dans leur propre pays. Le 
droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet 
que des restrictions prescrites par la loi qui 
sont nécessaires pour protéger la sécurité 
nationale, l'ordre public, la santé ou la mo-
ralité publiques, ou les droits et libertés 
d'autrui, et qui sont compatibles avec les 
autres droits reconnus dans la présente 
Convention.  

wenn das Kind durch die Eltern mißhandelt 
oder vernachlässigt wird oder wenn bei 
getrennt lebenden Eltern eine Entscheidung 
über den Aufenthaltsort des Kindes zu tref-
fen ist. 

(2) In Verfahren nach Absatz 1 ist allen 
Beteiligten Gelegenheit zu geben, am Ver-
fahren teilzunehmen und ihre Meinung zu 
äußern. 

(3) Die Vertragsstaaten achten das Recht 
des Kindes, das von einem oder beiden 
Elternteilen getrennt ist, regelmäßige per-
sönliche Beziehungen und unmi ttelbare 
Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen, 
soweit dies nicht dem Wohl des Kindes 
widerspricht. 

(4) Ist die Trennung Folge einer von 
einem Vertragsstaat eingeleiteten Maß-
nahme, wie etwa einer Freiheitsentziehung, 
Freiheitsstrafe, Landesverweisung oder 
Abschiebung oder des Todes eines oder 
beider Elternteile oder des Kindes (auch 
eines Todes, der aus irgendeinem Grund 
eintritt, während der Betreffende sich in 
staatlichem Gewahrsam befindet), so erteilt 
der Vertragsstaat auf Antrag den Eltern, 
dem Kind oder gegebenenfalls einem ande-
ren Familienangehörigen die wesentlichen 
Auskünfte über den Verbleib des oder der 
abwesenden Familienangehörigen, sofern 
dies nicht dem Wohl des Kindes abträglich 
wäre. Die Vertragsstaaten stellen ferner 
sicher, daß allein die Stellung eines solchen 
Antrags keine nachteiligen Folgen für den 
oder die Betroffenen hat. 

Artikel 10 

(1) Entsprechend der Verpflichtung der 
Vertragsstaaten nach Artikel 9 Absatz 1 
werden von einem Kind oder seinen Eltern 
zwecks Familienzusammenführung gestell-
te Anträge auf Einreise in einen Vertrags-
staat oder Ausreise aus einem Vertrags-
staat von den Vertragsstaaten wohlwollend, 
human und beschleunigt bearbeitet. Die 
Vertragsstaaten stellen ferner sicher, daß 
die Stellung eines solchen Antrags keine 
nachteiligen Folgen für die Antragsteller 
und deren Familienangehörige hat. 

(2) Ein Kind, dessen Eltern ihren Aufent-
halt in verschiedenen Staaten haben, hat 
das Recht, regelmäßige persönliche Bezie-
hungen und unmittelbare Kontakte zu bei-
den Elternteilen zu pflegen, soweit nicht 
außergewöhnliche Umstände vorliegen. Zu 
diesem Zweck achten die Vertragsstaaten 
entsprechend ihrer Verpflichtung nach Arti-
kel 9 Absatz 1 das Recht des Kindes und 
seiner Eltern, aus jedem Land einschließlich 
ihres eigenen auszureisen und in ihr eige-
nes Land einzureisen. Das Recht auf Aus-
reise aus einem Land unterliegt nur den 
gesetzlich vorgesehenen Beschränkungen, 
die zum Schutz der nationalen Sicherheit, 
der öffentlichen Ordnung (ordre public), der 
Volksgesundheit, der öffentlichen Sittlich-
keit oder der Rechte und Freiheiten anderer 
notwendig und mit den anderen in diesem 
Übereinkommen anerkannten Rechten ver-
einbar sind. 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	 Drucksache 12/42 

Article 11 

1. States Parties shall take measures to 
combat the illicit transfer and non-return of 
children abroad. 

2. To this end, States Parties shall pro-
mote the conclusion of bilateral or multilate-
ral agreements or accession to existing 
agreements. 

Article 12 

1. States Parties shall assure to the child 
who is capable of forming his or her own 
views the right to express those views freely 
in all matters affecting the child, the views of 
the child being given due weight in accord-
ance with the age and maturity of the child. 

2. For this purpose, the child shall in 
particular be provided the opportunity to be 
heard in any judicial and administrative pro-
ceedings affecting the child, either directly, 
or through a representative or an appropri-
ate body, in a manner consistent with the 
procedural rules of national law. 

Article 13 

1. The child shall have the right to free-
dom of expression; this right shall include 
freedom to seek, receive and impart infor-
mation and ideas of all kinds, regardless of 
frontiers, either orally, in writing or in print, in 
the form of art , or through any other media 
of the child's choice. 

2. The exercise of this right may be sub-
ject to certain restrictions, but these shall 
only be such as are provided by law and are 
necessary: 

(a) For respect of the rights or reputations 
of others; or 

(b) For the protection of national security or 
of public order (ordre public), or of public 
health or morals. 

Article 14 

1. States Parties shall respect the right of 
the child to freedom of thought, conscience 
and religion. 

2. States Parties shall respect the rights 
and duties of the parents and, when appli-
cable, legal guardians, to provide direction 
to the child in the exercise of his or her right 
in a manner consistent with the evolving 
capacities of the child. 

3. Freedom to manifest one's religion or 
beliefs may be subject only to such limita-
tions as are prescribed by law and are 
necessary to protect public safety, order, 
health or morals, or the fundamental rights 
and freedoms of others. 

Article 11 

1. Les Etats parties prennent des me-
sures pour lutter contre les déplacements et 
les non-retours illicites d'enfants à l'é-
tranger. 

2. A cette fin, les Etats parties favorisent 
la conclusion d'accords bilatéraux ou multi-
latéraux ou l'adhésion aux accords exis-
tants. 

 
Article 12 

1. Les Etats parties garantissent à l'en-
fant qui est capable de discernement le droit 
d'exprimer librement son opinion sur toute 
question l'intéressant, les opinions de l'en-
fant étant dûment prises en considération 
eu égard à son âge et à son degré de 
maturité. 

2. A cette fin, on donnera notamment à 
l'enfant la possibilité d'être entendu dans 
toute procédure judiciaire ou administrative 
l'intéressant, soit directement, soit par l'in-
termédiaire d'un représentant ou d'un orga-
nisme approprié, de façon compatible avec 
les règles de procédure de la législation 
nationale. 

Article 13 

1. L'enfant a droit à la liberté d'expres-
sion. Ce droit comprend la liberté de recher-
cher, de recevoir et de répandre des infor-
mations et des idées de toute espèce, sans 
considération de frontières, sous une forme 
orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par 
tout autre moyen du choix de l'enfant. 

2. L'exercice de ce droit ne peut faire 
l'objet que des seules restrictions qui sont 
prescrites par la loi et qui sont nécessaires: 

a) Au respect des droits ou de la réputation 
d'autrui; ou 

b) A la sauvegarde de la sécurité natio-
nale, de l'ordre public, de la sante ou de 
la moralité publiques. 

Article 14 

1. Les Etats parties respectent le droit de 
l'enfant à la liberté de pensée, de cons-
cience et de religion. 

2. Les Etats parties respectent le droit et 
le devoir des parents ou, le cas échéant, 
des représentants légaux de l'enfant, de 
guider celui-ci dans l'exercice du droit sus-
mentionné d'une manière qui corresponde 
au développement de ses capacités. 

3. La liberté de manifester sa religion ou 
ses convictions ne peut être soumise 
qu'aux seules restrictions qui sont pres-
crites par la loi et qui sont nécessaires pour 
préserver la sûreté publique, l'ordre public, 
la santé et la moralité publiques, ou les 
libertés et droits fondamentaux d'autrui. 

Artikel 11 

(1) Die Vertragsstaaten treffen Maßnah-
men, um das rechtswidrige Verbringen von 
Kindern ins Ausland und ihre rechtswidrige 
Nichtrückgabe zu bekämpfen. 

(2) Zu diesem Zweck fördern die Ver-
tragsstaaten den Abschluß zwei- oder 
mehrseitiger Übereinkünfte oder den Beitritt 
zu bestehenden Übereinkünften. 

Artikel 12 

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem 
Kind, das fähig ist, sich eine eigene Mei-
nung zu bilden, das Recht zu, diese Mei-
nung in allen das Kind berührenden Angele-
genheiten frei zu äußern, und berücksichti-
gen die Meinung des Kindes angemessen 
und entsprechend seinem Alter und seiner 
Reife. 

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind ins-
besondere Gelegenheit gegeben, in allen 
das Kind berührenden Gerichts- oder Ver-
waltungsverfahren entweder unmittelbar 
oder durch einen Vertreter oder eine geeig-
nete Stelle im Einklang mit den innerstaat

-

lichen Verfahrensvorschriften gehört zu 
werden. 

Artikel 13 

(1) Das Kind hat das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung; dieses Recht schließt die 
Freiheit ein, ungeachtet der Staatsgrenzen 
Informationen und Gedankengut jeder A rt  in 
Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke 
oder andere vom Kind gewählte Mittel sich 
zu beschaffen, zu empfangen und weiterzu-
geben. 

(2) Die Ausübung dieses Rechts kann 
bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Ein-
schränkungen unterworfen werden, die 
erforderlich sind 

a) für die Achtung der Rechte oder des 
Rufes anderer oder 

b) für den Schutz der nationalen Sicher-
heit, der öffentlichen Ordnung (ordre 
public), der Volksgesundheit oder der 
öffentlichen Sittlichkeit. 

Artikel 14 

(1) Die Vertragsstaaten achten das Recht 
des Kindes auf Gedanken-, Gewissens- 
und Religionsfreiheit. 

(2) Die Vertragsstaaten achten die 
Rechte und Pflichten der Eltern und gege-
benenfalls des Vormunds, das Kind bei der 
Ausübung dieses Rechts in einer seiner 
Entwicklung entsprechenden Weise zu lei-
ten. 

(3) Die Freiheit, seine Religion oder Welt-
anschauung zu bekunden, darf nur den 
gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen 
unterworfen werden, die zum Schutz der 
öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesund-
heit oder Sittlichkeit oder der Grundrechte 
und -freiheiten anderer erforderlich sind. 
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Article 15 

1. States Parties recognize the rights of 
the child to freedom of association and to 
freedom of peaceful assembly. 

2. No restrictions may be placed on the 
exercise of these rights other than those 
imposed in conformity with the law and 
which are necessary in a democratic society 
in the interests of national security or public 
safety, public order (ordre public), the pro-
tection of public health or morals or the 
protection of the rights and freedoms of 
others. 

Article 16 

1. No child shall be subjected to arbitrary 
or unlawful interference with his or her priv-
acy, family, home or correspondence, nor to 
unlawful attacks on his or her honour and 
reputation. 

2. The child has the right to the protection 
of the law against such interference or 
attacks. 

Article 17 

States parties recognize the impo rtant 
function performed by the mass media and 
shall ensure that the child has access to 
information and material from a diversity of 
national and international sources, espe-
cially those aimed at the promotion of his or 
her social, spiritual and moral well-being 
and physical and mental health. To this end, 
States Parties shall: 

(a) Encourage the mass media to dissemi-
nate information and material of social 
and cultural benefit to the child and in 
accordance with the spirit of a rticle 29; 

(b) Encourage international co-operation in 
the production, exchange and dissemi-
nation of such information and material 
from a diversity of cultural, national and 
international sources; 

(c) Encourage the production and dissemi-
nation of children's books; 

(d) Encourage the mass media to have par-
ticular regard to the linguistic needs of 
the child who belongs to a minority 
group or who is indigenous; 

(e) Encourage the development of appro-
priate guidelines for the protection of the 
child from information and material in-
jurious to his or her well-being, bearing 
in mind the provisions of a rt icles 13 and 
18. 

Article 18 

1. States Parties shall use their best 
efforts to ensure recognition of the principle 
that both parents have common respon- 

Article 15 

1. Les Etats parties reconnaissent les 
droits de l'enfant à la liberté d'association et 
à la liberté de réunion pacifique. 

2. L'exercice de ces droits ne peut faire 
l'objet que des seules restrictions qui sont 
prescrites par la loi et qui sont nécessaires 
dans une société démocratique, dans l'inté-
rêt de la sécurité nationale, de la sûreté 
publique ou de l'ordre public, ou pour proté-
ger la santé ou la moralité publiques, ou les 
droits et libertés d'autrui. 

Article 16 

1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions 
arbitraires ou illégales dans sa vie privée, 
sa famille, son domicile ou sa correspon-
dance, ni d'atteintes illégales à son honneur 
et à sa réputation. 

2. L'enfant a droit à la protection de la loi 
contre de telles immixtions ou de telles at-
teintes. 

Article 17 

Les Etats parties reconnaissent l'impor-
tance de la fonction remplie par les médias 
et veillent à ce que l'enfant ait accès à une 
information et à des matériels provenant de 
sources nationales et internationales di-
verses, notamment ceux qui visent à pro-
mouvoir son bien-être social, spirituel et 
moral ainsi que sa santé physique et men-
tale. A cette fin, les Etats parties: 

a) Encouragent les médias à diffuser une 
information et des matériels qui présen-
tent une utilité sociale et culturelle pour 
l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 
29; 

b) Encouragent la coopération internatio-
nale en vue de produire, d'échanger et 
de diffuser une information et des maté-
riels de ce type provenant de différentes 
sources culturelles, nationales et inter-
nationales; 

c) Encouragent la production et la diffusion 
de livres pour enfants; 

d) Encouragent les médias à tenir particu-
lièrement compte des besoins linguisti-
ques des enfants autochtones ou appar-
tenant à un groupe minoritaire; 

e) Favorisent l'élaboration de principes di-
recteurs appropriés destinés à protéger 
l'enfant contre l'information et les maté-
riels qui nuisent à son bien-être, compte 
tenu des dispositions des articles 13 et 
18. 

Article 18 

1. Les Etats parties s'emploient de leur 
mieux à assurer la reconnaissance du prin-
cipe selon lequel les deux parents ont une 

Artikel 15 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das 
Recht des Kindes an, sich frei mit anderen 
zusammenzuschließen und sich friedlich zu 
versammeln. 

(2) Die Ausübung dieses Rechts darf kei-
nen anderen als den gesetzlich vorgesehe-
nen Einschränkungen unterworfen werden, 
die in einer demokratischen Gesellschaft im 
Interesse der nationalen oder der öffentli-
chen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung 
(ordre public), zum Schutz der Volksge-
sundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit 
oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig sind. 

Artikel 16 

(1) Kein Kind darf willkürlichen oder 
rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatle-
ben, seine Familie, seine Wohnung oder 
seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen 
Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines 
Rufes ausgesetzt werden. 

(2) Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen 
Schutz gegen solche Eingriffe oder Beein-
trächtigungen. 

Artikel 17 

Die Vertragsstaaten erkennen die wich-
tige Rolle der Massenmedien an und stellen 
sicher, daß das Kind Zugang hat zu Infor-
mationen und Material aus einer Vielfalt 
nationaler und internationaler Quellen, ins-
besondere derjenigen, welche die Förde-
rung seines sozialen, seelischen und sitt-
lichen Wohlergehens sowie seiner körper-
lichen und geistigen Gesundheit zum Ziel 
haben. Zu diesem Zweck werden die Ver-
tragsstaaten 

a) die Massenmedien ermutigen, Informa-
tionen und Material zu verbreiten, die für 
das Kind von sozialem und kulturellem 
Nutzen sind und dem Geist des Arti-
kels 29 entsprechen; 

b) die internationale Zusammenarbeit bei 
der Herstellung, beim Austausch und 
bei der Verbreitung dieser Informatio-
nen und dieses Materials aus einer Viel-
falt nationaler und internationaler kultu-
reller Quellen fördern; 

c) die Herstellung und Verbreitung von 
Kinderbüchern fördern; 

d) die Massenmedien ermutigen, den 
sprachlichen Bedürfnissen eines Kin-
des, das einer Minderheit angehört oder 
Ureinwohner ist, besonders Rechnung 
zu tragen; 

e) die Erarbeitung geeigneter Richtlinien 
zum Schutz des Kindes vor Informatio-
nen und Material, die sein Wohlergehen 
beeinträchtigen, fördern, wobei die Arti-
kel 13 und 18 zu berücksichtigen sind. 

Artikel 18 

(1) Die Vertragsstaaten bemühen sich 
nach besten Kräften, die Anerkennung des 
Grundsatzes sicherzustellen, daß beide 
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sibilities for the upbringing and development 
of the child. Parents or, as the case may be, 
legal guardians, have the primary responsi-
bility for the upbringing and development of 
the child. The best interests of the child will 
be their basic concern. 

2. For the purpose of guaranteeing and 
promoting the rights set forth in the present 
Convention, States Pa rties shall render ap-
propriate assistance to parents and legal 
guardians in the performance of their child

-

rearing responsibilities and shall ensure the 
development of institutions, facilities and 
services for the care of children. 

3. States Parties shall take all appropriate 
measures to ensure that children of working 
parents have the right to benefit from child-
care services and facilities for which they 
are eligible. 

Article 19 

1. States Part ies shall take all appropriate 
legislative, administrative, social and edu-
cational measures to protect the child from 
all forms of physical or mental violence, 
injury or abuse, neglect or negligent treat-
ment, maltreatment or exploitation, includ-
ing sexual abuse, while in the care of pa-
rent(s), legal guardian(s) or any other per-
son who has the care of the child. 

2. Such protective measures should, as 
appropriate, include effective procedures 
for the establishment of social programmes 
to provide necessary support  for the child 
and for those who have the care of the child, 
as well as for other forms of prevention and 
for identification, reporting, referral, investi-
gation, treatment and follow-up of instances 
of child maltreatment described heretofore, 
and, as appropriate, for judicial involve-
ment. 

Article 20 

1. A child temporarily or permanently de-
prived of his or her family environment, or in 
whose own best interests cannot be allowed 
to remain in that environment, shall be entit-
led to special protection and assistance pro-
vided by the State. 

2. States Parties shall in accordance with 
their national laws ensure alternative care 
for such a child. 

3. Such care could include, inter alia, 
foster placement, kafalah of Islamic law, 
adoption or if necessary placement in suit-
able institutions for the care of children. 
When considering solutions, due regard 
shall be paid to the desirability of continuity  

responsabilité commune pour ce qui est 
d'élever l'enfant et d'assurer son dévelop-
pement. La responsabilité d'élever l'enfant 
et d'assurer son développement incombe 
au premier chef aux parents ou, le cas 
échéant, à ses représentants légaux. Ceux

-

ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt 
supérieur de l'enfant. 

2. Pour garantir et promouvoir les droits 
énoncés dans la présente Convention, les 
Etats parties accordent l'aide appropriée 
aux parents et aux représentants légaux de 
l'enfant dans l'exercice de la responsabilité 
qui leur incombe d'élever l'enfant et assu-
rent la mise en place d'institutions, d'établis-
sements et de services chargés de veiller 
au bien-être des enfants. 

3. Les Etats parties prennent toutes les 
mesures appropriées pour assurer aux en-
fants dont les parents travaillent le droit de 
bénéficier des services et établissements 
de garde d'enfants pour lesquels ils remplis-
sent les conditions requises. 

Article 19 

1. Les Etats parties prennent toutes les 
mesures législatives, administratives, so-
ciales et éducatives appropriées pour proté-
ger l'enfant contre toute forme de violence, 
d'atteinte ou de brutalités physiques ou 
mentales, d'abandon ou de négligence, de 
mauvais traitements ou d'exploitation, y 
compris la violence sexuelle, pendant qu'il 
est sous la garde de ses parents ou de l'un 
d'eux, de son ou ses représentants légaux 
ou de toute autre personne à qui il est 
confié. 

2. Ces mesures de protection compren-
dront, selon qu'il conviendra, des procé-
dures efficaces pour l'établissement de pro-
grammes sociaux visant à fournir l'appui 
nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est 
confié, ainsi que pour d'autres formes de 
prévention, et aux fins d'identification, de 
rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement 
et de suivi pour les cas de mauvais traite-
ments de l'enfant décrits ci-dessus, et com-
prendre également, selon qu'il conviendra, 
des procédures d'intervention judiciaire. 

Article 20 

1. Tout enfant qui est temporairement ou 
définitivement privé de son milieu familial, 
ou qui dans son propre intérêt ne peut être 
laissé dans ce milieu, a droit à une protec-
tion et une aide spéciales de l'Etat. 

2. Les Etats parties prévoient pour cet 
enfant une protection de remplacement 
conforme à leur législation nationale. 

3. Cette protection de remplacement peut 
notamment avoir la forme du placement 
dans une famille, de la kafalah de droit 
islamique, de l'adoption ou, en cas de né-
cessité, du placement dans un établisse-
ment pour enfants approprié. Dans le choix 

Elternteile gemeinsam für die Erziehung 
und Entwicklung des Kindes verantwortlich 
sind. Für die Erziehung und Entwicklung 
des Kindes sind in erster Linie die Eltern 
oder gegebenenfalls der Vormund verant-
wortlich. Dabei ist das Wohl des Kindes ihr 
Grundanliegen. 

(2) Zur Gewährleistung und Förderung 
der in diesem Übereinkommen festgelegten 
Rechte unterstützen die Vertragsstaaten 
die Eltern und den Vormund in angemesse-
ner Weise bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, 
das Kind zu erziehen, und sorgen für den 
Ausbau von Institutionen, Einrichtungen 
und Diensten für die Betreuung von  Kin

-

dern. 

(3) Die Vertragsstaaten treffen alle geeig-
neten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß 
Kinder berufstätiger Eltern das Recht 
haben, die für sie in Betracht kommenden 
Kinderbetreuungsdienste und -einrichtun-
gen zu nutzen. 

Artikel 19 

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle ge-
eigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, 
Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um das 
Kind vor jeder Form körperlicher oder geisti-
ger Gewaltanwendung, Schadenszufügung 
oder Mißhandlung, vor Verwahrlosung oder 
Vernachlässigung, vor schlechter Behand-
lung oder Ausbeutung einschließlich des 
sexuellen Mißbrauchs zu schützen, solange 
es sich in der Obhut der Eltern oder eines 
Elternteils, eines Vormunds oder anderen 
gesetzlichen Vertreters oder einer anderen 
Person befindet, die das Kind betreut. 

(2) Diese Schutzmaßnahmen sollen je 
nach den Gegebenheiten wirksame Verfah-
ren zur Aufstellung von Sozialprogrammen 
enthalten, die dem Kind und denen, die es 
betreuen, die erforderliche Unterstützung 
gewähren und andere Formen der Vor-
beugung vorsehen sowie Maßnahmen zur 
Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung, 
Untersuchung, Behandlung und Nachbe-
treuung in den in Absatz 1 beschriebenen 
Fällen schlechter Behandlung von Kindern 
und gegebenenfalls für das Einschreiten 
der Gerichte. 

Artikel 20 

(1) Ein Kind, das vorübergehend oder 
dauernd aus seiner familiären Umgebung 
herausgelöst wird oder dem der Verbleib in 
dieser Umgebung im eigenen Interesse 
nicht gestattet werden kann, hat Anspruch 
auf den besonderen Schutz und Beistand 
des Staates. 

(2) Die Vertragsstaaten stellen nach Maß-
gabe ihres innerstaatlichen Rechts andere 
Formen der Betreuung eines solchen Kin-
des sicher. 

(3) Als andere Form der Betreuung 
kommt unter anderem die Aufnahme in eine 
Pflegefamilie, die Kafala nach islamischem 
Recht, die Adoption oder, falls erforderlich, 
die Unterbringung in einer geeigneten Kin-
derbetreuungseinrichtung in Betracht. Bei 
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in a child's upbringing and to the child's 
ethnic, religious, cultural and linguistic back-
ground. 

Article 21 

States Parties that recognize and/or per-
mit the sysem of adoption shall ensure that 
the best interests of the child shall be the 
paramount consideration and they shall: 

(a) Ensure that the adoption of a child is 
authorized only by competent au-
thorities who determine, in accordance 
with applicable law and procedures and 
on the basis of all pe rtinent and reliable 
information, that the adoption is per-
missible in view of the child's status 
concerning parents, relatives and legal 
guardians and that, if required, the per-
sons concerned have given their in-
formed consent to the adoption on the 
basis of such counselling as may be 
necessary; 

(b) Recognize that inter-country adoption 
may be considered as an alternative 
means of child's care, if the child cannot 
be placed in a foster or an adoptive 
family or cannot in any suitable manner 
be cared for in the child's count ry  of 
origin; 

(c) Ensure that the child concerned by inter-
country  adoption enjoys safeguards and 
standards equivalent to those existing in 
the case of national adoption; 

(d) Take all appropriate measures to en-
sure that, in inter-country adoption, the 
placement does not result in improper 
financial gain for those involved in it; 

(e) Promote, where appropriate, the objec-
tives of the present a rticle by concluding 
bilateral or multilateral arrangements or 
agreements, and endeavour, within this 
framework, to ensure that the placement 
of the child in another count ry  is carried 
out by competent authorities or organs. 

Article 22 

1. States Pa rties shall take appropriate 
measures to ensure that a child who is 
seeking refugee status or who is considered 
a refugee in accordance with applicable in-
ternational or domestic law and procedures 
shall, whether unaccompanied or accom-
panied by his or her parents or by any other 
person, receive appropriate protection and 
humanitarian assistance in the enjoyment of 
applicable rights set forth in the present 
Convention and in other international hu- 

entre ces solutions, il est dûment tenu 
compte de la nécessité d'une certaine conti-
nuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que 
de son origine ethnique, religieuse, cultu-
relle et linguistique. 

Article 21 

Les Etats parties qui admettent et/ou 
autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt 
supérieur de l'enfant est la considération 
primordiale en la matière, et: 

a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant 
ne soit autorisée que par les autorités 
compétentes, qui vérifient, conformé-
ment à la loi et aux procédures applica-
bles et sur la base de tous les rensei-
gnements fiables relatifs au cas consi-
déré, que l'adoption peut avoir lieu eu 
égard à la situation de l'enfant par rap-
port à ses père et mère, parents et 
représentants légaux et que, le cas 
échéant, les personnes intéressées ont 
donné leur consentement à l'adoption 
en connaissance de cause, après s'être 
entourées des avis nécessaires; 

b) Reconnaissent que l'adoption à l'etran-
ger peut être envisagée comme un au-
tre moyen d'assurer les soins néces-
saires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans 
son pays d'origine, être placé dans une 
famille nourricière ou adoptive ou être 
convenablement élevé; 

c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, 
à ce que l'enfant ait le bénéfice de ga-
ranties et de normes équivalant à celles 
existant en cas d'adoption nationale; 

d) Prennent toutes les mesures appro-
priées pour veiller à ce que, en cas 
d'adoption à l'étranger, le placement de 
l'enfant ne se traduise pas par un profit 
matériel indu pour les personnes qui en 
sont responsables; 

e) Poursuivent les objectifs du présent arti-
cle en concluant des arrangements ou 
des accords bilatéraux ou multilatéraux, 
selon les cas, et s'efforcent dans ce 
cadre de veiller à ce que les placements 
d'enfants à l'étranger soient effectués 
par des autorités ou des organes com-
pétents. 

Article 22 

1. Les Etats parties prennent les mesures 
appropriées pour qu'un enfant qui cherche 
à obtenir le statut de réfugié ou qui est 
considéré comme réfugié en vertu des rè-
gles et procédures du droit international ou 
national applicable, qu'il soit seul ou accom-
pagné de ses père et mère ou de toute 
autre personne, bénéficie de la protection et 
de l'assistance humanitaire voulues pour lui 
permettre de jouir des droits que lui recon-
naissent la présente Convention et les au- 

der Wahl zwischen diesen Lösungen sind 
die erwünschte Kontinuität in der Erziehung 
des Kindes sowie die ethnische, religiöse, 
kulturelle und sprachliche Herkunft des Kin-
des gebührend zu berücksichtigen. 

Artikel 21 

Die Vertragsstaaten, die das System der 
Adoption anerkennen oder zulassen, 
gewährleisten, daß dem Wohl des Kindes 
bei der Adoption die höchste Bedeutung 
zugemessen wird; die Vertragsstaaten 

a) stellen sicher, daß die Adoption eines 
Kindes nur durch die zuständigen 
Behörden bewilligt wird, die nach den 
anzuwendenden Rechtsvorschriften 
und Verfahren und auf der Grundlage 
aller verläßlichen einschlägigen Infor-
mationen entscheiden, daß die Adoption 
angesichts des Status des Kindes in 
bezug auf Eltern, Verwandte und einen 
Vormund zulässig ist und daß, soweit 
dies erforderlich ist, die betroffenen Per-
sonen in Kenntnis der Sachlage und auf 
der Grundlage einer gegebenenfalls 
erforderlichen Beratung der Adoption 
zugestimmt haben; 

b) erkennen an, daß die internationale 
Adoption als andere Form der Betreu-
ung angesehen werden kann, wenn das 
Kind nicht in seinem Heimatland in einer 
Pflege- oder Adoptionsfamilie unterge-
bracht oder wenn es do rt  nicht in geeig-
neter Weise betreut werden kann; 

c) stellen sicher, daß das Kind im Fall einer 
internationalen Adoption in den Genuß 
der für nationale Adoptionen geltenden 
Schutzvorschriften und Normen kommt; 

d) treffen alle geeigneten Maßnahmen, um 
sicherzustellen, daß bei internationaler 
Adoption für die Beteiligten keine 
unstatthaften Vermögensvorteile ent-
stehen; 

e) fördern die Ziele dieses Artikels gegebe-
nenfalls durch den Abschluß zwei- oder 
mehrseitiger Übereinkünfte und bemü-
hen sich in diesem Rahmen sicherzu-
stellen, daß die Unterbringung des Kin-
des in einem anderen Land durch die 
zuständigen Behörden oder Stellen 
durchgeführt wird. 

Artikel 22 

(1) Die Vertragsstaaten treffen geeignete 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß ein 
Kind, das die Rechtsstellung eines Flücht-
lings begeh rt  oder nach Maßgabe der anzu-
wendenden Regeln und Verfahren des Völ-
kerrechts oder des innerstaatlichen Rechts 
als Flüchtling angesehen wird, angemesse-
nen Schutz und humanitäre Hilfe bei der 
Wahrnehmung der Rechte erhält, die in die-
sem Übereinkommen oder in anderen inter-
nationalen Übereinkünften über Menschen- 
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man rights or humanitarian instruments to 
which the said States are Pa rties. 

2. For this purpose, States Pa rties shall 
provide, as they consider appropriate, co-
operation in any effo rts by the United Na-
tions and other competent intergovernmen-
tal organizations or non-governmental or-
ganizations co-operating with the United 
Nations to protect and assist such a child 
and to trace the parents or other members 
of the family of any refugee child in order to 
obtain information necessary for reunifica-
tion with his or her family. In cases where no 
parents or other members of the family can 
be found, the child shall be accorded the 
same protection as any other child perma-
nently or temporarily deprived of his or her 
family environment for any reason, as set 
forth in the present Convention. 

Article 23 

1. States Parties recognize that a men-
tally or physically disabled child should 
enjoy a full and decent life, in conditions 
which ensure dignity, promote self-reliance 
and facilitate the child's active pa rticipation 
in the community. 

2. States Parties recognize the right of the 
disabled child to special care and shall 
encourage and ensure the extension, sub-
ject to available resources, to the eligible 
child and those responsible for his or her 
care, of assistance for which application is 
made and which is appropriate to the child's 
condition and to the circumstances of the 
parents or others caring for the child. 

3. Recognizing the special needs of a 
disabled child, assistance extended in 
accordance with paragraph 2 of the present 
article shall be provided free of charge, 
whenever possible, taking into account the 
financial resources of the parents or others 
caring for the child, and shall be designed to 
ensure that the disabled child has effective 
access to and receives education, training, 
health care services, rehabilitation services, 
preparation for employment and recreation 
opportunities in a manner conducive to the 
child's achieving the fullest possible social 
integration and individual development, 
including his or her cultural and spiritual 
development. 

4. States Parties shall promote, in the 
spirit of international co-operation, the 
exchange of appropriate information in the 
field of preventive health care and of medi-
cal, psychological and functional treatment 
of disabled children, including dissemina- 

tres instruments internationaux relatifs aux 
droits de l'homme ou de caractère humani-
taire auxquels lesdits Etats sont parties. 

2. A cette fin, les Etats parties collabo-
rent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à 
tous les efforts faits par l'Organisation des 
Nations Unies et les autres organisations 
intergouvernementales ou non gouverne-
mentales compétentes collaborant avec 
l'Organisation des Nations Unies pour pro-
téger et aider les enfants qui se trouvent en 
pareille situation et pour rechercher les père 
et mère ou autres membres de la famille de 
tout enfant réfugié en vue d'obtenir les ren-
seignements nécessaires pour le réunir à 
sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni 
aucun autre membre de la famille ne peut 
être retrouvé, l'enfant se voit accorder, se

-lon les principes énoncés dans la présente 
Convention, la même protection que tout 
autre enfant définitivement ou temporaire-
ment privé de son milieu familial pour quel-
que raison que ce soit. 

Article 23 

1. Les Etats parties reconnaissent que les 
enfants mentalement ou physiquement 
handicapés doivent mener une vie pleine et 
décente, dans des conditions qui garantis-
sent leur dignité, favorisent leur autonomie 
et facilitent leur participation active à la vie 
de la collectivité. 

2. Les Etats parties reconnaissent le droit 
des enfants handicapés de bénéficier de 
soins spéciaux et encouragent et assurent, 
dans la mesure des ressources disponibles, 
l'octroi, sur demande, aux enfants handi-
capés remplissant les conditions requises 
et à ceux qui en ont la charge, d'une aide 
adaptée à l'état de l'enfant et à la situation 
de ses parents ou de ceux à qui il est confié. 

3. Eu égard aux besoins particuliers des 
enfants handicapés, l'aide fournie confor-
mément au paragraphe 2 du présent article 
est gratuite chaque fois qu'il est possible, 
compte tenu des ressources financières de 
leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est 
confié, et elle est conçue de telle sorte que 
les enfants handicapés aient effectivement 
accès à l'éducation, à la formation, aux 
soins de santé, à la rééducation, à la prépa-
ration à l'emploi et aux activités récréatives, 
et bénéficient de ces services de façon pro-
pre à assurer une intégration sociale aussi 
complète que possible et leur épanouisse-
ment personnel, y compris dans le domaine 
culturel et spirituel. 

4. Dans un esprit de coopération interna-
tionale, les Etats parties favorisent l'é-
change d'informations pertinentes dans le 
domaine des soins de santé préventifs et du 
traitement médical, psychologique et fonc-
tionnel des enfants handicapés, y compris  

rechte oder über humanitäre Fragen, denen 
die genannten Staaten als Vertragsparteien 
angehören, festgelegt sind, und zwar unab-
hängig davon, ob es sich in Begleitung sei-
ner Eltern oder einer anderen Person befin-
det oder nicht. 

(2) Zu diesem Zweck wirken die Vertrags-
staaten in der ihnen angemessen er-
scheinenden Weise bei allen Bemühungen 
mit, welche die Vereinten Nationen und 
andere zuständige zwischenstaatliche oder 
nichtstaatliche Organisationen, die mit den 
Vereinten Nationen zusammenarbeiten, 
unternehmen, um ein solches Kind zu 
schützen, um ihm zu helfen und um die 
Eltern oder andere Familienangehörige 
eines Flüchtlingskinds ausfindig zu machen 
mit dem Ziel, die für eine Familienzusam-
menführung notwendigen Informationen zu 
erlangen. Können die Eltern oder andere 
Familienangehörige nicht ausfindig ge-
macht werden, so ist dem Kind im Einklang 
mit den in diesem Übereinkommen enthal-
tenen Grundsätzen derselbe Schutz zu 
gewähren wie jedem anderen Kind, das aus 
irgendeinem Grund dauernd oder vorüber-
gehend aus seiner familiären Umgebung 
herausgelöst ist. 

Artikel 23 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, daß 
ein geistig oder körperlich behindertes Kind 
ein erfülltes und menschenwürdiges Leben 
unter Bedingungen führen soll, welche die 
Würde des Kindes wahren, seine Selbstän-
digkeit fördern und seine aktive Teilnahme 
am Leben der Gemeinschaft erleichtern. 

(2) Die Vertragsstaaten erkennen das 
Recht des behinderten Kindes auf beson-
dere Betreuung an und treten dafür ein und 
stellen sicher, daß dem behinderten Kind 
und den für seine Betreuung Verantwort-
lichen im Rahmen der verfügbaren Mittel 
auf Antrag die Unterstützung zuteil wird, die 
dem Zustand des Kindes sowie den 
Lebensumständen der Eltern oder anderer 
Personen, die das Kind betreuen, ange-
messen ist. 

(3) In Anerkennung der besonderen 
Bedürfnisse eines behinderten Kindes ist 
die nach Absatz 2 gewährte Unterstützung 
soweit irgend möglich und unter Berück-
sichtigung der finanziellen Mittel der Eltern 
oder anderer Personen, die das Kind 
betreuen, unentgeltlich zu leisten und so zu 
gestalten, daß sichergestellt ist, daß Erzie-
hung, Ausbildung, Gesundheitsdienste, 
Rehabilitationsdienste, Vorbereitung auf 
das Berufsleben und Erholungsmöglichkei-
ten dem behinderten Kind tatsächlich in 
einer Weise zugänglich sind, die der mög-
lichst vollständigen sozialen Integration und 
individuellen Entfaltung des Kindes ein-
schließlich seiner kulturellen und geistigen 
Entwicklung förderlich ist. 

(4) Die Vertragsstaaten fördern im Geist 
der internationalen Zusammenarbeit den 
Austausch sachdienlicher Informationen im 
Bereich der Gesundheitsvorsorge und der 
medizinischen, psychologischen und funk-
tionellen Behandlung behinderter Kinder 
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tion of and access to information concerning 
methods of rehabilitation, education and 
vocational se rvices, with the aim of enabling 
States Parties to improve their capabilities 
and skills and to widen their experience in 
these areas. In this regard, particular 
account shall be taken of the needs of deve-
loping countries. 

Article 24 

1. States Parties recognize the right of the 
child to the enjoyment of the highest attain-
able standard of health and to facilities for 
the treatment of illness and rehabilitation of 
health. States Parties shall strive to ensure 
that no child is deprived of his or her right of 
access to such health care se rvices. 

2. States Parties shall pursue full imple-
mentation of this right and, in particular, 
shall take appropriate measures: 

(a) To diminish infant and child mortality; 

(b) To ensure the provision of necessary 
medical assistance and health care to 
all children with emphasis on the deve-
lopment of primary health care; 

(c) To combat disease and malnutrition, in-
cluding within the framework of primary 
health care, through, inter alia, the appli-
cation of readily available technology 
and through the provision of adequate 
nutritious foods and clean drinking

-

water, taking into consideration the 
dangers and risks of environmental 
pollution; 

(d) To ensure appropriate prenatal and 
post-natal  health care for mothers; 

(e) To ensure that all segments of society, 
in particular parents and children, are 
informed, have access to education and 
are supported in the use of basic knowl-
edge of child health and nutrition, the 
advantages of breast-feeding, hygiene 
and environmental sanitation and the 
prevention of accidents; 

(f) To develop preventive health care, guid-
ance for parents and family planning 
education and se rvices. 

3. States Parties shall take all effective 
and appropriate measures with a view to 
abolishing traditional practices prejudicial to 
the health of children. 

4. States Parties undertake to promote 
and encourage international co-operation 
with a view to achieving progressively the  

par la diffusion d'informations concernant 
les méthodes de rééducation et les services 
de formation professionnelle, ainsi que 
l'accès à ces données, en vue de permettre 
aux Etats parties d'améliorer leurs capa-
cités et leurs compétences et d'élargir leur 
expérience dans ces domaines. A cet 
égard, il est tenu particulièrement compte 
des besoins des pays en développement. 

Article 24 

1. Les Etats parties reconnaissent le droit 
de l'enfant de jouir du meilleur état de santé 
possible et de bénéficier de services médi-
caux et de rééducation. Ils s'efforcent de 
garantir qu'aucun enfant ne soit privé du 
droit d'avoir accès à ces services. 

2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer 
la réalisation intégrale du droit susmen-
tionné et, en particulier, prennent les me-
sures appropriées pour: 

a) Réduire la mortalité parmi les nourris-
sons et les enfants; 

b) Assurer à tous les enfants l'assistance 
médicale et les soins de santé néces-
saires, l'accent étant mis sur le dévelop-
pement des soins de santé primaires; 

c) Lutter contre la maladie et la malnutri-
tion, y compris dans le cadre de soins 
de santé primaires, grâce notamment à 
l'utilisation de techniques aisément dis-
ponibles et à la fourniture d'aliments 
nutritifs et d'eau potable, compte tenu 
des dangers et des risques de pollution 
du milieu naturel; 

d) Assurer aux mères des soins prénatals 
et postnatals appropriés; 

e) Faire en sorte que tous les groupes de 
la société, en particulier les parents et 
les enfants, reçoivent une information 
sur la santé et la nutrition de l'enfant, les 
avantages de l'allaitement au sein, l'hy-
giène et la salubrité de l'environnement 
et la prévention des accidents, et bénéfi-
cient d'une aide leur permettant de met-
tre à profit cette information; 

f) Développer les soins de santé préven-
tifs, les conseils aux parents et l'éduca-
tion et les services en matière de planifi-
cation familiale. 

3. Les Etats parties prennent toutes les 
mesures efficaces appropriées en vue d'a-
bolir les pratiques traditionnelles préjudicia-
bles à la santé des enfants. 

4. Les Etats parties s'engagent à favori-
ser et à encourager la coopération interna-
tionale en vue d'assurer progressivement la  

einschließlich der Verbreitung von Informa-
tionen über Methoden der Rehabilitation, 
der Erziehung und der Berufsausbildung 
und des Zugangs zu solchen Informationen, 
um es den Vertragsstaaten zu ermöglichen, 
in diesen Bereichen ihre Fähigkeiten und ihr 
Fachwissen zu verbessern und weitere 
Erfahrungen zu sammeln. Dabei sind die 
Bedürfnisse der Entwicklungsländer beson-
ders zu berücksichtigen. 

Artikel 24 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das 
Recht des Kindes auf das erreichbare 
Höchstmaß an Gesundheit an sowie auf 
Inanspruchnahme von Einrichtungen zur 
Behandlung von Krankheiten und zur Wie-
derherstellung der Gesundheit. Die Ver-
tragsstaaten bemühen sich sicherzustellen, 
daß keinem Kind das Recht auf Zugang zu 
derartigen Gesundheitsdiensten vorenthal-
ten wird. 

(2) Die Vertragsstaaten bemühen sich, 
die volle Verwirklichung dieses Rechts 
sicherzustellen, und treffen insbesondere 
geeignete Maßnahmen, um 

a) die Säuglings- und Kindersterblichkeit 
zu verringern; 

b) sicherzustellen, daß alle Kinder die not-
wendige ärztliche Hilfe und Gesund-
heitsfürsorge erhalten, wobei beson-
derer Nachdruck auf den Ausbau der 
gesundheitlichen 	Grundversorgung 
gelegt wird; 

c) Krankheiten sowie Unter- und Fehl-
ernährung auch im Rahmen der ge-
sundheitlichen Grundversorgung zu 
bekämpfen, unter anderem durch den 
Einsatz leicht zugänglicher Technik und 
durch die Bereitstellung ausreichender 
vollwertiger Nahrungsmittel und sau-
beren Trinkwassers, wobei die Gefah-
ren und Risiken der Umweltverschmut-
zung zu berücksichtigen sind; 

d) eine angemessene Gesundheitsfür-
sorge für Mütter vor und nach der Ent-
bindung sicherzustellen; 

e) sicherzustellen, daß allen Teilen der 
Gesellschaft, insbesondere Eltern und 
Kindern, Grundkenntnisse über die 
Gesundheit und Ernährung des Kindes, 
die Vorteile des Stillens, die Hygiene 
und die Sauberhaltung der Umwelt 
sowie die Unfallverhütung vermittelt 
werden, daß sie Zugang zu der entspre-
chenden Schulung haben und daß sie 
bei der Anwendung dieser Grundkennt-
nisse Unterstützung erhalten; 

f) die Gesundheitsvorsorge, die Elternbe-
ratung sowie die Aufklärung und die 
Dienste auf dem Gebiet der Familien-
planung auszubauen. 

(3) Die Vertragsstaaten treffen alle wirk-
samen und geeigneten Maßnahmen, um 
überlieferte Bräuche, die für die Gesundheit 
der Kinder schädlich sind, abzuschaffen. 

(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 
die internationale Zusammenarbeit zu 
unterstützen und zu fördern, um fortschrei- 
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full realization of the right recognized in the 
present article. In this regard, particular 
account shall be taken of the needs of deve-
loping countries. 

Article 25 

States Parties recognize the right of a 
child who has been placed by the compe-
tent authorities for the purposes of care, 
protection or treatment of his or her physical 
or mental health, to a periodic review of the 
treatment provided to the child and all other 
circumstances relevant to his or her place-
ment. 

Article 26 

1. States Parties shall recognize for every 
child the right to benefit from social security, 
including social insurance, and shall take 
the necessary measures to achieve the full 
realization of this right in accordance with 
their national law. 

2. The benefits should, where appro-
priate, be granted, taking into account the 
resources and the circumstances of the 
child and persons having responsibilty for 
the maintenance of the child, as well as any 
other consideration relevant to an applica-
tion for benefits made by or on behalf of the 
child. 

Article 27 

1. States Parties recognize the right of 
every child to a standard of living adequate 
for the child's physical, mental, spiritual, 
moral and social development. 

2. The parent(s) or others responsible for 
the child have the primary responsibility to 
secure, within their abilities and financial 
capacities, the conditions of living neces-
sary for the child's development. 

3. States Parties, in accordance with 
national conditions and within their means, 
shall take appropriate measures to assist 
parents and others responsible for the child 
to implement this right and shall in case of 
need provide material assistance and supp-
ort  programmes, particularly with regard to 
nutrition, clothing and housing. 

4. States Parties shall take all appropriate 
measures to secure the recovery of mainte-
nance for the child from the parents or other 
persons having financial responsibility for 
the child, both within the State Party  and 
from abroad. In particular, where the person 
having financial responsibility for the child 
lives in a State different from that of the 
child, States Parties shall promote the 
accession to international agreements or 
the conclusion of such agreements, as well  

pleine réalisation du droit reconnu dans le 
présent article. A cet égard, il est tenu parti-
culièrement compte des besoins des pays 
en développement. 

Article 25 

Les Etats parties reconnaissent à l'enfant 
qui a été placé par les autorités compé-
tentes pour recevoir des soins, une protec-
tion ou un traitement physique ou mental, le 
droit à un examen périodique dudit traite-
ment et de toute autre circonstance relative 
à son placement. 

Article 26 

1. Les Etats parties reconnaissent à tout 
enfant le droit de bénéficier de la sécurité 
sociale, y compris les assurances sociales, 
et prennent les mesures nécessaires pour 
assurer la pleine réalisation de ce droit en 
conformité avec leur législation nationale. 

2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a 
lieu, être accordées compte tenu des res-
sources et de la situation de l'enfant et des 
personnes responsables de son entretien, 
ainsi que de toute autre considération appli-
cable à la demande de prestation faite par 
l'enfant ou en son nom. 

Article 27 

1. Les Etats parties reconnaissent le droit 
de tout enfant à un niveau de vie suffisant 
pour permettre son développement physi-
que, mental, spirituel, moral et social. 

2. C'est aux parents ou autres personnes 
ayant la charge de l'enfant qu'incombe au 
premier chef la responsabilité d'assurer, 
dans les limites de leurs possibilités et de 
leurs moyens financiers, les conditions de 
vie nécessaires au développement de l'en-
fant. 

3. Les Etats parties adoptent les mesures 
appropriées, compte tenu des conditions 
nationales et dans la mesure de leurs 
moyens, pour aider les parents et autres 
personnes ayant la charge de l'enfant à 
mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas 
de besoin, une assistance matérielle et des 
programmes d'appui, notamment en ce qui 
concerne l'alimentation, le vêtement et le 
logement. 

4. Les Etats parties prennent toutes les 
mesures appropriées en vue d'assurer le 
recouvrement de la pension alimentaire de 
l'enfant auprès de ses parents ou des au-
tres personnes ayant une responsabilité fi-
nancière à son égard, que ce soit sur leur 
territoire ou à l'étranger. En particulier, pour 
tenir compte des cas où la personne qui a 
une responsabilité financière à l'égard de 
l'enfant vit dans un Etat autre que celui de 
l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhé- 

tend die volle Verwirklichung des in diesem 
Artikel anerkannten Rechts zu erreichen. 
Dabei sind die Bedürfnisse der Entwick-
lungsländer besonders zu berücksichtigen. 

Artikel 25 

Die Vertragsstaaten erkennen an, daß ein 
Kind, das von den zuständigen Behörden 
wegen einer körperlichen oder geistigen 
Erkrankung zur Betreuung, zum Schutz der 
Gesundheit oder zur Behandlung unterge-
bracht worden ist, das Recht hat auf eine 
regelmäßige Überprüfung der dem Kind 
gewährten Behandlung sowie aller anderen 
Umstände, die für seine Unterbringung von 
Belang sind. 

Artikel 26 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das 
Recht jedes Kindes auf Leistungen der 
sozialen Sicherheit einschließlich der 
Sozialversicherung an und treffen die erfor-
derlichen Maßnahmen, um die volle Ver-
wirklichung dieses Rechts in Übereinstim-
mung mit dem innerstaatlichen Recht 
sicherzustellen. 

(2) Die Leistungen sollen gegebenenfalls 
unter Berücksichtigung der wi rtschaftlichen 
Verhältnisse und der sonstigen Umstände 
des Kindes und der Unterhaltspflichtigen 
sowie anderer für die Beantragung von 
Leistungen durch das Kind oder im Namen 
des Kindes maßgeblicher Gesichtspunkte 
gewährt werden. 

Artikel 27 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das 
Recht jedes Kindes auf einen seiner kör-
perlichen, geistigen, seelischen, sittlichen 
und sozialen Entwicklung angemessenen 
Lebensstandard an. 

(2) Es ist in erster Linie Aufgabe der 
Eltern oder anderer für das Kind verantwort-
licher Personen, im Rahmen ihrer Fähigkei-
ten und finanziellen Möglichkeiten die für 
die Entwicklung des Kindes notwendigen 
Lebensbedingungen sicherzustellen. 

(3) Die Vertragsstaaten treffen gemäß 
ihren innerstaatlichen Verhältnissen und im 
Rahmen ihrer Mittel geeignete Maßnah-
men, um den Eltern und anderen für das 
Kind verantwortlichen Personen bei der 
Verwirklichung dieses Rechts zu helfen, 
und sehen bei Bedürftigkeit materielle Hilfs- 
und Unterstützungsprogramme insbeson-
dere im Hinblick auf Ernährung, Bekleidung 
und Wohnung vor. 

(4) Die Vertragsstaaten treffen alle geeig-
neten Maßnahmen, um die Geltendma-
chung von Unterhaltsansprüchen des Kin-
des gegenüber den Eltern oder anderen 
finanziell für das Kind verantwortlichen Per-
sonen sowohl innerhalb des Vertragsstaats 
als auch im Ausland sicherzustellen. Insbe-
sondere fördern die Vertragsstaaten, wenn 
die für das Kind finanziell verantwortliche 
Person in einem anderen Staat lebt als 
das Kind, den Beitritt zu internationalen 
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as the making of other appropriate arrange-
ments. 

Article 28 

1. States Pa rties recognize the right of the 
child to education, and with a view to achie-
ving this right progressively and on the 
basis of equal opportunity, they shall, in 
particular: 

(a) Make primary education compulsory 
and available free to all; 

(b) Encourage the development of different 
forms of secondary education, including 
general and vocational education, make 
them available and accessible to every 
child, and take appropriate measures 
such as the introduction of free educa-
tion and offering financial assistance in 
case of need; 

(c) Make higher education accessible to all 
on the basis of capacity by every appro-
priate means; 

(d) Make educational and vocational infor-
mation and guidance available and 
accessible to all children; 

(e) Take measures to encourage regular 
attendance at schools and the reduction 
of  drop-out  rates. 

2. States Pa rties shall take all appropriate 
measures to ensure that school discipline is 
administered in a manner consistent with 
the child's human dignity and in conformity 
with the present Convention. 

3. States Parties shall promote and 
encourage international co-operation in 
matters relating to education, in particular 
with a view to contributing to the elimination 
of ignorance and illiteracy throughout the 
world and facilitating access to scientific 
and technical knowledge and modern tea-
ching methods. In this regard, particular 
account shall be taken of the needs of deve-
loping countries. 

Article 29 

1. States Parties agree that the education 
of the child shall be directed to: 

(a) The development of the child's person-
ality, talents and mental and physical 
abilities to their fullest potential; 

(b) The development of respect for human 
rights and fundamental freedoms, and 
for the principles enshrined in the Char-
ter of the United Nations; 

(c) The development of respect for the 
child's parents, his or her own cultural 
identity, language and values, for the 

sion à des accords internationaux ou la 
conclusion de tels accords ainsi que l'adop-
tion de tous autres arrangements appro-
priés. 

Article 28 

1. Les Etats parties reconnaissent le droit 
de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en 
vue d'assurer l'exercice de ce droit progres-
sivement et sur la base de l'égalité des 
chances: 

a) Ils rendent l'enseignement primaire obli-
gatoire et gratuit pour tous; 

b) Ils encouragent l'organisation de diffé-
rentes formes d'enseignement secon-
daire, tant général que professionnel, 
les rendent ouvertes et accessibles à 
tout enfant, et prennent des mesures 
appropriées, telles que l'instauration de 
la gratuité de l'enseignement et l'offre 
d'une aide financière en cas de besoin; 

c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseigne-
ment supérieur, en fonction des capa-
cités de chacun, par tous les moyens 
appropriés; 

d) Ils rendent ouvertes et accessibles à 
tout enfant l'information et l'orientation 
scolaires et professionnelles; 

e) Ils prennent des mesures pour encoura-
ger la régularité de la fréquentation sco-
laire et la réduction des taux d'abandon 
scolaire. 

2. Les Etats parties prennent toutes les 
mesures appropriées pour veiller à ce que 
la discipline scolaire soit appliquée d'une 
manière compatible avec la dignité de l'en-
fant en tant qu'être humain et conformé-
ment à la présente Convention. 

3. Les Etats parties favorisent et encoura-
gent la coopération internationale dans le 
domaine de l'éducation, en vue notamment 
de contribuer à éliminer l'ignorance et l'an-
alphabétisme dans le monde et de faciliter 
l'accès aux connaissances scientifiques et 
techniques et aux méthodes d'enseigne-
ment modernes. A cet égard, il est tenu 
particulièrement compte des besoins des 
pays en développement. 

Article 29 

1. Les Etats parties conviennent que 
l'éducation de l'enfant doit viser à: 

a) Favoriser l'épanouissement de la per-
sonnalité de l'enfant et le développe-
ment de ses dons et de ses aptitudes 
mentales et physiques, dans toute la 
mesure de leurs potentialités; 

b) Inculquer à l'enfant le respect des droits 
de l'homme et des libertés fondamen-
tales, et des principes consacrés dans 
la Charte des Nations Unies; 

c) Inculquer à l'enfant le respect de ses 
parents, de son identité, de sa langue et 
de ses valeurs culturelles, ainsi que le 

Übereinkünften oder den Abschluß solcher 
Übereinkünfte sowie andere geeignete 
Regelungen. 

Artikel 28 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das 
Recht des Kindes auf Bildung an; um die 
Verwirklichung dieses Rechts auf der 
Grundlage der Chancengleichheit fo rt

-schreitend zu erreichen, werden sie insbe-
sondere 

a) den Besuch der Grundschule für alle zur 
Pflicht und unentgeltlich machen; 

b) die Entwicklung verschiedener Formen 
der weiterführenden Schulen allgemein-
bildender und berufsbildender A rt  för-
dern, sie allen Kindern verfügbar und 
zugänglich machen und geeignete Maß-
nahmen wie die Einführung der Unent-
geltlichkeit und die Bereitstellung finan-
zieller Unterstützung bei Bedürftigkeit 
treffen; 

c) allen entsprechend ihren Fähigkeiten 
den Zugang zu den Hochschulen mit 
allen geeigneten Mitteln ermöglichen; 

d) Bildungs- und Berufsberatung allen Kin
-dern verfügbar und zugänglich machen; 

e) Maßnahmen treffen, die den regelmäßi-
gen Schulbesuch fördern und den Anteil 
derjenigen, welche die Schule vorzeitig 
verlassen, verringern. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeig-
neten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß 
die Disziplin in der Schule in einer Weise 
gewahrt wird, die der Menschenwürde des 
Kindes entspricht und im Einklang mit die-
sem Übereinkommen steht. 

(3) Die Vertragsstaaten fördern die inter-
nationale Zusammenarbeit im Bildungswe-
sen, insbesondere um zur Beseitigung von 
Unwissenheit und Analphabetentum in der 
Welt beizutragen und den Zugang zu wis-
senschaftlichen und technischen Kenntnis-
sen und modernen Unterrichtsmethoden zu 
erleichtern. Dabei sind die Bedürfnisse der 
Entwicklungsländer besonders zu berück-
sichtigen. 

Artikel 29 

(1) Die Vertragsstaaten stimmen darin 
überein, daß die Bildung des Kindes darauf 
gerichtet sein muß, 

a) die Persönlichkeit, die Begabung und 
die geistigen und körperlichen Fähigkei-
ten des Kindes voll zur Entfaltung zu 
bringen; 

b) dem Kind Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten und den in 
der Charta der Vereinten Nationen ver-
ankerten Grundsätzen zu vermitteln; 

c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, 
seiner kulturellen Identität, seiner Spra-
che und seinen kulturellen Werten, den 
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national values of the count ry  in which 
the child is living, the count ry  from which 
he or she may originate, and for civiliza-
tions different from his or her own; 

(d) The preparation of the child for respons-
ible life in a free society, in the spirit of 
understanding, peace, tolerance, equal-
ity of sexes, and friendship among all 
peoples, ethnic, national and religious 
groups and persons of indigenous 
origin; 

(e) The development of respect for the 
natural environment. 

2. No part  of the present a rt icle or article 
28 shall be construed so as to interfere with 
the liberty  of individuals and bodies to es-
tablish and direct educational institutions, 
subject always to the observance of the 
principles set forth in paragraph 1 of the 
present art icle and to the requirements that 
the education given in such institutions shall 
conform to such minimum standards as 
may be laid down by the State. 

Article 30 

In those States in which ethnic, religious 
or linguistic minorities or persons of indigen-
ous origin exist, a child belonging to such a 
minority or who is indigenous shall not be 
denied the right, in community with other 
members of his or her group, to enjoy his or 
her own culture, to profess and practise his 
or her own religion, or to use his or her own 
language. 

Article 31 

1. States Part ies recognize the right of the 
child to rest and leisure, to engage in play 
and recreational activities appropriate to the 
age of the child and to participate freely in 
cultural life and the arts. 

2. States Parties shall respect and prom-
ote the right of the child to participate fully in 
cultural and artistic life and shall encourage 
the provision of appropriate and equal op-
portunities for cultural, artistic, recreational 
and leisure activity. 

Article 32 

1. States Parties recognize the right of the 
child to be protected from economic exploi-
tation and from performing any work that is 
likely to be hazardous or to interfere with the 
child's education, or to be harmful to the 
child's health or physical, mental, spiritual, 
moral or social development. 

2. States Parties shall take legislative, 
administrative, social and educational 
measures to ensure the implementation of 
the present article. To this end, and having 
regard to the relevant provisions of other 

respect des valeurs nationales du pays 
dans lequel il vit, du pays duquel il peut 
être originaire et des civilisations diffé-
rentes de la sienne; 

d) Préparer l'enfant à assumer les respon-
sabilités de la vie dans une société libre, 
dans un esprit de compréhension, de 
paix, de tolérance, d'égalité entre les 
sexes et d'amitié entre tous les peuples 
et groupes ethniques, nationaux et reli-
gieux, et avec les personnes d'origine 
autochtone; 

e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu 
naturel. 

2. Aucune disposition du présent article 
ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une 
manière qui porte atteinte à la liberté des 
personnes physiques ou morales de créer 
et de diriger des établissements d'ensei-
gnement, à condition que les principes 
énoncés au paragraphe 1 du présent article 
soient respectés et que l'éducation dispen-
sée dans ces établissements soit conforme 
aux normes minimales que l'Etat aura pres-
crites. 

Article 30 

Dans les Etats où il existe des minorités 
ethniques, religieuses ou linguistiques ou 
des personnes d'origine autochtone, un en-
fant autochtone ou appartenant à une de 
ces minorités ne peut être privé du droit 
d'avoir sa propre vie culturelle, de professer 
et de pratiquer sa propre religion ou d'em-
ployer sa propre langue en commun avec 
les autres membres de son groupe. 

Article 31 

1. Les Etats parties reconnaissent à l'en-
fant le droit au repos et aux loisirs, de se 
livrer au jeu et à des activités récréatives 
propres à son âge, et de participer librement 
à la vie culturelle et artistique. 

2. Les Etats parties respectent et favori-
sent le droit de l'enfant de participer pleine-
ment à la vie culturelle et artistique, et en-
couragent l'organisation à son intention de 
moyens appropriés de loisirs et d'activités 
récréatives, artistiques et culturelles, dans 
des conditions d'égalité. 

Article 32 

1. Les Etats parties reconnaissent le droit 
de l'enfant d'être protégé contre l'exploita-
tion économique et de n'être astreint à au-
cun travail comportant des risques ou sus-
ceptible de compromettre son éducation ou 
de nuire à sa santé ou à son développe-
ment physique, mental, spirituel, moral ou 
social. 

2. Les Etats parties prennent des me-
sures législatives, administratives, sociales 
et éducatives pour assurer l'application du 
présent article. A cette fin, et compte tenu 
des dispositions pertinentes des autres ins- 

nationalen Werten des Landes, in dem 
es lebt, und gegebenenfalls des Lan-
des, aus dem es stammt, sowie vor 
anderen Kulturen als der eigenen zu 
vermitteln; 

d) das Kind auf ein verantwortungsbewuß-
tes Leben in einer freien Gesellschaft im 
Geist der Verständigung, des Friedens, 
der Toleranz, der Gleichberechtigung 
der Geschlechter und der Freundschaft 
zwischen allen Völkern und ethnischen, 
nationalen und religiösen Gruppen 
sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten; 

e) dem Kind Achtung vor der natürlichen 
Umwelt zu vermitteln. 

(2) Dieser Artikel und Artikel 28 dürfen 
nicht so ausgelegt werden, daß sie die Frei-
heit natürlicher oder juristischer Personen 
beeinträchtigen, Bildungseinrichtungen zu 
gründen und zu führen, sofern die in Absatz 
1 festgelegten Grundsätze beachtet werden 
und die in solchen Einrichtungen vermittelte 
Bildung den von dem Staat gegebenenfalls 
festgelegten Mindestnormen entspricht. 

Artikel 30 

In Staaten, in denen es ethnische, reli-
giöse oder sprachliche Minderheiten oder 
Ureinwohner gibt, darf einem Kind, das 
einer solchen Minderheit angehört oder 
Ureinwohner ist, nicht das Recht vorenthal-
ten werden, in Gemeinschaft mit anderen 
Angehörigen seiner Gruppe seine eigene 
Kultur zu pflegen, sich zu seiner eigenen 
Religion zu bekennen und sie auszuüben 
oder seine eigene Sprache zu verwenden. 

Artikel 31 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das 
Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, 
auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung 
sowie auf freie Teilnahme am kulturellen 
und künstlerischen Leben. 

(2) Die Vertragsstaaten achten und för-
dern das Recht des Kindes auf volle Beteili-
gung am kulturellen und künstlerischen 
Leben und fördern die Bereitstellung geeig-
neter und gleicher Möglichkeiten für die kul-
turelle und künstlerische Betätigung sowie 
für aktive Erholung und Freizeitbeschäfti-
gung. 

Artikel 32 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das 
Recht des Kindes an, vor wi rtschaftlicher 
Ausbeutung geschützt und nicht zu einer 
Arbeit herangezogen zu werden, die Gefah-
ren mit sich bringen, die Erziehung des 
Kindes behindern oder die Gesundheit des 
Kindes oder seine körperliche, geistige, 
seelische, sittliche oder soziale Entwicklung 
schädigen könnte. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen Gesetzge-
bungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungs-
maßnahmen, um die Durchführung dieses 
Artikels sicherzustellen. Zu diesem Zweck 
und unter Berücksichtigung der einschlägi- 
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international instruments, States Pa rties 
shall in particular: 

(a) Provide for a minimum age or minimum 
ages for admission to employment; 

(b) Provide for appropriate regulation of the 
hours and conditions of employment; 

(c) Provide for appropriate penalties or 
other sanctions to ensure the e ffective 
enforcement of the present a rticle. 

Article 33 

States Pa rties shall take all appropriate 
measures, including legislative, administra-
tive, social and educational measures, to 
protect children from the illicit use of nar-
cotic drugs and psychotropic substances as 
defined in the relevant international treaties, 
and to prevent the use of children in the illicit 
production and trafficking of such sub-
stances. 

Article 34 

States Parties undertake to protect the 
child from all forms of sexual exploitation 
and sexual abuse. For these purposes, 
States Parties shall in particular take all 
appropriate national, bilateral and multila-
teral measures to prevent: 

(a) The inducement or coercion of a child to 
engage in any unlawful sexual activity; 

(b) The exploitative use of children in pros-
titution or other unlawful sexual prac-
tices; 

(c) The exploitative use of children in por-
nographic pe rformances and materials. 

Article 35 

States Parties shall take all appropriate 
national, bilateral and multilateral measures 
to prevent the abduction of, the sale of or 
traffic in children for any purpose or in any 
form. 

Article 36 

States Parties shall protect the child 
against all other forms of exploitation pre-
judicial to any aspects of the child's welfare. 

Article 37 
States Parties shall ensure that: 

(a) No child shall be subjected to to rture or 
other cruel, inhuman or degrading treat-
ment or punishment. Neither capital 
punishment nor life imprisonment with-
out possibility of release shall be im- 

truments internationaux, les Etats parties, 
en particulier: 

a) Fixent un âge minimum ou des âges 
minimums d'admission à l'emploi; 

b) Prévoient une réglementation appro-
priée des horaires de travail et des 
conditions d'emploi; 

c) Prévoient des peines ou autres sanc-
tions appropriées pour assurer l'applica-
tion effective du présent article. 

Article 33 

Les Etats parties prennent toutes les me-
sures appropriées, y compris des mesures 
législatives, administratives, sociales et 
éducatives, pour protéger les enfants contre 
l'usage illicite de stupéfiants et de subs-
tances psychotropes, tels que les définis-
sent les conventions internationales perti-
nentes, et pour empêcher que des enfants 
ne soient utilisés pour la production et le 
trafic illicites de ces substances. 

Article 34 

Les Etats parties s'engagent à protéger 
l'enfant contre toutes les formes d'exploita-
tion sexuelle et de violence sexuelle. A cette 
fin, les Etats prennent en particulier toutes 
les mesures appropriées sur les plans na-
tional, bilatéral et multilatéral pour empê-
cher: 

a) Que des enfants ne soient incités ou 
contraints à se livrer à une activité 
sexuelle illégale; 

b) Que des enfants ne soient exploités à 
des fins de prostitution ou autres prati-
ques sexuelles illégales; 

c) Que des enfants ne soient exploités aux 
fins de la production de spectacles ou 
de matériel de caractère pornogra-
phique. 

Article 35 

Les Etats parties prennent toutes les me-
sures appropriées sur les plans national, 
bilatéral et multilatéral pour empêcher l'en-
lèvement, la vente ou la traite d'enfants à 
quelque fin que ce soit et sous quelque 
forme que ce soit. 

Article 36 

Les Etats parties protègent l'enfant contre 
toutes autres formes d'exploitation préjudi-
ciables à tout aspect de son bien-être. 

Article 37 

Les Etats parties veillent à ce que: 

a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni 
à des peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants. Ni la peine ca-
pitale ni l'emprisonnement à vie sans 
possibilité de libération ne doivent être 

gen Bestimmungen anderer internationaler 
Übereinkünfte werden die Vertragsstaaten 
insbesondere 

a) ein oder mehrere Mindestalter für die 
Zulassung zur Arbeit festlegen; 

b) eine angemessene Regelung der 
Arbeitszeit und der Arbeitsbedingungen 
vorsehen; 

c) angemessene Strafen oder andere 
Sanktionen zur wirksamen Durchset-
zung dieses Artikels vorsehen. 

Artikel 33 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeig-
neten Maßnahmen einschließlich Gesetz-
gebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bil-
dungsmaßnahmen, um Kinder vor dem 
unerlaubten Gebrauch von Suchtstoffen 
und psychotropen Stoffen im Sinne der 
diesbezüglichen internationalen Überein-
künfte zu schützen und den Einsatz von 
Kindern bei der unerlaubten Herstellung 
dieser Stoffe und beim unerlaubten Verkehr 
mit diesen Stoffen zu verhindern. 

Artikel 34 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das 
Kind vor allen Formen sexueller Ausbeu-
tung und sexuellen Mißbrauchs zu schüt-
zen. Zu diesem Zweck treffen die Vertrags-
staaten insbesondere alle geeigneten inner-
staatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen 
Maßnahmen, um zu verhindern, daß Kinder 

a) zur Beteiligung an rechtswidrigen sexu-
ellen Handlungen verleitet oder ge-
zwungen werden; 

b) für die Prostitution oder andere rechts-
widrige sexuelle Praktiken ausgebeutet 
werden; 

c) für pornographische Darbietungen und 
Darstellungen ausgebeutet werden. 

Artikel 35 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigne-
ten innerstaatlichen, zweiseitigen und 
mehrseitigen Maßnahmen, um die Entfüh-
rung und den Verkauf von Kindern sowie 
den Handel mit Kindern zu irgendeinem 
Zweck und in irgendeiner Form zu verhin-
dern. 

Artikel 36 

Die Vertragsstaaten schützen das Kind 
vor allen sonstigen Formen der Ausbeu-
tung, die das Wohl des Kindes in irgendei-
ner Weise beeinträchtigen. 

Artikel 37 

Die Vertragsstaaten stellen sicher, 

a) daß kein Kind der Folter oder einer 
anderen grausamen, unmenschlichen 
oder erniedrigenden Behandlung oder 
Strafe unterworfen wird. Für Straftaten, 
die von Personen vor Vollendung des 
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posed for offences committed by per-
sons below eighteen years of age; 

(b) No child shall be deprived of his or her 
liberty  unlawfully or arbitrarily. The ar-
rest, detention or imprisonment of a 
child shall be in conformity with the law 
and shall be used only as a measure of 
last resort and for the shortest appropri-
ate period of time; 

(c) Every child deprived of libe rty shall be 
treated with humanity and respect for 
the inherent dignity of the human per

-

son, and in a manner which takes into 
account the needs of persons of his or 
her age. In particular, every child de-
prived of liberty shall be separated from 
adults unless it is considered in the 
child's best interest not to do so and 
shall have the right to maintain contact 
with his or her family through corres-
pondence and visits, save in exceptional 
circumstances; 

(d) Every child deprived of his or her libe rty 
shall have the right to prompt access to 
legal and other appropriate assistance, 
as well as the right to challenge the 
legality of the deprivation of his or her 
liberty before a cou rt  or other compe-
tent, independent and impa rtial authori-
ty, and to a prompt decision on any such 
action. 

Article 38 

1. States Parties undertake to respect 
and to ensure respect for rules of interna-
tional humanitarian law applicable to them 
in armed conflicts which are relevant to the 
child. 

2. States Parties shall take all feasible 
measures to ensure that persons who have 
not attained the age of fifteen years do not 
take a direct part  in hostilities. 

3. States Part ies shall refrain from recruit-
ing any person who has not attained the age 
of fifteen years into their armed forces. In 
recruiting among those persons who have 
attained the age of fifteen years but who 
have not attained the age of eighteen years, 
States Parties shall endeavour to give prior-
ity to those who are oldest. 

4. In accordance with their obligations 
under international humanitarian law to pro-
tect the civilian population in armed con-
flicts, States Parties shall take all feasible 
measures to ensure protection and care of 
children who are affected by an armed con-
flict. 

Article 39 

States Parties shall take all appropriate 
measures to promote physical and 

prononces pour les infractions com

-

mises par des personnes âgées de 
moins de dix-huit ans; 

b) Nul enfant ne soit privé de liberté de 
façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, 
la détention ou l'emprisonnement d'un 
enfant doit être en conformité avec la loi, 
n'être qu'une mesure de dernier ressort, 
et être d'une durée aussi brève que 
possible; 

c) Tout enfant privé de liberté soit traité 
avec humanité et avec le respect dû à la 
dignité de la personne humaine, et 
d'une manière tenant compte des be-
soins des personnes de son âge. En 
particulier, tout enfant privé de liberté 
sera séparé des adultes, à moins que 
l'on n'estime préférable de ne pas le 
faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, 
et il a le droit de rester en contact avec 
sa famille par la correspondance et par 
des visites, sauf circonstances excep-
tionnelles; 

d) Les enfants privés de liberté aient le 
droit d'avoir rapidement accès à l'assis-
tance juridique ou à toute autre assis-
tance appropriée, ainsi que le droit de 
contester la légalité de leur privation de 
liberté devant un tribunal ou une autre 
autorité compétente, indépendante et 
impartiale, et à ce qu'une décision ra-
pide soit prise en la matière. 

Article 38 

1. Les Etats parties s'engagent à respec-
ter et à faire respecter les règles du droit 
humanitaire international qui leur sont appli-
cables en cas de conflit armé et dont la 
protection s'étend aux enfants. 

2. Les Etats parties prennent toutes les 
mesures possibles dans la pratique pour 
veiller à ce que les personnes n'ayant pas 
atteint l'âge de quinze ans ne participent 
pas directement aux hostilités. 

3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrô-
ler dans leurs forces armées toute personne 
n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. 
Lorsqu'ils incorporent des personnes de 
plus de quinze ans mais de moins de dix

-

huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrô-
ler en priorité les plus âgées. 

4. Conformément à l'obligation qui leur 
incombe en vertu du droit humanitaire inter-
national de protéger la population civile en 
cas de conflit armé, les Etats parties pren-
nent toutes les mesures possibles dans la 
pratique pour que les enfants qui sont 
touchés par un conflit armé bénéficient 
d'une protection et de soins. 

Article 39 

Les Etats parties prennent toutes les me-
sures appropriées pour faciliter la réadapta- 

achtzehnten Lebensjahrs begangen 
worden sind, darf weder die Todesstrafe 
noch lebenslange Freiheitsstrafe ohne 
die Möglichkeit vorzeitiger Entlassung 
verhängt werden; 

b) daß keinem Kind die Freiheit rechts-
widrig oder willkürlich entzogen wird. 
Festnahme, Freiheitsentziehung oder 
Freiheitsstrafe darf bei einem Kind im 
Einklang mit dem Gesetz nur als letztes 
Mittel und für die kürzeste ange-
messene Zeit angewendet werden; 

c) daß jedes Kind, dem die Freiheit entzo-
gen ist, menschlich und mit Achtung vor 
der dem Menschen innewohnenden 
Würde und unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse von Personen seines Alters 
behandelt wird. Insbesondere ist jedes 
Kind, dem die Freiheit entzogen ist, von 
Erwachsenen zu trennen, sofern nicht 
ein anderes Vorgehen als dem Wohl 
des Kindes dienlich erachtet wird; jedes 
Kind hat das Recht, mit seiner Familie 
durch Briefwechsel und Besuche in Ver-
bindung zu bleiben, sofern nicht außer-
gewöhnliche Umstände vorliegen; 

d) daß jedes Kind, dem die Freiheit entzo-
gen ist, das Recht auf umgehenden 
Zugang zu einem rechtskundigen oder 
anderen geeigneten Beistand und das 
Recht hat, die Rechtmäßigkeit der Frei-
heitsentziehung bei einem Gericht oder 
einer anderen zuständigen, unabhängi-
gen und unparteiischen Behörde anzu-
fechten, sowie das Recht auf alsbaldige 
Entscheidung in einem solchen Verfah-
ren. 

Artikel 38 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten 
sich, die für sie verbindlichen Regeln des 
in bewaffneten Konflikten anwendbaren 
humanitären Völkerrechts, die für das Kind 
Bedeutung haben, zu beachten und für 
deren Beachtung zu sorgen. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle durch-
führbaren Maßnahmen, um sicherzustellen, 
daß Personen, die das fünfzehnte Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, nicht unmit-
telbar an Feindseligkeiten teilnehmen. 

(3) Die Vertragsstaaten nehmen davon 
Abstand, Personen, die das fünfzehnte 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zu 
ihren Streitkräften einzuziehen. Werden 
Personen zu den Streitkräften eingezogen, 
die zwar das fünfzehnte, nicht aber das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, so 
bemühen sich die Vertragsstaaten, vorran-
gig die jeweils ältesten einzuziehen. 

(4) Im Einklang mit ihren Verpflichtungen 
nach dem humanitären Völkerrecht, die 
Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten 
zu schützen, treffen die Vertragsstaaten alle 
durchführbaren Maßnahmen, um sicherzu-
stellen, daß von einem bewaffneten Konflikt 
betroffene Kinder geschützt und betreut 
werden. 

Artikel 39 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigne-
ten Maßnahmen, um die physische und 
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psychological recovery and social reintegra-
tion of a child victim of: any form of neglect, 
exploitation, or abuse; to rture or any other 
form of cruel, inhuman or degrading treat-
ment or punishment; or armed conflicts. 
Such recovery and reintegration shall take 
place in an environment which fosters the 
health, self-respect and dignity of the child. 

Article 40 

1. States Parties recognize the right of 
every child alleged as, accused of, or recog-
nized as having infringed the penal law to 
be treated in a manner consistent with the 
promotion of the child's sense of dignity and 
worth, which reinforces the child's respect 
for the human rights and fundamental free-
doms of others and which takes into ac-
count the child's age and the desirability of 
promoting the child's reintegration and the 
child's assuming a constructive role in so-
ciety. 

2. To this end, and having regard to the 
relevant provisions of international instru-
ments, States Parties shall, in particular, 
ensure that: 

(a) No child shall be alleged as, be accused 
of, or recognized as having infringed the 
penal law by reason of acts of omissions 
that were not prohibited by national or 
international law at the time they were 
committed; 

(b) Every child alleged as or accused of 
having infringed the penal law has at 
least the following guarantees: 

(i) To be presumed innocent until 
proven guilty according to law; 

(ii) To be informed promptly and di-
rectly of the charges against him or 
her, and, if appropriate, through his 
or her parents or legal guardians, 
and to have legal or other appropri-
ate assistance in the preparation 
and presentation of his or her de-
fence; 

(iii) To have the matter determined 
without delay by a competent, inde-
pendent and impartial authority or 
judicial body in a fair hearing ac-
cording to law, in the presence of 
legal or other appropriate assist-
ance and, unless it is considered 
not to be in the best interest of the 
child, in particular, taking into ac-
count his or her age or situation, his 
or her parents or legal guardians; 

(iv) Not to be compelled to give tes-
timony or to confess guilt; to ex- 

tion physique et psychologique et la réinser-
tion sociale de tout enfant victime de toute 
forme de négligence, d'exploitation ou de 
sévices, de torture ou de toute autre forme 
de peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, ou de conflit armé. Cette 
réadaptation et cette réinsertion se dérou-
lent dans des conditions qui favorisent la 
santé, le respect de soi et la dignité de 
l'enfant. 

Article 40 

1. Les Etats parties reconnaissent à tout 
enfant suspecté, accusé ou convaincu d'in-
fraction à la loi pénale le droit à un traite-
ment qui soit de nature à favoriser son sens 
de la dignité et de la valeur personnelle, qui 
renforce, son respect pour les droits de 
l'homme et les libertés fondamentales d'au-
trui, et qui tienne compte de son âge ainsi 
que de la nécessité de faciliter sa réintégra-
tion dans la société et de lui faire assumer 
un rôle constructif au sein de celle-ci. 

2. A cette fin, et compte tenu des disposi-
tions pertinentes des instruments internatio-
naux, les Etats parties veillent en particulier: 

a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, 
accusé ou convaincu d'infraction à la loi 
pénale en raison d'actions ou d'omis-
sions qui n'étaient pas interdites par le 
droit national ou international au mo-
ment où elles ont été commises; 

b) A ce que tout enfant suspecté ou ac-
cusé d'infraction à la loi pénale ait au 
moins le droit aux garanties suivantes: 

i) Etre présumé innocent jusqu'à ce 
que sa culpabilité ait été légale-
ment établie; 

ii) Etre informé dans le plus court dé-
lai et directement des accusations 
portées contre lui, ou, le cas 
échéant, par l'intermédiaire de ses 
parents ou représentants légaux, et 
bénéficier d'une assistance juridi-
que ou de toute autre assistance 
appropriée pour la préparation et la 
présentation de sa défense; 

iii) Que sa cause soit entendue sans 
retard par une autorité ou une ins-
tance judiciaire compétentes, indé-
pendantes et impartiales, selon 
une procédure équitable aux 
termes de la loi, en présence de 
son conseil juridique ou autre et, à 
moins que cela ne soit jugé 
contraire à l'intérêt supérieur de 
l'enfant en raison notamment de 
son âge ou de sa situation, en pré-
sence de ses parents ou représen-
tants légaux; 

iv) Ne pas être contraint de témoigner 
ou de s'avouer coupable; interroger 

psychische Genesung und die soziale Wie-
dereingliederung eines Kindes zu fördern, 
das Opfer irgendeiner Form von Vernach-
lässigung, Ausbeutung oder Mißhandlung, 
der Folter oder einer anderen Form grausa-
mer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe oder aber bewaff-
neter Konflikte geworden ist. Die Genesung 
und Wiedereingliederung müssen in einer 
Umgebung stattfinden, die der Gesundheit, 
der Selbstachtung und der Würde des Kin-
des förderlich ist. 

Artikel 40 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das 
Recht jedes Kindes an, das der Verletzung 
der Strafgesetze verdächtigt, beschuldigt 
oder überführt wird, in einer Weise behan-
delt zu werden, die das Gefühl des Kindes 
für die eigene Würde und den eigenen Wert 
fördert, seine Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten anderer stärkt 
und das Alter des Kindes sowie die Notwen-
digkeit berücksichtigt, seine soziale Wieder-
eingliederung sowie die Übernahme einer 
konstruktiven Rolle in der Gesellschaft 
durch das Kind zu fördern. 

(2) Zu diesem Zweck stellen die Vertrags-
staaten unter Berücksichtigung der ein-
schlägigen Bestimmungen internationaler 
Übereinkünfte insbesondere sicher, 

a) daß kein Kind wegen Handlungen oder 
Unterlassungen, die zur Zeit ihrer Bege-
hung nach innerstaatlichem Recht oder 
Völkerrecht nicht verboten waren, der 
Verletzung der Strafgesetze verdäch-
tigt, beschuldigt oder überführt wird; 

b) daß jedes Kind, das einer Verletzung 
der Strafgesetze verdächtigt oder 
beschuldigt wird, Anspruch auf folgende 
Mindestgarantien hat: 

i) bis zum gesetzlichen Nachweis der 
Schuld als unschuldig zu gelten, 

ii) unverzüglich und unmittelbar über 
die gegen das Kind erhobenen 
Beschuldigungen unterrichtet zu 
werden, gegebenenfalls durch 
seine Eltern oder seinen Vormund, 
und einen rechtskundigen oder 
anderen geeigneten Beistand zur 
Vorbereitung und Wahrnehmung 
seiner Verteidigung zu erhalten, 

iii) seine Sache unverzüglich durch 
eine zuständige Behörde oder ein 
zuständiges Gericht, die unabhän-
gig und unparteiisch sind, in einem 
fairen Verfahren entsprechend 
dem Gesetz entscheiden zu las-
sen, und zwar in Anwesenheit 
eines rechtskundigen oder anderen 
geeigneten Beistands sowie — 
sofern dies nicht insbesondere in 
Anbetracht des Alters oder der 
Lage des Kindes als seinem Wohl 
widersprechend angesehen wird  — 
in  Anwesenheit seiner Eltern oder 
seines Vormunds, 

iv) nicht gezwungen zu werden, als 
Zeuge auszusagen oder sich 
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amine or have examined adverse 
witnesses and to obtain the par-
ticipation and examination of wit-
nesses on his or her behalf under 
conditions of equality; 

(v) If considered to have infringed the 
penal law, to have this decision and 
any measures imposed in conse-
quence thereof reviewed by a high-
er competent, independent and im-
partial authority or judicial body ac-
cording to law; 

(vi) To have the free assistance of an 
interpreter if the child cannot under-
stand or speak the language used; 

(vii) To have his or her privacy fully 
respected at all stages of the pro-
ceedings. 

3. States Parties shall seek to promote 
the establishment of laws, procedures, 
authorities and institutions specifically appli-
cable to children alleged as, accused of, or 
recognized as having infringed the penal 
law, and, in part icular: 

(a) The establishment of a minimum age 
below which children shall be presumed 
not to have the capacity to infringe the 
penal law; 

(b) Whenever appropriate and desirable, 
measures for dealing with such children 
without resorting to judicial proceedings, 
providing that human rights and legal 
safeguards are fully respected. 

4. A variety of disposistions, such as care, 
guidance and supe rvision orders; counsel

-

ling; probation; foster care; education and 
vocational training programmes and other 
alternatives to institutional care shall be 
available to ensure that children are dealt 
with in a manner appropriate to their well-
being and proportionate both to their 
circumstances and the offence. 

Article 41 

Nothing in the present Convention shall 
affect any provisions which are more con-
ducive to the realization of the rights of the 
child and which may be contained in: 

(a) The law of a State Pa rty; or 

(b) International law in force for that State. 

Part  II 

Article 42 

States Parties undertake to make the 
principles and provisions of the Convention 

ou faire interroger les témoins à 
charge, et obtenir la comparution et 
l'interrogatoire des témoins à dé-
charge dans des conditions d'éga-
lité; 

v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi 
pénale, faire appel de cette déci-
sion et de toute mesure arrêtée en 
conséquence devant une autorité 
ou une instance judiciaire supé-
rieure compétentes, indépen-
dantes et impartiales, conformé-
ment à la loi; 

vi) Se faire assister gratuitement d'un 
interprète s'il ne comprend ou ne 
parle pas la langue utilisée; 

vii) Que sa vie privée soit pleinement 
respectée à tous les stades de la 
procédure. 

3. Les Etats parties s'efforcent de pro-
mouvoir l'adoption de lois, de procédures, la 
mise en place d'autorités et d'institutions 
spécialement conçues pour les enfants sus-
pectés, accusés ou convaincus d'infraction 
à la loi pénale, et en particulier: 

a) D'établir un âge minimum au-dessous 
duquel les enfants seront présumés n'a-
voir pas la capacité d'enfreindre la loi 
pénale; 

b) De prendre des mesures, chaque fois 
que cela est possible et souhaitable, 
pour traiter ces enfants sans recourir à 
la procédure judiciaire, étant cependant 
entendu que les droits de l'homme et les 
garanties légales doivent être pleine-
ment respectés. 

4. Toute une gamme de dispositions, re-
latives notamment aux soins, à l'orientation 
et à la supervision, aux conseils, à la proba-
tion, au placement familial, aux pro-
grammes d'éducation générale et profes-
sionnelle et aux solutions autres qu'institu-
tionnelles seront prévues en vue d'assurer 
aux enfants un traitement conforme à heur 
bien-être et proportionné à leur situation et 
à l'infraction. 

Article 41 

Aucune des dispositions de la présente 
Convention ne porte atteinte aux disposi-
tions plus propices à la réalisation des droits 
de l'enfant qui peuvent figurer: 

a) Dans la législation d'un Etat partie; ou 

b) Dans le droit international en vigueur 
pour cet Etat. 

Deuxième Partie 

Article 42 

Les Etats parties s'engagent à faire large-
ment connaître les principes et les disposi- 

schuldig zu bekennen, sowie die 
Belastungszeugen zu befragen 
oder befragen zu lassen und das 
Erscheinen und die Vernehmung 
der Entlastungszeugen unter glei-
chen Bedingungen zu erwirken, 

v) wenn es einer Verletzung der Straf-
gesetze überführt ist, diese Ent-
scheidung und alle als Folge davon 
verhängten Maßnahmen durch 
eine zuständige übergeordnete 
Behörde oder ein zuständiges 
höheres Gericht, die unabhängig 
und unparteiisch sind, entspre-
chend dem Gesetz nachprüfen zu 
lassen, 

vi) die unentgeltliche Hinzuziehung 
eines Dolmetschers zu verlangen, 
wenn das Kind die Verhandlungs-
sprache nicht versteht oder spricht, 

vii) sein Privatleben in allen Ver-
fahrensabschnitten voll geachtet zu 
sehen. 

(3) Die Vertragsstaaten bemühen sich, 
den Erlaß von Gesetzen sowie die Schaf-
fung von Verfahren, Behörden und Einrich-
tungen zu fördern, die besonders für Kinder, 
die einer Verletzung der Strafgesetze ver-
dächtigt, beschuldigt oder überführt wer-
den, gelten oder zuständig sind; insbeson-
dere 

a) legen sie ein Mindestalter fest, das ein 
Kind erreicht haben muß, um als straf-
mündig angesehen zu werden, 

b) treffen sie, soweit dies angemessen und 
wünschenswert ist, Maßnahmen, um 
den Fall ohne ein gerichtliches Verfah-
ren zu regeln, wobei jedoch die Men-
schenrechte und die Rechtsgarantien 
uneingeschränkt beachtet werden müs-
sen. 

(4) Um sicherzustellen, daß Kinder in 
einer Weise behandelt werden, die ihrem 
Wohl dienlich ist und ihren Umständen 
sowie der Straftat entspricht, muß eine Viel-
zahl von Vorkehrungen zur Verfügung ste-
hen, wie Anordnungen über Betreuung, 
Anleitung und Aufsicht, wie Beratung, Ent-
lassung auf Bewährung, Aufnahme in eine 
Pflegefamilie, Bildungs- und Berufsbil-
dungsprogramme und andere Alternativen 
zur Heimerziehung. 

Artikel 41 

Dieses Übereinkommen läßt zur Verwirk-
lichung der Rechte des Kindes besser 
geeignete Bestimmungen unberührt, die 
enthalten sind 

a) im Recht eines Vertragsstaats oder 

b) in dem für diesen Staat geltenden Völ-
kerrecht. 

Teil Il 

Artikel 42 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die 
Grundsätze und Bestimmungen dieses 
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widely known, by appropriate and active 
means, to adults and children alike. 

Article 43 

1. For the purpose of examining the prog-
ress made by States Pa rties in achieving 
the realization of the obligations undertaken 
in the present Convention, there shall be 
established a Committee on the Rights of 
the Child, which shall carry  out the functions 
hereinafter provided. 

2. The Committee shall consist of ten 
experts of high moral standing and recog-
nized competence in the field covered by 
this Convention. The membes of the Com-
mittee shall be elected by States Pa rties 
from among their nationals and shall serve 
in their personal capacity, consideration be-
ing given to equitable geographical distribu-
tion, as well as to the principal legal sys-
tems. 

3. The members of the Committee shall 
be elected by secret ballot from a list of 
persons nominated by States Pa rties. Each 
State Party may nominate one person from 
among its own nationals. 

4. The initial election to the Committee 
shall be held no later than six months after 
the date of the entry into force of the present 
Convention and thereafter every second 
year. At least four months before the date of 
each election, the Secretary-General of the 
United Nations shall address a letter to 
States Parties inviting them to submit their 
nominations within two months. The Secre-
tary-General shall subsequently prepare a 
list in alphabetical order of all persons thus 
nominated, indicating States Pa rties which 
have nominated them, and shall submit it to 
the States Parties to the present Conven-
tion. 

5. The elections shall be held at meetings 
of States Parties convened by the Secre-
tary-General at United Nations Headquar-
ters. At those meetings, for which two thirds 
of States Parties shall constitute a quorum, 
the persons elected to the Committee shall 
be those who obtain the largest number of 
votes and an absolute majority of the votes 
of the representatives of States Parties 
present and voting. 

6. The members of the Committee shall 
be elected for a term of four years. They 
shall be eligible for re-election if renomi-
nated. The term of five of the members 
elected at the first election shall expire at 
the end of two years; immediately after the 
first election, the names of these five mem-
bers shall be chosen by lot by the Chairman 
of the meeting. 

7. If a member of the Committee dies or 
resigns or declares that for any other cause 
he or she can no longer perform the duties 
of the Committee, the State Party which 
nominated the member shall appoint 
another expert  from among its nationals to  

tions de la présente Convention, par des 
moyens actifs et appropriés, aux adultes 
comme aux enfants. 

Article 43 

1. Aux fins d'examiner les progrès ac-
complis par les Etats parties dans l'exécu-
tion des obligations contractées par eux en 
vertu de la présente Convention, il est insti-
tué un Comité des droits de l'enfant qui 
s'acquitte des fonctions définies ci-après. 

2. Le Comité se compose de dix experts 
de haute moralité et possédant une compé-
tence reconnue dans le domaine visé par la 
présente Convention. Ses membres sont 
élus par les Etats parties parmi leurs ressor-
tissants et siègent à titre personnel, compte 
tenu de la nécessité d'assurer une réparti-
tion géographique équitable et eu égard aux 
principaux systèmes juridiques. 

3. Les membres du Comité sont élus au 
scrutin secret sur une liste de personnes 
désignées par les Etats parties. Chaque 
Etat partie peut désigner un candidat parmi 
ses ressortissants. 

4. La première élection aura lieu dans les 
six mois suivant la date d'entrée en vigueur 
de la présente Convention. Les élections 
auront lieu ensuite tous les deux ans. Qua-
tre mois au moins avant la date de chaque 
élection, le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies invitera par écrit 
les Etats parties à proposer leurs candidats 
dans un délai de deux mois. Le Secrétaire 
général dressera ensuite la liste alphabéti-
que des candidats ainsi désignés, en indi-
quant les Etats parties qui les ont désignés, 
et la communiquera aux Etats parties à la 
présente Convention. 

5. Les élections ont lieu lors des réunions 
des Etats parties, convoquées par le Secré-
taire général au Siège de l'Organisation des 
Nations Unies. A ces réunions, pour les-
quelles le quorum est constitué par les deux 
tiers des Etats parties, les candidats élus au 
Comité sont ceux qui obtiennent le plus 
grand nombre de voix et la majorité absolue 
des voix des représentants des Etats par-
ties présents et votants. 

6. Les membres du Comité sont élus pour 
quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candi-
dature est présentée à nouveau. Le mandat 
de cinq des membres élus lors de la pre-
mière élection prend fin au bout de deux 
ans. Les noms de ces cinq membres seront 
tirés au sort par le président de la réunion 
immédiatement après la première élection. 

7. En cas de décès ou de démission d'un 
membre du Comité, ou si, pour toute autre 
raison, un membre déclare ne plus pouvoir 
exercer ses fonctions au sein du Comité, 
l'Etat partie qui avait présenté sa candida-
ture nomme un autre expert parmi ses res- 

Übereinkommens durch geeignete und 
wirksame Maßnahmen bei Erwachsenen 
und auch bei Kindern allgemein bekannt zu 
machen. 

Artikel 43 

(1) Zur Prüfung der Fortschritte, welche 
die Vertragsstaaten bei der Erfüllung der in 
diesem Übereinkommen eingegangenen 
Verpflichtungen gemacht haben, wird ein 
Ausschuß für die Rechte des Kindes einge-
setzt, der die nachstehend festgelegten 
Aufgaben wahrnimmt. 

(2) Der Ausschuß besteht aus zehn Sach-
verständigen von hohem sittlichen Ansehen 
und anerkannter Sachkenntnis auf dem von 
diesem Übereinkommen erfaßten Gebiet. 
Die Mitglieder des Auschusses werden von 
den Vertagsstaaten unter ihren Staatsange-
hörigen ausgewählt und sind in persönlicher 
Eigenschaft tätig, wobei auf eine gerechte 
geographische Verteilung zu achten ist 
sowie die hauptsächlichen Rechtssysteme 
zu berücksichtigen sind. 

(3) Die Mitglieder des Ausschusses wer-
den in geheimer Wahl aus einer Liste von 
Personen gewählt, die von den Vertrags-
staaten vorgeschlagen worden sind. Jeder 
Vertragsstaat kann einen seiner eigenen 
Staatsangehörigen vorschlagen. 

(4) Die Wahl des Ausschusses findet zum 
erstenmal spätestens sechs Monate nach 
Inkrafttreten dieses Übereinkommens und 
danach alle zwei Jahre sta tt. Spätestens 
vier Monate vor jeder Wahl forde rt  der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen die 
Vertragsstaaten schriftlich auf, ihre 
Vorschläge innerhalb von zwei Monaten 
einzureichen. Der Generalssekretär fertigt 
sodann eine alphabetische Liste aller auf 
diese Weise vorgeschlagenen Personen an 
unter Angabe der Vertragsstaaten, die sie 
vorgeschlagen haben, und übermittelt sie 
den Vertragsstaaten. 

(5) Die Wahlen finden auf vom General-
sekretär am Sitz der Vereinten Nationen 
einberufenen Tagungen der Vertragsstaa-
ten statt. Auf diesen Tagungen, die 
beschlußfähig sind, wenn zwei Drittel der 
Vertragsstaaten vertreten sind, gelten die 
Kandidaten als in den Ausschuß gewählt, 
welche die höchste Stimmenzahl und die 
absolute Stimmenmehrheit der anwesen-
den und abstimmenden Vertreter der Ver-
tragsstaaten auf sich vereinigen. 

(6) Die Ausschußmitglieder werden für 
vier Jahre gewählt. Auf erneuten Vorschlag 
können sie wiedergewählt werden. Die 
Amtszeit von fünf der bei der ersten Wahl 
gewählten Mitglieder läuft nach zwei Jahren 
ab; unmittelbar nach der ersten Wahl wer-
den die Namen dieser fünf Mitglieder vom 
Vorsitzenden der Tagung durch das Los 
bestimmt. 

(7) Wenn ein Ausschußmitglied stirbt 
oder zurücktritt oder erklärt, daß es aus 
anderen Gründen die Aufgaben des Aus-
schusses nicht mehr wahrnehmen kann, 
ernennt der Vertragsstaat, der das Mitglied 
vorgeschlagen hat, für die verbleibende 
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serve for the remainder of the term, subject 
to the approval of the Committee. 

8. The Committee shall establish its own 
rules of procedure. 

9. The Committee shall elect its officers 
for a period of two years. 

10. The meetings of the Committee shall 
normally be held at United Nations Head-
quarters or at any other convenient place as 
determined by the Committee. The Commit-
tee shall normally meet annually. The dura-
tion of the meetings of the Committee shall 
be determined, and reviewed, if necessary, 
by a meeting of the States Pa rties to the 
present Convention, subject to the approval 
of the General Assembly. 

11. The Secretary-General of the United 
Nations shall provide the necessary staff 
and facilities for the effective pe rformance 
of the functions of the Committee under the 
present Convention. 

12. With the approval of the General As-
sembly, the members of the Committee es-
tablished under the present Convention 
shall receive emoluments from United Na-
tions resources on such terms and condi-
tions as the Assembly may decide. 

Article 44 

1. States Parties undertake to submit to 
the Committee, through the Secretary-Gen-
eral of the United Nations, reports on the 
measures they have adopted which give 
effect to the rights recognized herein and on 
the progress made on the enjoyment of 
those rights: 

(a) Within two years of the entry into force 
of the Convention for the State Par ty 

 concerned; 

(b) Thereafter every five years. 

2. Reports made under the present a rticle 
shall indicate factors and difficulties, if any, 
affecting the degree of fulfilment of the obli-
gations under the present Convention. Re-
ports shall also contain sufficient informa-
tion to provide the Committee with a com-
prehensive understanding of the implemen-
tation of the Convention in the count ry  con-
cerned. 

3. A State Party  which has submitted a 
comprehensive initial repo rt  to the Commit-
tee need not, in its subsequent repo rts sub-
mitted in accordance with paragraph 1 (b) of 
the present art icle, repeat basic information 
previously provided. 

4. The Committee may request from 
States Parties further information relevant 
to the implementation of the Convention.  

sortissants pour pourvoir le poste ainsi va-
cant jusqu'à l'expiration du mandat corres-
pondant, sous réserve de l'approbation du 
Comité. 

8. Le Comité adopte son règlement inté-
rieur. 

9. Le Comité élit son bureau pour une 
période de deux ans. 

10. Les réunions du Comité se tiennent 
normalement au Siège de l'Organisation 
des Nations Unies, ou en tout autre lieu 
approprié déterminé par le Comité. Le Co-
mité se réunit normalement chaque année. 
La durée de ses sessions est déterminée et 
modifiée, si nécessaire, par une réunion 
des Etats parties à la présente Convention, 
sous réserve de l'approbation de l'Assem-
blée générale. 

11. Le Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies met à la disposition 
du Comité le personnel et les installations 
qui lui sont nécessaires pour s'acquitter effi-
cacement des fonctions qui lui sont confiées 
en vertu de la présente Convention. 

12. Les membres du Comité institué en 
vertu de la présente Convention reçoivent, 
avec l'approbation de l'Assemblée géné-
rale, des émoluments prélevés sur les res-
sources de l'Organisation des Nations 
Unies dans les conditions et selon les mo-
dalités fixées par l'Assemblée générale. 

Article 44 

1. Les Etats parties s'engagent à soumet-
tre au Comité, par l'entremise du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations 
Unies, des rapports sur les mesures qu'ils 
auront adoptées pour donner effet aux 
droits reconnus dans la présente Conven-
tion et sur les progrès réalisés dans la jouis-
sance de ces droits: 

a) Dans les deux ans à compter de la date 
de l'entrée en vigueur de la présente 
Convention pour les Etats parties inté-
ressés; 

b) Par la suite, tous les cinq ans. 

2. Les rapports établis en application du 
présent article doivent, le cas échéant, indi-
quer les facteurs et les difficultés empê-
chant les Etats parties de s'acquitter pleine-
ment des obligations prévues dans la pré-
sente Convention. Ils doivent également 
contenir des renseignements suffisants 
pour donner au Comité une idée précise de 
l'application de la Convention dans le pays 
considéré. 

3. Les Etats parties ayant présenté au 
Comité un rapport initial complet n'ont pas, 
dans les rapports qu'ils lui présentent en-
suite conformément à l'alinéa b du para-
graphe 1 du présent article, à répéter les 
renseignements de base antérieurement 
communiqués. 

4. Le Comité peut demander aux Etats 
parties tous renseignements complémen-
taires relatifs à l'application de la Conven-
tion. 

Amtszeit mit Zustimmung des Ausschusses 
einen anderen unter seinen Staatsangehö-
rigen ausgewählten Sachverständigen. 

(8) Der Ausschuß gibt sich eine 
Geschäftsordnung. 

(9) Der Ausschuß wählt seinen Vorstand 
für zwei Jahre. 

(10) Die Tagungen des Ausschusses fin-
den in der Regel am Sitz der Vereinten 
Nationen oder an einem anderen vom Aus-
schuß bestimmten geeigneten Ort sta tt. Der 
Ausschuß tritt in der Regel einmal jährlich 
zusammen. Die Dauer der Ausschußtagun-
gen wird auf einer Tagung der Vertrags-
staaten mit Zustimmung der Generalver-
sammlung festgelegt und wenn nötig geän-
dert. 

(11) Der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen stellt dem Ausschuß das Personal 
und die Einrichtungen zur Verfügung, die 
dieser zur wirksamen Wahrnehmung seiner 
Aufgaben nach diesem Übereinkommen 
benötigt. 

(12) Die Mitglieder des nach diesem 
Übereinkommen eingesetzten Ausschus-
ses erhalten mit Zustimmung der Gene-
ralversammlung Bezüge aus Mitteln der 
Vereinten Nationen zu den von der 
Generalversammlung zu beschließenden 
Bedingungen. 

Artikel 44 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 
dem Ausschuß über den Generalsekretär 
der Vereinten Nationen Berichte über die 
Maßnahmen, die sie zur Verwirklichung der 
in diesem Übereinkommen anerkannten 
Rechte getroffen haben, und über die dabei 
erzielten Fortschritte vorzulegen, und zwar 

a) innerhalb von zwei Jahren nach Inkraft-
treten des Übereinkommens für den 
betreffenden Vertragsstaat, 

b) danach alle fünf Jahre. 

(2) In den nach diesem Artikel erstatteten 
Berichten ist auf etwa bestehende 
Umstände und Schwierigkeiten hinzuwei-
sen, welche die Vertragsstaaten daran hin

-

dern, die in diesem Übereinkommen vorge-
sehenen Verpflichtungen voll zu erfüllen. 
Die Berichte müssen auch ausreichende 
Angaben enthalten, die dem Ausschuß ein 
umfassendes Bild von der Durchführung 
des Übereinkommens in dem betreffenden 
Land vermitteln. 

(3) Ein Vertragsstaat, der dem Ausschuß 
einen ersten umfassenden Bericht vorge-
legt hat, braucht in seinen nach Absatz 1 
Buchstabe b vorgelegten späteren Berich-
ten die früher mitgeteilten grundlegenden 
Angaben nicht zu wiederholen. 

(4) Der Ausschuß kann die Vertragsstaa-
ten um weitere Angaben über die Durchfüh-
rung des Übereinkommens ersuchen. 
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5. The Committee shall submit to the 
General Assembly, through the Economic 
and Social Council, every two years, repo rts 
on its activities. 

6. States Parties shall make their repo rts 
widely available to the public in their own 
countries. 

Article 45 

In order to foster the effective implemen-
tation of the Convention and to encourage 
international co-operation in the field 
covered by the Convention: 

(a) The specialized agencies, the United 
Nations Children's Fund, and other 
United Nations organs shall be entitled 
to be represented at the consideration of 
the implementation of such provisions of 
the present Convention as fall within the 
scope of their mandate. The Committee 
may invite the specialized agencies, the 
United Nations Children's Fund and 
other competent bodies as it may con-
sider appropriate to provide expert  ad-
vice on the implementation of the Con-
vention in areas falling within the scope 
of their respective mandates. The Com-
mittee may invite the specialized agen-
cies, the United Nations Children's 
Fund, and other United Nations organs 
to submit reports on the implementation 
of the Convention in areas falling within 
the scope of their activities; 

(b) The Committee shall transmit,  as  it may 
consider appropriate, to the specialized 
agencies, the United Nations Children's 
Fund and other competent bodies, any 
reports from States Parties that contain 
a request, or indicate a need, for techni-
cal advice or assistance, along with the 
Committee's observations and sugges-
tions, if any, on these requests or indica-
tions; 

(c) The Committee may recommend to the 
General Assembly to request the Sec-
retary-General to undertake on its be-
half studies on specific issues relating to 
the rights of the child; 

(d) The Committee may make suggestions 
and general recommendations based 
on information received pursuant to ar-
ticles 44 and 45 of the present Conven-
tion. Such suggestions and general 
recommendations shall be transmitted 
to any State Party concerned and re-
ported to the General Assembly, to-
gether with comments, if any, from 
States Parties. 

Part  III 

Article 46 

The present Convention shall be open for 
signature by all States. 

5. Le Comité soumet tous les deux ans à 
l'Assemblée générale, par l'entremise du 
Conseil économique et social, un rapport 
sur ses activités. 

6. Les Etats parties assurent à leurs rap-
ports une large diffusion dans leur propre 
pays. 

Article 45 

Pour promouvoir l'application effective de 
la Convention et encourager la coopération 
internationale dans le domaine visé par la 
Convention: 

a) Les institutions spécialisées, le Fonds 
des Nations Unies pour l'enfance et 
d'autres organes des Nations Unies ont 
le droit de se faire représenter lors de 
l'examen de l'application des disposi-
tions de la présente Convention qui relè-
vent de leur mandat. Le Comité peut 
inviter les institutions spécialisées, le 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
et tous autres organismes compétents 
qu'il jugera appropriés à donner des 
avis spécialisés sur l'application de la 
Convention dans les domaines qui relè-
vent de leurs mandats respectifs. Il peut 
inviter les institutions spécialisées, le 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
et d'autres organes des Nations Unies à 
lui présenter des rapports sur l'applica-
tion de la Convention dans les secteurs 
qui relèvent de leur domaine d'activité; 

b) Le Comité transmet, s'il le juge néces-
saire, aux institutions spécialisées, au 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
et aux autres organismes compétents 
tout rapport des Etats parties contenant 
une demande ou indiquant un besoin de 
conseils ou d'assistance techniques, ac-
compagné, le cas échéant, des obser-
vations et suggestions du Comité tou-
chant ladite demande ou indication; 

c) Le Comité peut recommander à l'As-
semblée générale de prier le Secrétaire 
général de procéder pour le Comité à 
des études sur des questions spécifi-
ques touchant les droits de l'enfant; 

d) Le Comité peut faire des suggestions et 
des recommandations d'ordre général 
fondées sur les renseignements reçus 
en application des articles 44 et 45 de la 
présente Convention. Ces suggestions 
et recommandations d'ordre général 
sont transmises à tout Etat partie inté-
ressé et portées à l'attention de l'As-
semblée générale, accompagnées, le 
cas échéant, des observations des 
Etats parties. 

Troisième Partie 

Article 46 

La présente Convention est ouverte à la 
signature de tous les Etats. 

(5) Der Ausschuß legt der Generalver-
sammlung über den Wirtschafts- und 
Sozialrat alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbe-
richt vor. 

(6) Die Vertragsstaaten sorgen für eine 
weite Verbreitung ihrer Berichte im eigenen 
Land. 

Artikel 45 

Um die wirksame Durchführung dieses 
Übereinkommens und die internationale 
Zusammenarbeit auf dem von dem Über-
einkommen erfaßten Gebiet zu fördern, 

a) haben die Sonderorganisationen, das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
und andere Organe der Vereinten Natio-
nen das Recht, bei der Erörterung der 
Durchführung derjenigen Bestimmun-
gen des Übereinkommens vertreten zu 
sein, die in ihren Aufgabenbereich fal-
len. Der Ausschuß kann, wenn er dies 
für angebracht hält, die Sonder-
organisationen, das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen und andere zustän-
dige Stellen einladen, sachkundige Stel-
lungnahmen zur Durchführung des 
Übereinkommens auf Gebieten abzuge-
ben, die in ihren jeweiligen Aufgabenbe-
reich fallen. Der Ausschuß kann die 
Sonderorganisationen, das Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen und 
andere Organe der Vereinten Nationen 
einladen, ihm Berichte über die Durch-
führung des Übereinkommens auf 
Gebieten vorzulegen, die in ihren Tätig-
keitsbereich fallen; 

b) übermittelt der Ausschuß, wenn er dies 
für angebracht hält, den Sonderorgani-
sationen, dem Kinderhilfswerk der Ver-
einten Nationen und anderen zuständi-
gen Stellen Berichte der Vertragsstaa-
ten, die ein Ersuchen um fachliche 
Beratung oder Unterstützung oder einen 
Hinweis enthalten, daß ein diesbezüg-
liches Bedürfnis besteht; etwaige 
Bemerkungen und Vorschläge des Aus-
schusses zu diesen Ersuchen oder Hin-
weisen werden beigefügt; 

c) kann der Ausschuß der Generalver-
sammlung empfehlen, den General-
sekretär zu ersuchen, für den Ausschuß 
Untersuchungen über Fragen im 
Zusammenhang mit den Rechten des 
Kindes durchzuführen; 

d) kann der Ausschuß aufgrund der Anga-
ben, die er nach den Artikeln 44 und 45 
erhalten hat, Vorschläge und allge-
meine Empfehlungen unterbreiten. 
Diese Vorschläge und allgemeinen 
Empfehlungen werden den betroffenen 
Vertragsstaaten übermittelt und der 
Generalversammlung zusammen mit 
etwaigen Bemerkungen der Vertrags-
staaten vorgelegt. 

Teil III 
 

Artikel 46 

Dieses Übereinkommen liegt für alle 
Staaten zur Unterzeichnung auf. 
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Article 47 

The present Convention is subject to 
ratification. Instruments of ratification shall 
be deposited with the Secretary-General of 
the United Nations. 

Article 48 

The present Convention shall remain 
open for accession by any State. The instru-
ments of accession shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Na-
tions. 

Article 49 

1. The present Convention shall enter into 
force on the thirtieth day following the date 
of deposit with the Secretary-General of the 
United Nations of the twentieth instrument 
of ratification or accession. 

2. For each State ratifying or acceding to 
the Convention after the deposit of the 
twentieth instrument of ratification or acces-
sion, the Convention shall enter into force 
on the thirtieth day after the deposit by such 
State of its instrument of ratification or ac-
cession. 

Article 50 

1. Any State Party may propose an 
amendment and file it with the Secretary

-

General of the United Nations. The Secre-
tary-General shall thereupon communicate 
the proposed amendment to States Pa rties, 
with a request that they indicate whether 
they favour a conference of States Pa rties 
for the purpose of considering and voting 
upon the proposals. In the event that, within 
four months from the date of such communi-
cation, at least one third of the States 
Parties favour such a conference, the Sec-
retary-General shall convene the confer-
ence under the auspices of the United Na-
tions. Any amendment adopted by a majori-
ty of States Parties present and voting at the 
conference shall be submitted to the Gen-
eral Assembly for approval. 

2. An amendment adopted in accordance 
with paragraph 1 of the present art icle shall 
enter into force when it has been approved 
by the General Assembly of the United Na-
tions and accepted by a two-thirds majority 
of States Parties. 

3. When an amendment enters into force, 
it shall be binding on those States Parties 
which have accepted it, other States Pa rt ies 
still being bound by the provisions of the 
present Convention and any earlier amend-
ments which they have accepted. 

Article 51 

1. The Secretary-General of the United 
Nations shall receive and circulate to all 
States the text of reservations made by 
States at the time of ratification or acces-
sion. 

Article 47 

La présente Convention est sujette à rati-
fication. Les instruments de ratification se-
ront déposés auprès du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies. 

Article 48 

La présente Convention restera ouverte 
à l'adhésion de tout Etat. Les instruments 
d'adhésion seront déposés auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies. 

Article 49 

1. La présente Convention entrera en vi-
gueur le trentième jour qui suivra la date du 
dépôt auprès du Secrétaire général de l'Or-
ganisation des Nations Unies du vingtième 
instrument de ratification ou d'adhésion. 

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la 
présente Convention ou y adhéreront après 
le dépôt du vingtième instrument de ratifica-
tion ou d'adhésion, la Convention entrera 
en vigueur le trentième jour qui suivra le 
dépôt par cet Etat de son instrument de 
ratification ou d'adhésion. 

Article 50 

1. Tout Etat partie peut proposer un 
amendement et en déposer le texte auprès 
du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies. Le Secrétaire général com-
munique alors la proposition d'amendement 
aux Etats parties, en leur demandant de lui 
faire savoir s'ils sont favorables à la convo-
cation d'une conférence des Etats parties 
en vue de l'examen de la proposition et de 
sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois 
qui suivent la date de cette communication, 
un tiers au moins des Etats parties se pro-
noncent en faveur de la convocation d'une 
telle conférence, le Secrétaire général 
convoque la conférence sous les auspices 
de l'Organisation des Nations Unies. Tout 
amendement adopté par la majorité des 
Etats parties présents et votants à la confé-
rence est soumis pour approbation à l'As-
semblée générale. 

2. Tout amendement adopté conformé-
ment aux dispositions du paragraphe 1 du 
présent article entre en vigueur lorsqu'il a 
été approuvé par l'Assemblée générale des 
Nations Unies et accepté par une majorité 
des deux tiers des Etats parties. 

3. Lorsqu'un amendement entre en vi-
gueur, il a force obligatoire pour les Etats 
parties qui l'ont accepté, les autres Etats 
parties demeurant liés par les dispositions 
de la présente Convention et par tous 
amendements antérieurs acceptés par eux. 

Article 51 

1. Le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies recevra et communique-
ra à tous les Etats le texte des réserves qui 
auront été faites par les Etats au moment de 
la ratification ou de l'adhésion. 

Artikel 47 

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifi-
kation. Die Ratifikationsurkunden werden 
beim Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen hinterlegt. 

Artikel 48 

Dieses Übereinkommen steht allen Staa-
ten zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden 
werden beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt. 

Artikel 49 

(1) Dieses Übereinkommen tritt am drei-
ßigsten Tag nach Hinterlegung der zwan-
zigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
beim Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen in Kraft . 

(2) Für jeden Staat, der nach Hinterle-
gung der zwanzigsten Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde dieses Übereinkommen 
ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreißig-
sten Tag nach Hinterlegung seiner eigenen 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

Artikel 50 

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Ände-
rung vorschlagen und sie beim General-
sekretär der Vereinten Nationen einreichen. 
Der Generalsekretär übermittelt sodann 
den Änderungsvorschlag den Vertragsstaa-
ten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, 
ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten 
zur Beratung und Abstimmung über den 
Vorschlag befürworten. Befürwortet inner-
halb von vier Monaten nach dem Datum der 
Übermittlung wenigstens ein Drittel der Ver-
tragsstaaten eine solche Konferenz, so 
beruft der Generalsekretär die Konferenz 
unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen ein. Jede Änderung, die von der 
Mehrheit der auf der Konferenz anwesen-
den und abstimmenden Vertragsstaaten 
angenommen wird, wird der General-
versammlung zur Billigung vorgelegt. 

(2) Eine nach Absatz 1 angenommene 
Änderung tritt in Kra ft, wenn sie von der 
Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen gebilligt und von einer Zweidrittelmehr-
heit der Vertragsstaaten angenommen wor-
den ist. 

(3) Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie 
für die Vertragsstaaten, die sie angenom-
men haben, verbindlich, während für die 
anderen Vertragsstaaten weiterhin die 
Bestimmungen dieses Übereinkommens 
und alle früher von ihnen angenommenen 
Änderungen gelten. 

Artikel 51 

(1) Der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen nimmt den Wortlaut von Vorbehal-
ten, die ein Staat bei der Ratifikation oder 
beim Beitritt anbringt, entgegen und leitet 
ihn allen Staaten zu. 
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2. A reservation incompatible with the 
object and purpose of the present Conven-
tion shall not be permitted. 

3. Reservations may be withdrawn at any 
time by notification to that effect addressed 
to the Secretary-General of the United Na-
tions, who shall then inform all States. Such 
notification shall take effect on the date on 
which it is received by the Secretary-Gen-
eral. 

Article 52 

A State Party may denounce the present 
Convention by written notification to the 
Secretary-General of the United Nations. 
Denunciation becomes effective one year 
after the date of receipt of the notification by 
the Secretary-General. 

Article 53 

The Secretary-General of the United Na-
tions is designated as the depositary of the 
present Convention. 

Article 54 

The original of the present Convention, of 
which the Arabic, Chinese, English, French, 
Russian and Spanish texts are equally 
authentic, shall be deposited with the Sec-
retary-General of the United Nations. 

In witness thereof the undersigned 
plenipotentiaries, being duly authorized 
thereto by their respective Governments, 
have signed the present Convention. 

2. Aucune réserve incompatible avec 
l'objet et le but de la présente Convention 
n'est autorisée. 

3. Les réserves peuvent être retirées à 
tout moment par notification adressée au 
Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, lequel en informe tous les 
Etats parties à la Convention. La notification 
prend effet à la date à laquelle elle est reçue 
par le Secrétaire général. 

Article 52 

Tout Etat partie peut dénoncer la pré-
sente Convention par notification écrite 
adressée au Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies. La dénonciation 
prend effet un an après la date à laquelle la 
notification a été reçue par le Secrétaire 
général. 

Article 53 

Le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies est désigné comme dé-
positaire de la présente Convention. 

Article 54 

L'original de la présente Convention, dont 
les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe font également foi, sera 
déposé auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies. 

En foi de quoi les plénipotentiaires sous-
signés, dûment habilités par leurs gouver-
nements respectifs, ont signé la présente 
Convention. 

(2) Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck 
dieses Übereinkommens unvereinhar sind, 
sind nicht zulässig. 

(3) Vorbehalte können jederzeit durch 
eine an den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen gerichtete diesbezügliche Notifi-
kation zurückgenommen werden; dieser 
setzt alle Staaten davon in Kenntnis. Die 
Notifikation wird mit dem Tag ihres Ein-
gangs beim Generalsekretär wirksam. 

Artikel 52 

Ein Vertragsstaat kann dieses Überein-
kommen durch eine an den Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen gerichtete 
schriftliche Notifikation kündigen. Die Kün-
digung wird ein Jahr nach Eingang der Noti-
fikation beim Generalsekretär wirksam. 

Artikel 53 

Der Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen wird zum Verwahrer dieses Überein-
kommens bestimmt. 

Artikel 54 

Die Urschrift dieses Übereinkommens, 
dessen arabischer, chinesischer, engli-
scher, französischer, russischer und spani-
scher Wortlaut gleichermaßen verbindlich 
ist, wird beim Generalsekretär der Verein-
ten Nationen hinterlegt. 

Zu Urkund dessen haben die unterzeich-
neten, von ihren Regierungen hierzu gehö-
rig befugten Bevollmächtigten dieses Über-
einkommen unterschrieben. 
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Denkschrift zu dem Übereinkommen 

A. Allgemeines 
I. Entstehungsgeschichte des Übereinkommens 

1. Die „Genfer Erklärung" 
In dem von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen am 20. November 1989 verabschiedeten 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes treffen 
sich zwei Entwicklungslinien: 

a) Das Übereinkommen ist zunächst Ausdruck des 
Bestrebens, den Schutz der Menschenrechte in völ-
kerrechtlichen Verträgen zu kodifizieren und damit 
auf Dauer in einem Normengeflecht internationaler 
Bindungen immer fester zu verankern. Dieses seit 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
vom 10. Dezember 1948 beherrschende Thema der 
internationalen Menschenrechtspolitik hat mittler-
weile dazu geführt, daß eine Vielzahl von Men-
schenrechtsverträgen in Kraft  treten konnte, unter 
denen die Menschenrechtspakte der Vereinten 
Nationen vom 19. Dezember 1966, nämlich der 
Internationale Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte (BGBl. 1973 II S. 1533) und der Internatio-
nale Pakt über wi rtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (BGBl. II S. 1569) neben den allgemeinen 
Verträgen zum Schutz der Menschenrechte mit 
regionalem Geltungsanspruch — z. B. die Europäi-
sche Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (BGBl. 
1952 II S. 685), nachfolgend als „Europäische Men-
schenrechtskonvention" oder „EMRK" bezeichnet, 
besondere Erwähnung verdienen. 
Schon frühzeitig sind diese Verträge, die einen 
Katalog allgemeiner Menschenrechte garantieren, 
um andere Obereinkommen ergänzt worden, denen 
es um die Regelung spezifischer Menschenrechts-
probleme geht (z. B. um die Bekämpfung der Ras-
sendiskriminierung) oder die sich der Menschen-
rechte bestimmter, besonders schutzbedürftiger 
Gruppen annehmen, z. B. der Flüchtlinge, der Inhaf-
tierten oder von Frauen. In diesen Rahmen fügt sich 
das vorliegende Übereinkommen ein, weil es der 
besonderen Lage von Kindern und Jugendlichen 
und ihrer sich daraus ergebenden Schutzbedürftig-
keit Rechnung trägt. 

b) Das Übereinkommen steht ferner in der Tradition 
der internationalen Kinderschutzbewegung, die sich 
im „Jahrhundert des Kindes" (so der Titel des 1902 
erschienenen Buches der schwedischen Pädagogin 
Ellen Key) dazu aufgerufen fühlte, die Probleme der 
Jugendhilfe einem Erfahrungsaustausch und 
Lösungsansätzen über die nationalen Grenzen hin-
weg zuzuführen. Schon der Erste Internationale 
Kinderschutz-Kongreß, der 1913 in Brüssel durch-
geführt wurde, diskutierte über internationale Ver-
träge zum Schutze des Kindes, so über die Aus-
arbeitung einer Konvention zur Durchsetzung von 
Unterhaltstiteln im Ausland. Diese Aufgaben wur-
den nach dem Ersten Weltkrieg vom Völkerbund 
übernommen. Die Fünfte Versammlung des Völker-
bunds verabschiedete — gleichzeitig mit der 

Beschlußfassung zur Übernahme der Aufgaben des 
internationalen Kinderschutzes — am 26. September 
1924 eine Erklärung (sog. „Genfer Erklärung"), die 
als Leitlinie dienen sollte und mit der die Belange 
der Kinder- und Jugendhilfe erstmals als Anliegen 
der internationalen Gemeinschaft anerkannt wur-
den. Die Erklärung lautet: 

„Genfer Erklärung 
I. Das Kind soll in der Lage sein, sich sowohl in 

materieller wie in geistiger Hinsicht in natürlicher 
Weise zu entwickeln. 

II. Das hungernde Kind soll genährt werden; das 
kranke Kind soll gepflegt werden; das zurückge-
bliebene Kind soll ermuntert werden; das verir rte 
Kind soll auf den guten Weg geführt werden; das 
verwaiste und verlassene Kind soll aufgenom-
men und unterstützt werden. 

Ill. Dem Kind soll in Zeiten der Not zuerst Hilfe zuteil 
werden. 

IV. Das Kind soll in die Lage versetzt werden, seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen und soll gegen 
jede Ausbeutung geschützt werden. 

V. Das Kind soll in dem Gedanken erzogen werden, 
seine besten Kräfte in den Dienst seiner Mitmen-
schen zu stellen." 

2. Erklärung der Rechte des Kindes vom 20. November 
1959 
Das internationale Interesse an Fragen der Rechte des 
Kindes und der Jugendhilfe hat dazu geführt, daß 
schon früh völkerrechtliche Verträge zustande kamen, 
die dem Schutz des Kindes und der Wahrnehmung 
seiner Rechte dienen sollten, so bereits das Haager 
Abkommen vom 12. Juni 1902 zur Regelung der Vor-
mundschaft über Minderjährige (RGBl. 1904 S. 240) 
oder das Internationale Übereinkommen vom 4. Mai 
1910 zur Bekämpfung des Mädchenhandels (RGBl. 
1913 S. 31). Nach dem Zweiten Weltkrieg sind eine 
Vielzahl internationaler Verträge oder international

-

rechtlicher Regelungen hinzugekommen, denen es 
ebenfalls um einzelne Belange junger Menschen geht; 
beispielhaft anzuführen sind etwa das für die Durchset-
zung von Unterhaltsansprüchen von Kindern bedeut-
same VN-Übereinkommen vom 20. Juni 1956 über die 
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Aus-
land (BGBl. 1959 II S. 149) und das Haager Überein-
kommen vom 5. Oktober 1961 über die Zuständigkeit 
der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem 
Gebiet des Schutzes von Minderjährigen (BGBl. 1971 II 
S. 217). 
Kinder wurden als eine besonders schutzbedürftige 
Gruppe von Menschen zunehmend auch in den inter-
nationalen Kodifikationen der Menschenrechte berück-
sichtigt. Schon Artikel 25 Abs. 2 der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte proklamierte: „Mu tter und 
Kind haben Anspruch auf besondere Hilfe und Unter-
stützung. Alle Kinder, eheliche und uneheliche, ge-
nießen den gleichen sozialen Schutz." 
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Auch die Menschenrechtspakte der Vereinten Natio-
nen, die ausgehend von den Programmsätzen der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte den interna-
tionalen Menschenrechtsschutz im Vertragsvölkerrecht 
verankert haben, haben die besondere Lage des Kin-
des berücksichtigt. So räumt Artikel 24 Abs. 1 des 
Internationalen Paktes vom 19. Dezember 1966 über 
bürgerliche und politische Rechte (BGBl. 1973 II 
S. 1533) jedem Kind ohne Diskriminierung „das Recht 
auf diejenigen Schutzmaßnahmen durch seine Familie, 
die Gesellschaft und den Staat (ein), die seine Rechts-
stellung als Minderjähriger erfordert". 

Über diese internationalrechtlichen Einzelregelungen 
zum Schutz des Kindes hinaus entstand alsbald auch 
das Bedürfnis, die Leitgedanken für den dem Kinde 
gebührenden rechtlichen Schutz nach dem Vorbild der 
Genfer Erklärung von 1924 in einer allgemeinen Erklä-
rung zusammenzufassen. Eine solche Erklärung ist 
zwar nicht wie ein internationales Übereinkommen völ-
kerrechtlich verbindlich. Sie bietet aber den Vorteil, das 
sie sich als Empfehlung an sämtliche Staaten richtet. 
Nach jahrelangen Beratungen hat die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen am 20. November 
1959 als Resolution 1386 (IV) folgenden Beschluß 
gefaßt: 

„Erklärung der Rechte des Kindes 

Präambel 

Da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta 
ihren Glauben an die Grundrechte des Menschen und 
an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit 
erneut bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen 
Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in 
größerer Freiheit zu fördern; 
da die Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte verkündet haben, daß jeder 
Mensch Anspruch auf die darin verkündeten Rechte 
und Freiheiten hat, ohne irgendeine Unterscheidung, 
wie etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, 
Religion, politischer und sonstiger Überzeugung, natio-
naler oder sozialer Herkunft, nach Eigentum, Geburt 
oder sonstigen Umständen; 

da das Kind wegen seiner mangelnden körperlichen 
und geistigen Reife besonderen Schutzes und beson-
derer Fürsorge, einschließlich eines angemessenen 
rechtlichen Schutzes vor und nach der Geburt bedarf; 

da die Notwendigkeit solcher besonderen Schutzmaß-
nahmen in der Genfer Erklärung der Rechte des Kindes 
von 1924 ausgesprochen und in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte sowie in den Satzungen der 
mit dem Wohl des Kindes befaßten Sonderorganisatio-
nen und anderen internationalen Organisationen aner-
kannt worden ist; 

da die Menschheit dem Kind das Beste schuldet, das 
sie zu geben hat, 

verkündet die Generalversammlung die vorliegende 
Erklärung der Rechte des Kindes mit dem Ziel, daß es 
eine glückliche Kindheit haben und zu seinem eigenen 
Nutzen und zum Nutzen der Gesellschaft die hierin 
aufgeführten Rechte und Freiheiten genießen möge, 
und forde rt  Eltern, Männer und Frauen als Einzelperso-
nen sowie Wohlfahrtsverbände, Kommunalbehörden 
und nationale Regierungen auf, diese Rechte anzuer-
kennen und sich durch im Einklang mit den nachste

-

henden Grundsätzen schrittweise zu treffende gesetz-
geberische und andere Maßnahmen für die Einhaltung 
dieser Rechte einzusetzen: 

Artikel 1 
Das Kind genießt alle in dieser Erklärung aufgeführten 
Rechte. Alle Kinder ohne jede Ausnahme haben ohne 
Unterschied oder Diskriminierung auf Grund der 
Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, 
der Religion, der politischen oder sonstigen Überzeu-
gung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des 
Eigentums, der Geburt oder der sonstigen Umstände, 
die in der eigenen Person oder in der Familie begründet 
sind, Anspruch auf diese Rechte. 

Artikel 2 

Das Kind genießt besonderen Schutz und erhält kra ft 
 Gesetzes oder durch andere Mittel Chancen und 

Erleichterungen, so daß es sich körperlich, geistig, 
moralisch, seelisch und gesellschaftlich gesund und 
normal und in Freiheit und Würde entwickeln kann. Bei 
der Einführung von Gesetzen zu diesem Zweck sind 
die Interessen des Kindes ausschlaggebend. 

Artikel 3 

Das Kind hat von Geburt an Anspruch auf einen Namen 
und eine Staatsangehörigkeit. 

Artikel 4 

Das Kind genießt die Leistungen der sozialen Sicher-
heit. Es hat einen Anspruch darauf, gesund aufzuwach-
sen und sich zu entwickeln; zu diesem Zweck erhalten 
sowohl das Kind als auch seine Mu tter besondere 
Fürsorge und besonderen Schutz einschließlich einer 
angemessenen Betreuung vor und nach der Geburt. 
Das Kind hat ein Recht auf angemessene Ernährung, 
Unterbringung, Erholung und ärztliche Betreuung. 

Artikel 5 

Das Kind, das körperlich, geistig oder sozial behindert 
ist, erhält die besondere Behandlung, Erziehung und 
Fürsorge, die seine besondere Lage erfordert. 

Artikel 6 

Das Kind braucht zur vollen und harmonischen Entfal-
tung seiner Persönlichkeit Liebe und Verständnis. Es 
wächst, soweit irgend möglich, in der Obhut und unter 
der Verantwortung seiner Eltern, auf jeden Fall aber in 
einem Klima der Zuneigung und der moralischen und 
materiellen Sicherheit auf; ein Kleinkind darf — außer 
in außergewöhnlichen Umständen — nicht von seiner 
Mutter getrennt werden. Die Gesellschaft und die 
öffentlichen Stellen haben die Pflicht, Kindern, die 
keine Familie haben, und Kindern ohne ausreichenden 
Lebensunterhalt besondere Fürsorge zuzuwenden. 
Staatliche Geldleistungen und andere Unterhaltshilfen 
für Kinder aus kinderreichen Familien sind wünschens-
wert. 

Artikel 7 

Das Kind hat Anspruch auf unentgeltlichen Pflichtunter

-

richt, zumindest in der Elementarstufe. Ihm wird eine 
Erziehung zuteil, die seine allgemeine Bildung fördert 
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und es auf der Grundlage der Chancengleichheit in die 
Lage versetzt, seine Fähigkeiten, sein persönliches 
Urteilsvermögen, seinen Sinn für moralische und 
soziale Verantwortung zu entwickeln und ein nützliches 
Glied der Gesellschaft zu werden. 

Die Interessen des Kindes sind die Richtschnur für alle, 
die für seine Erziehung und Anleitung verantwortlich 
sind; diese Verantwortung liegt in erster Linie bei den 
Eltern. 
Das Kind hat volle Gelegenheit zu Spiel und Erholung, 
die den gleichen Zielen wie die Erziehung dienen sol-
len; die Gesellschaft und die öffentlichen Stellen bemü-
hen sich, die Durchsetzung dieses Rechts zu fördern. 

Artikel 8 

Das Kind gehört in jeder Lage zu denen, die zuerst 
Schutz und Hilfe erhalten. 

Artikel 9 

Das Kind wird vor allen Formen der Vernachlässigung, 
Grausamkeit und Ausbeutung geschützt. Es darf nicht 
Handelsgegenstand in irgendeiner Form sein. 

Das Kind wird vor Erreichung eines angemessenen 
Mindestalters nicht zur Arbeit zugelassen; in keinem 
Fall wird es veranlaßt oder wird ihm erlaubt, einen Beruf 
oder eine Tätigkeit auszuüben, die seine Gesundheit 
oder Erziehung beeinträchtigen oder seine körperliche, 
geistige oder sittliche Entwicklung hemmen würden. 

Artikel 10 

Das Kind wird vor Praktiken geschützt, die eine rassi-
sche, religiöse oder andere Form der Diskriminierung 
fördern können. Es wird erzogen im Geist der Verstän-
digung, der Toleranz, der Freundschaft zwischen den 
Völkern, des Friedens und der weltweiten Brüderlich-
keit sowie im vollen Bewußtsein, daß es seine Kraft  und 
seine Fähigkeiten in den Dienst an seinen Mitmen-
schen stellen soll." 

3. Ausarbeitung des Übereinkommens 

Im Zusammenhang mit dem 20. Jahrestag der Verkün-
dung der „Erklärung der Rechte des Kindes" führten 
die Vereinten Nationen das „Jahr des Kindes" 1979 
durch, nachdem diese Aktion, wie sich in der Vorberei-
tungsphase gezeigt ha tte, von einer großen Zahl inter-
nationaler und nationaler Jugendwohlfahrtsverbände 
gefordert oder begrüßt worden war. Auch die Regierun-
gen der VN-Mitgliedstaaten hatten ihre Bereitschaft 
erklärt, an den Veranstaltungen im „Jahr des Kindes" 
mitzuwirken. In diesem Zusammenhang hatte die polni-
sche Regierung vorgeschlagen, die 1959 verabschie-
dete „Erklärung der Rechte des Kindes", ergänzt um 
einige vertragstechnische Artikel, als „Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes" in einen völkerrechtlichen 
Vertrag umzuwandeln, der im „Jahr des Kindes" zur 
Unterzeichnung aufgelegt werden sollte, (VN-Doku-
ment E/CN/.4/L. 1366 vom 7. Februar 1978). Andere 
Regierungen, darunter auch die Bundesregierung, hat-
ten allerdings Bedenken dagegen, der Konvention den 
— vielfach als unbefriedigend, zumindest unvollständig 
angesehenen — Wortlaut der Erklärung von 1959 
zugrunde zu legen. Auch bei der im Januar 1979 durch-
geführten „Warschauer Konferenz über den gesetzli

-

chen Schutz des Kindes", die außer von der Polnischen 
Juristenvereinigung von der Internationalen Vereini-
gung Demokratischer Juristen und von der Internatio-
nalen Juristenkommission durchgeführt wurde, zeigte 
sich, daß das Spektrum der Probleme, die in einer 
Kinderkonvention aufzugreifen wären, im Vergleich zur 
Erklärung von 1959 wesentlich umfangreicher sein 
würde. Zum selben Ergebnis kam auch die Arbeits-
gruppe, die von der Menschenrechtskommission des 
Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen mit 
der Ausarbeitung des Übereinkommensentwurfs 
betraut worden war und die erstmals im Februar 1979 
in Genf zusammentrat. Die Beratungen der Arbeits-
gruppe wurden sodann in den folgenden Jahren fortge-
setzt, und zwar in der Weise, daß die Arbeitsgruppe vor 
dem Beginn der jeweiligen Frühjahrstagung der Men-
schenrechtskommission anfangs nur für jeweils eine 
Woche, später bis zu zwei Wochen in Genf zusammen-
trat, um die einzelnen Entwurfsartikel zu beraten. Die 
Tagungen wurden unter dem Vorsitz des jeweils zum 
Vorsitzenden wiedergewählten Professors Lopatka aus 
Warschau durchgeführt. Dieser Beratungsrhythmus 
hatte zur Folge, daß der Entwu rf  des Übereinkommens 
über die Rechte des Kindes von der Arbeitsgruppe erst 
am 9. Dezember 1988 im Konsens einstimmig ange-
nommen werden konnte. 
Trotz des erreichten Konsenses wurden in der Folge-
zeit vereinzelt Forderungen nach Wiederaufnahme der 
Sachdiskussion zu einigen Artikeln laut. Dies galt vor 
allem für den weithin als mißlungen empfundenen Arti-
kel 38 Abs. 2 des Übereinkommens, der die Teilnahme 
von Personen an Feindseligkeiten davon abhängig 
macht, daß diese das 15. Lebensjahr vollendet haben. 
Forderungen nach Nachbesserung des Artikels 38 (und 
weiterer Übereinkommensbestimmungen) haben sich 
aber nicht durchsetzen können, weil der Eindruck vor-
herrschte, daß eine Wiederaufnahme der Sachdiskus-
sion eine Verbesserung des Entwu rfs insgesamt nicht 
erwarten ließ. Die Menschenrechtskommission des 
Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen hat 
darum den von der Arbeitsgruppe vorgelegten Entwu rf 

 am 9. März 1989 ohne jede Änderung gebilligt. Auch 
die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat 
sich darauf beschränkt, die von der Arbeitsgruppe in 
Form eines Alternativvorschlags offengelassene Frage 
der Finanzierung des nach dem Übereinkommen zu 
errichtenden Ausschusses für die Rechte der Kinder zu 
entscheiden, indem sie in Artikel 43 Abs. 11 und 12 des 
Übereinkommens bestimmt hat, daß die Kosten inso-
weit aus den allgemeinen Haushaltsmitteln der Verein-
ten Nationen getragen werden. Im übrigen hat die 
Generalversammlung den von der Arbeitsgruppe vor-
gelegten Übereinkommensentwurf am 20. November 
1989 — dem 30. Jahrestag der Erklärung der Rechte 
des Kindes — ohne jede Änderung einstimmig ange-
nommen. Das Übereinkommen wurde am 26. Januar 
1990 in New York zur Zeichnung aufgelegt und bei 
dieser Gelegenheit von der Bundesrepublik Deutsch-
land und weiteren 58 Staaten gezeichnet. 

II. Verhältnis zu anderen Übereinkommen 

Das vorliegende Übereinkommen steht der Sache nach in 
engem Zusammenhang mit Artikel 24 Abs. 1 des Interna-
tionalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte. 
Nach dieser Bestimmung, die auch für die Bundesrepublik 
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Deutschland verbindlich ist, hat jedes Kind ohne Diskrimi-
nierung (nach näher bezeichneten Merkmalen) ein Recht 
auf diejenigen Schutzmaßnahmen, die seine Rechtsstel-
lung als Minderjähriger erfordert. Angesichts der Unbe-
stimmtheit dieser Garantie steht den Paktstaaten bei der 
Umsetzung des Artikels 24 Abs. 1 ein weiter Ermessens-
spielraum zu, den das vorliegende Übereinkommen erheb-
lich einengt, indem es die konkreten Maßnahmen, auf die 
Kinder zu ihrem Schutz ein Recht haben sollen, spezifiziert 
und im einzelnen regelt. Das Übereinkommen ist insofern 
ein Spezialübereinkommen zu Artikel 24 Abs. 1 des Pak-
tes über bürgerliche und politische Rechte. An die Schutz-
garantien für das Kind in anderen internationalen Vertrags-
werken lehnt sich das vorliegende Übereinkommen dabei 
vielfach an. Doppelregelungen nimmt es in Kauf; im übri-
gen ist es aber bestrebt, Normkonflikte und -widersprüche 
zu vermeiden, indem es über anderenorts verbriefte 
Garantien, die den Schutz des Kindes betre ffen, nicht 
hinausgeht. Im übrigen bestimmt Artikel 41 des Überein-
kommens, daß zur Verwirklichung der Rechte des Kindes 
besser geeignete Bestimmungen unberührt bleiben, 
gleichviel ob sie im innerstaatlichen Recht oder in dem für 
den betreffenden Vertragsstaat geltenden Völkerrecht ent-
halten sind. 

Ill. Würdigung des Übereinkommens 

Das Übereinkommen verankert erstmals in der Geschichte 
des Völkerrechts die Rechte des Kindes umfassend in 
einem internationalen Vertragswerk mit weltweitem Gel-
tungsanspruch. Es leistet dadurch einen für die rechtliche 
und gesellschaftliche Stellung junger Menschen wichtigen 
Beitrag. Es will der Jugendhilfe in aller Welt neue Impulse 
vermitteln und ist geeignet, die Lage des Kindes vor allem 
auch in den Drittweltländern zu verbessern, indem es 
Maßstäbe mit universalem Geltungsanspruch setzt. Die 
Bundesregierung hat an dem Zustandekommen des Über-
einkommens in der Genfer Arbeitsgruppe, in der sie von 
Anfang an Mitglied war, aktiv mitgewirkt. Die mit der 
Jugendhilfe in der Bunderepublik Deutschland befaßten 
Institutionen und Verbände begrüßen das Übereinkommen 
und fordern, daß es möglichst rasch auch von der Bundes-
republik Deutschland ratifiziert wird. Eine ebenso positive 
Haltung hat die Kinderkommission des Deutschen Bun-
destags eingenommen, in der sämtliche Fraktionen ver-
treten sind. 

Das Übereinkommen setzt Standards, die in der Bundes-
republik Deutschland verwirklicht sind, und bietet keinen 
Anlaß, grundlegende Änderungen oder Reformen des 
innerstaatlichen Rechts zu betreiben. Allerdings hat sich 
bei näherer Prüfung der einzelnen Bestimmungen erge-
ben, daß einige Übereinkommensartikel die Grundlage für 
Fehlauslegungen bieten könnten, die zum Teil weitrei-
chende Konsequenzen für die innerstaatliche Rechtsord-
nung hätten. Die Länder haben deshalb der Zeichnung des 
Übereinkommens nur unter der Voraussetzung zuge-
stimmt, daß die Bundesregierung bei Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunde eine völkerrechtliche Erklärung 
abgibt, durch welche die aufgetretenen Zweifelsfragen 
ausgeräumt werden und durch die klargestellt wird, inwie-
weit das Übereinkommen völkerrechtlich bindet. Die Stän-
dige Vertragskommission der Länder hat dementspre-
chend den Landesregierungen die Zustimmung zur Zeich-
nung des Übereinkommens unter der Voraussetzung emp-
fohlen, daß folgende Erklärung abgegeben wird: 

„Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland behält 
sich das Recht vor, bei der Ratifizierung diejenigen Erklä-
rungen mitzuteilen, die sie — insbesondere im Hinblick auf 
die Auslegung der Artikel 9, 10, 18 und 22 — für erforderlich 
hält." 

Dem hat auch der Rechtsausschuß des Deutschen Bun-
destags in seiner 62. Sitzung am 17. November 1989 
einstimmig mit folgender Stellungnahme zugestimmt: 
„Der Rechtsausschuß erhebt keine verfassungsrecht-
lichen oder sonstigen rechtlichen Bedenken gegen die 
Zeichnung der UNO-Konvention über die Rechte des Kin-
des durch die Bundesregierung. Dabei geht er von der 
Erwartung aus, daß die vorgesehene völkerrechtliche 
Erklärung zum Auslegungsvorbehalt abgegeben wird." 

Die Bundesregierung hat die vorerwähnte völkerrechtliche 
Erklärung im Zusammenhang mit der Zeichnung des Über-
einkommens dem Generalsekretär der Vereinten Nationen 
notifiziert. Sie beabsichtigt zudem, bei Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunde die sich aus der Anlage zur Denk-
schrift ergebende und mit den Bundesländern abge-
stimmte völkerrechtliche Erklärung abzugeben. 

Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes ist 
bereits am 2. September 1990 völkerrechtlich in Kra ft 

 getreten. Vertragsstaaten sind derzeit (Stand: 21. August 
1990) Ägypten, Bangladesch, Belize, Benin, Bhutan, Boli-
vien, Ekuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, 
Kenia, Mauritius, Mongolei, St. Ki tts und Nevis, Senegal, 
Sierra Leone, Sudan, Schweden, Togo, Vatikan, Vietnam. 

Mit der von der Bundesregierung nunmehr vorgeschlage-
nen Ratifizierung des Übereinkommens durch die Bundes-
republik Deutschland wird unterstrichen, daß sie die mit 
dem Übereinkommen verfolgten Ziele mit Nachdruck 
unterstützt. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Vorbemerkungen 

Zum allgemeinen Verständnis des Übereinkommens ist 
auf folgendes hinzuweisen: 

I. Begründung von Staatenverpflichtungen 

Nach Artikel 4 Satz 1 sind die Vertragsstaaten gehalten, 
zur Verwirklichung der in dem Übereinkommen anerkann-
ten Rechte „alle geeigneten Verwaltungs- und sonstigen 
Maßnahmen zu ergreifen". Einer solchen allgemeinen Ver-
pflichtung bedarf es, weil das Übereinkommen sich durch 
die Ratifizierung in dem betreffenden Vertragsstaat nicht 
von selbst verwirklicht. Das Übereinkommen begründet 
lediglich Staatenverpflichtungen, wonach die Vertrags-
staaten das Übereinkommen und die in ihm anerkannten 
Kindesrechte in ihrem innerstaatlichen Recht umsetzen 
müssen. Das Übereinkommen bietet aber keine Grund-
lage für die rechtliche Geltendmachung unmi ttelbar auf 
einzelne Übereinkommensartikel gestützter individueller 
Rechtsansprüche. Solche Ansprüche können vielmehr nur 
geltend gemacht werden, soweit das innerstaatliche Recht 
— das freilich im Einklang mit dem Übereinkommen stehen 
muß — dies vorsieht. Die Bundesregierung wird bei der 
Hinterlegung der Ratifikationsurkunde eine Erklärung 
abgeben, die das klarstellt. Mit ihr soll auch verdeutlicht 
werden, daß das innerstaatliche Recht im Einklang mit 
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dem Übereinkommen steht. Auf die im Anhang zur Denk-
schrift wiedergegebene Erklärung wird dazu verwiesen. 

II. Zum Begriff der „Rechte des Kindes" 

Wenn das Übereinkommen von den „Rechten des Kindes" 
spricht, so will es damit nicht sagen, daß das Kind über 
dieses „Recht" in jedem Fall aus eigenem autonomen 
Willen eine Verfügung treffen oder daß es dieses Recht 
durch einen Vertreter stets einklagen könnte. Dem stünde 
bereits der Umstand entgegen, daß sich zahlreiche der im 
Übereinkommen verankerten Kindesrechte ihrer Unbe-
stimmtheit wegen als klageweise durchsetzbare Indivi-
dualansprüche nicht eignen und darum auch nicht so ver-
standen werden können. Der Sprachgebrauch des Über-
einkommens folgt insoweit demjenigen des Artikels 24 des 
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische 
Rechte. Nach dieser Bestimmung — auf die das Überein-
kommen in Absatz 8 der Präambel ausdrücklich Bezug 
nimmt — hat jedes Kindes ein „Recht auf diejenigen 
Schutzmaßnahmen durch seine Familie, die Gesellschaft 
und den Staat, die seine Rechtsstellung als Minderjähriger 
erfordert". Das vorliegende Übereinkommen präzisiert zu 
einem wesentlichen Teil, was unter den gebotenen 
Schutzmaßnahmen zu verstehen ist. Pauschal als „Recht" 
wird das Verhältnis des Kindes zu diesen Schutzmaßnah-
men umschrieben, weil sie dem Wohl des Kindes dienen 
und weil sie ihm darum gebühren. Es ist Sache des 
Vertragsstaates und des innerstaatlichen Rechts, zu 
bestimmen, inwieweit Schutzmaßnahmen, die nach dem 
Übereinkommen zum Wohle des Kindes zu treffen sind, 
von dem Kind oder seinem gesetzlichen Vertreter durch 
gerichtliche Klage sollen erzwungen werden können. 

III. Verhältnis zum Elternrecht 

Das Übereinkommen verfolgt — obgleich manche Bestim-
mungen auf den ersten Blick diesen Eindruck vermitteln 
könnten — nicht das Anliegen, Kinder und Jugendliche, die 
unter der Obhut ihrer Eltern oder anderer personensorge-
berechtigter Personen stehen, zu emanzipieren und für 
den vom Übereinkommen erfaßten Regelungsbereich 
Erwachsenen gleichzustellen. Wäre dies der Fall, würden 
sich ernsthafte Zweifel ergeben, ob das Übereinkommen 
mit dem in Artikel 6 Abs. 2 GG verfassungsrechtlich als 
Grundrecht verbürgten Elternrecht vereinbar wäre. Indes-
sen ist auch das elterliche Sorgerecht — und das damit 
verbundene Recht, das minderjährige Kind zu erziehen — 
eine durch Artikel 24 Abs. 1 des Internationalen Paktes 
über bürgerliche und politische Rechte legitimierte Schutz-
maßnahme der staatlichen Gesetzgebung, auf die das 
Kind ein Recht hat und die durch das vorliegende Überein-
kommen nicht in Frage gestellt werden soll. Vielmehr 
ergibt sich aus Artikel 5 des Übereinkommens deutlich, 
daß das Übereinkommen es als selbstverständlich voraus-
setzt, daß Kinder und Jugendliche bei der Wahrnehmung 
ihrer Rechte Beschränkungen unterliegen, die sich aus 
dem Erziehungsrecht ihrer Eltern oder anderer personen-
sorgeberechtigter Personen ergeben. Allerdings haben die 
Entwurfsverfasser von einer umfassenden Beschreibung 
der Rechte erziehungsberechtigter Personen im vorliegen-
den Übereinkommen abgesehen. Dies beruht indessen 
nicht auf der Absicht, das elterliche Erziehungsrecht zu 
verkürzen, sondern lediglich auf der Erwägung, daß ein 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes nicht der 
geeignete Rahmen ist, um Rechte der Eltern zu garantie-
ren. Die Bundesregierung wird, um dies klarzustellen, in 

der Erklärung, die sie bei Hinterlegung der Ratifikations-
urkunde abgeben wird, darauf hinweisen, daß die inner-
staatlichen Vorschriften über die gesetzliche Vertretung 
des Kindes bei der Wahrnehmung seiner Rechte unbe-
rührt bleiben. Auf die Anlage zur Denkschrift wird Bezug 
genommen. 

IV. Vereinbarkeit des Übereinkommens mit dem inner-
staatlichen Recht 

Bei der zu den einzelnen Übereinkommensbestimmungen 
nachfolgend zu erörternden Fragen nach ihrer Vereinbar-
keit mit dem innerstaatlichen Recht wird vom Recht der 
Bundesrepublik Deutschland ausgegangen, weil dieses 
nach Artikel 8 des Einigungsvertrags vom 31. August 1990 
(BGBl. II S. 889) seit dem 3. Oktober 1990 grundsätzlich 
auch im Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik gilt. Soweit ausnahmsweise nach dem 
Einigungsvertrag, insbesondere nach dessen Anlage II, 
das DDR-Recht fortgilt, wird darauf eingegangen, soweit 
dazu Veranlassung besteht. 

Zu Artikel 1 

1. Die Bestimmung sagt, welche Personen das Überein-
kommen schützt, indem es näher umschreibt, wer im 
Sinne des Übereinkommens als „Kind" angesehen 
wird. Kinder sind danach grundsätzlich alle Menschen, 
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, vgl. 
§ 2 BGB. Die nach dem Übereinkommen zu treffenden 
Maßnahmen brauchen in keinem Fall für Personen 
getroffen zu werden, die älter sind als 18 Jahre. Artikel 1 
enthält eine Einschränkung für solche Personen, deren 
Volljährigkeit „nach dem auf das Kind anzuwendenden 
Recht" früher eintritt. Dabei ist an die Fälle zu denken, 
in denen ein Minderjähriger vorzeitig durch gerichtliche 
Entscheidung für volljährig erklärt wird, aber auch an 
junge Menschen, die nach ihrem Heimatrecht früher 
als in § 2 BGB vorgesehen, volljährig geworden sind 
(Artikel 7 EGBGB). Jedoch haben diese Ausnahmen 
gegenüber dem vorgesehenen Regelfall, wonach als 
„Kind" im Sinne des Übereinkommens gilt, wer das 
achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, für die 
Bundesrepublik Deutschland kaum praktische Bedeu-
tung. Denn die Möglichkeit, einen Minderjährigen für 
volljährig zu erklären, ist im innerstaatlichen Recht nicht 
mehr vorgesehen. Im übrigen können innerstaatliche 
Maßnahmen zugunsten junger Menschen ohne Rück-
sicht auf deren Alter getroffen werden, ohne daß das 
Übereinkommen insoweit ein Hindernis bildet. 

2. Eingehend diskutiert wurde bei den Beratungen in der 
Arbeitsgruppe, ob die vom Übereinkommen vorgese-
henen Maßnahmen, insbesondere soweit sie das 
„angeborene" Recht des Kindes auf Leben (,,inherent 
right to life") betreffen (Artikel 6 Abs. 1), auch zugun-
sten des noch nicht geborenen Kindes ergriffen werden 
müssen. 

3. Viele der in der Arbeitsgruppe vertretenen Staaten 
haben sich gegen die Einbeziehung des ungeborenen 
Lebens in den Schutz der Konvention erklärt, weil es 
ihnen nicht möglich erschien, in der schwierigen, meist 
auch innerstaatlich stark umstrittenen Frage nach der 
Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs oder nach 
den Grenzen seiner Strafbarkeit eine Einigung herbei-
zuführen. Zwar hatte die Erklärung über die Rechte des 
Kindes vom 20. November 1959 die Notwendigkeit 
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„eines angemessenen rechtlichen Schutzes vor und 
nach der Geburt" anerkannt. Über eine entsprechende 
Regelung im Übereinkommenstext war indessen kein 
Konsens zu erzielen. Ein früherer Entwu rf  des Überein-
kommens ging sogar so weit, in einem Präambelabsatz 
den wesentlichen Inhalt der Erklärung von 1959 wie-
derzugeben und dabei den vorzitierten Hinweis auszu-
sparen, so daß der Eindruck entstehen konnte, das 
Übereinkommen wolle dem vorgeburtlichen Schutz des 
Kindes eine Absage erteilen. 

4. Diese für viele Staaten unbefriedigende Entwurfslage 
hat dazu geführt, daß die Frage des Schutzes des 
ungeborenen Lebens aus Anlaß eines von der Delega-
tion der Bundesrepublik Deutschland gestellten Ände-
rungsantrags in der Zweiten Lesung des Entwu rfs 
durch die Arbeitsgruppe nochmals eingehend beraten 
worden ist, und zwar mit folgendem Ergebnis: Einer-
seits wurde in das Übereinkommen der Präambelab-
satz 9 aufgenommen, in dem der Hinweis der Erklärung 
von 1959 auf die Notwendigkeit eines angemessenen 
rechtlichen Schutzes „vor und nach der Geburt" aus-
drücklich wörtlich wiedergegeben wird. Andererseits 
hat der Vorsitzende der Arbeitsgruppe auf Vorschlag 
des Redaktionskomitees und im Konsens mit der 
Arbeitsgruppe folgende Erklärung zu Protokoll gege-
ben (Übersetzung): 

„Mit der Annahme dieses Präambelabsatzes verfolgt 
die Arbeitsgruppe nicht die Absicht, der Auslegung des 
Artikels 1 oder einer anderen Übereinkommensbestim-
mung durch die Vertragsstaaten vorzugreifen." 

Vgl. UNO-Dokument E/CN.4/1989/48 vom 2. März 
1989, S. 11. 

Vor diesem Hintergrund kann nicht angenommen wer

-

den, daß das Übereinkommen bindende Verpflichtun

-

gen zum Schutz des ungeborenen Lebens begründet. 

5. In der Bundesrepublik Deutschland genießt das unge-
borene Kind Schutz nach Maßgabe verschiedener 
gesetzlicher Vorschriften. Zwar wird ein Mensch grund-
sätzlich erst mit der Vollendung seiner Geburt rechtsfä-
hig (§ 1 BGB). Das noch nicht geborene Kind ist jedoch 
bereits erbfähig (§ 1923 Abs. 2 BGB), es wird als 
„anderer" im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB gegen 
vorgeburtliche Schädigungen geschützt, hat im Falle 
der Tötung des Unterhaltspflichtigen Ersatzansprüche 
nach § 844 Abs. 2 BGB und kann außerdem durch 
Verträge zugunsten Dritter oder mit Schutzwirkung 
zugunsten Dritter begünstigt werden. Ihm kann zur 
Wahrung seiner künftigen Rechte bereits vor der 
Geburt ein Pfleger bestellt werden (§ 1912 BGB). In der 
Bundesrepublik Deutschland ist somit die Notwendig-
keit „eines angemessenen rechtlichen Schutzes vor . . 
der Geburt" (Präambelabsatz 9) anerkannt. 

Zu Artikel 2 

1. Die Nichtdiskriminierungsklausel des Artikels 2 gehört 
zu den üblichen Bestandteilen internationaler Überein-
kommen zum Schutz der Menschenrechte. Artikel 2 
entspricht darum ähnlichen Bestimmungen in anderen 
Vertragswerken, insbesondere dem Artikel 2 Abs. 1 
des Internationalen Paktes über bürgerliche und politi-
sche Rechte und dem Artikel 2 Abs. 2 des Internationa-
len Paktes über wi rtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte. Artikel 2 Abs. 1 des vorliegenden Übereinkom-
mens entspricht überdies dem innerstaatlich als Grund

-

recht garantierten Gebot der Gleichbehandlung in Arti-
kel 3 des Grundgesetzes. Dieses Grundrecht stellt 
zugleich auch sicher, daß die von den Vertragsstaaten 
nach Absatz 2 zu treffenden Maßnahmen in der 
Bundesrepublik Deutschland den Anforderungen des 
Absatzes 1 entsprechen. 

2. Eine unterschiedliche Behandlung zwischen Kindern 
deutscher und fremder Staatsangehörigkeit, die bei 
ausländerrechtlichen Maßnahmen (z. B. Erteilung der 
Einreise- oder Aufenthaltserlaubnis) unvermeidlich ist, 
wird durch Artikel 2 Abs. 1 nicht ausgeschlossen. Dies 
ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der Nichtdiskrimi-
nierungsklausel selbst, in dem zwar die „nationale Her-
kunft" („national origin") als eines der Merkmale ange-
führt wird, die eine unterschiedliche Behandlung als 
diskriminierend erscheinen lassen, nicht aber auch die 
„Staatsangehörigkeit" (,,nationality") als solche. In die-
sem Zusammenhang ist auch das Internationale Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassen-
diskriminierung (BGBl. 1969 II S. 961) anzuführen, das 
nach seinem Artikel 1 Abs. 2 keine Anwendung findet 
auf Unterscheidungen, Ausschließungen, Beschrän-
kungen oder Bevorzugungen, die ein Vertragsstaat 
zwischen eigenen und fremden Staatsangehörigen vor

-

nimmt. Nach seinem Artikel 1 Abs. 3 ist das Rassendis-
kriminierungsübereinkommen überdies nicht so auszu-
legen, „als berühre es die Rechtsvorschriften der Ver-
tragsstaaten über Staatsangehörigkeit, Staatsbürger-
schaft oder Einbürgerung, sofern diese Vorschriften 
nicht Angehörige eines bestimmten Staates diskrimi-
nieren". Diese Ausformungen der Nichtdiskriminie-
rungsklausel gelten auch für das vorliegende Überein-
kommen: Die Entstehungsgeschichte des Übereinkom-
mens bietet keinen Anhaltspunkt dafür, daß die mit 
seiner Ausarbeitung befaßte Arbeitsgruppe von dem 
Rahmen hätte abweichen wollen, der in den geltenden 
Instrumenten zum Schutz der Menschenrechte gezo-
gen ist. Die Arbeitsgruppe hat im Gegenteil Bedacht 
darauf genommen, den Artikel 2 den bestehenden Dis-
kriminierungsklauseln anzupassen, vgl. UNO-Doku-
ment E/CN.4/L.1560/Add. 14 vom 11. März 1981, S. 10 
TZ 41. Das Nichtdiskriminierungsverbot gebietet im 
übrigen dann keine Gleichbehandlung, wenn für eine 
unterschiedliche Behandlung sachliche Gründe vorlie-
gen, die die differenzierende Regelung nicht als willkür-
lich erscheinen lassen. Es steht darum z. B. nicht im 
Widerspruch zu Artikel 2, wenn Kinder, die sich nur 
vorübergehend im Bundesgebiet aufhalten (z. B. Kin-
der von Asylbewerbern), hier der Schulpflicht nicht 
unterliegen. 

3. Ob und inwieweit das Übereinkommen ohne Unter-
schied für eheliche und nichteheliche Kinder gilt, ist bei 
Ausarbeitung des Textes mehrfach erörtert worden: 
Der ursprüngliche polnische Entwu rf  hatte eine Nicht-
diskriminierungsklausel vorgesehen, die bei dem Merk-
mal „Geburt" ausdrücklich einen Zusatz „ehelich oder 
nichtehelich" („birth in lawful wedlock or out of wed-
lock") enthielt. Nachdem dieser Zusatz durch die 
Anpassung des Artikels 2 Abs. 1 an die bestehenden 
Nichtdiskriminierungsklauseln entfallen war, blieb zwei-
felhaft, ob das Merkmal der „Geburt" auch den Status-
unterschied erfaßt, der zwischen ehelicher und nichte-
helicher Geburt gemacht wird. Bei der Arbeitsgruppen-
tagung im Jahre 1986 hatten unabhängig voneinander 
die chinesische und die österreichische Delegation die 
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Einfügung eines besonderen Artikels (nach damaliger 
Zählung: Artikel 4 bis) beantragt, mit dem ausdrücklich 
gesagt werden sollte, daß nichteheliche Kinder diesel-
ben Rechte genießen wie eheliche, vgl. UNO-Doku-
ment E/CN.4/1986/39 vom 13. März 1986, S. 4/5. 
Diese Vorschläge erwiesen sich jedoch als nicht kon-
sensfähig. Verschiedene Delegationen erklärten sich 
gegen die vorgesehene Gleichstellung der nichteheli-
chen Kinder, weil diese mit dem innerstaatlichen Erb-
recht der von ihnen vertretenen Staaten nicht vereinbar 
sei. Die Frage ist sodann im Jahre 1988 bei der Erörte-
rung eines von der Delegation der Bundesrepublik 
Deutschland vorgelegten und nach dem Vorbild des 
Europäischen Übereinkommens über die Rechtsstel-
lung nichtehelicher Kinder differenzierenden Vor-
schlags zur Einfügung eines nichteheliche Kinder 
betreffenden besonderen Artikels nochmals beraten 
worden, vgl. UNO-Dokument E/CN.4/1988/28 vom 
6. April 1988, S. 47. Auch dieser Vorschlag mußte 
zurückgenommen werden, weil sich kein Konsens 
erzielen ließ. Es wurde zum Teil geltend gemacht, daß 
schon die 1986 in der Arbeitsgruppe geführte Diskus-
sion gezeigt habe, daß über eine Schutzbestimmung 
für nichteheliche Kinder kein Einvernehmen zu erzielen 
sei. Zum Teil wurde aber auch darauf hingewiesen, daß 
die von der Arbeitsgruppe angenommene Nichtdiskri-
minierungsklausel bereits den Grundsatz der Nicht-
diskriminierung wegen der Geburt vorsehe. 

4. Vor dem Hintergrund dieser Entstehungsgeschichte 
geht die Bundesregierung davon aus, daß die von den 
Vertragsstaaten nach dem Übereinkommen zu ergrei-
fenden Maßnahmen zwar grundsätzlich, insbesondere 
im Bereich des öffentlichen Rechts, keinen diskrimie-
renden Unterschied danach machen dürfen, ob sie 
einem ehelich oder nichtehelich geborenen Kind 
zugute kommen. Andererseits kann indessen nach 
dem Willen der Entwurfsverfasser nicht angenommen 
werden, daß die Vertragsstaaten nach Artikel 2 ver-
pflichtet wären, die familien- und erbrechtlichen Ver-
hältnisse eines nichtehelichen Kindes so auszugestal-
ten, daß sie denen eines ehelichen Kindes entspre-
chen. Die Bundesregierung wird diese Auslegung, die 
Bedeutung vor allem für Artikel 9 und 18 des Überein-
kommens hat, durch Abgabe einer Erklärung klarstel-
len. Auf die der Denkschrift beigefügte Anlage wird 
insoweit verwiesen. 

5. Absatz 2 verbietet eine Diskriminierung und Bestrafung 
des Kindes wegen bestimmter Handlungen seiner 
Eltern oder anderer Dritter. Diesen Anforderungen ent-
spricht das innerstaatliche Recht. 

Zu Artikel 3 

1. Absatz 1 bestimmt das Kindeswohl zur Leitlinie dar 
Auslegung und Umsetzung des Übereinkommens. Die 
Bestimmung richtet sich an die Stellen, die durch (allge-
mein-wirkende) „Maßnahmen, die Kinder betre ffen", 
dazu berufen sind, die völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen, die der Vertragsstaat mit der Ratifizierung des 
Übereinkommens übernimmt, zu erfüllen. Außer den 
Gerichten, Verwaltungsbehörden und Gesetzgebungs-
organen rechnet Absatz 1 hierzu auch die öffentlichen 
oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge. 
Eltern und Vormund werden dagegen nicht genannt. 
Dies hängt damit zusammen, daß dieser Personenkreis 
der besonderen Bestimmung des Artikels 18 Abs. 1 

Satz 3 unterliegt. Für Eltern und Vormund ist das Wohl 
des Kindes nicht nur ein vorrangig zu berücksichtigen-
der Gesichtspunkt unter anderen, sondern ein „Grund-
anliegen". 

2. Das Wohl des Kindes ist dagegen nach Artikel 3 Abs. 1 
„ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen 
ist". Absoluter Vorrang gegenüber allen anderen 
Belangen sollte dem Wohl des Kindes nicht eingeräumt 
sein. Im ursprünglichen polnischen Entwu rf  war aller-
dings ein weitergehender Vorschlag enthalten („ . . the 
best interests of the child shall be the paramount consi-
deration"), angenommen wurde indessen ein Formulie-
rungsvorschlag der Vereinigten Staaten „(.. the best 
interests of the child shall be a prima ry  consideration"), 
nachdem in der Diskussion geltend gemacht worden 
war, daß es Fälle geben könne, in denen die Interessen 
anderer Beteiligter gleichgewichtig oder sogar als vor-
rangig zu bewe rten sind, so z. B. die Belange der 
Mutter bei einem während der Geburt eintretenden 
Notfall, vgl. UNO-Dokument E/CN.4/L.1560/Add.14 
vom 11. März 1981, Seite 5-7. Durch Artikel 3 Abs. 1 ist 
darum ein Vertragsstaat nicht gehindert, bei der Rege-
lung der Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs 
die Belange der Mutter in einem von ihm zu bestim-
menden Rahmen als schutzwürdig mitzuberücksichti-
gen. Dies folgt auch daraus, daß das Übereinkommen 
eine völkerrechtlich bindende Verpflichtung zum 
Schutz des ungeborenen Lebens nicht vorsieht, vgl. 
Nummer 4 der Bemerkungen zu Artikel 1. 

3. Absatz 2 geht auf einen australischen Vorschlag 
zurück. Die Bestimmung verleiht dem Gedanken Aus-
druck, daß die Rechte des Kindes durch Unterstützung 
seiner Familie gesichert werden, vgl. UNO-Dokument 
E/CN.4/L.1560/Add. 14 vom 11. März 1981, S. 8 TZ 32. 
Ähnlich werden die besondere Verantwortung der 
Eltern und anderer für die Betreuung des Kindes beru-
fener Personen in Artikel 5 und 18 betont. Die Subsidia-
rität des staatlichen Handelns in diesem Bereich ergibt 
sich in der Bundesrepublik Deutschland aus der Ver-
fassungsgarantie des Elternrechts (Artikel 6 Abs. 2 
Satz 1 GG). Aus ihr folgt nicht nur, daß staatliche 
Schutz- und Fürsorgemaßnahmen, die dem Kind die-
nen sollen, die Rechte und Pflichten seiner Eltern 
„berücksichtigen" müssen, wie dies in Artikel 3 Abs. 2 
des Übereinkommens vorausgesetzt wird. Vielmehr ist 
darüber hinausgehend innerstaatlich anerkannt, daß 
die Pflege und Erziehung der Kinder ein natürliches 
Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 
Pflicht ist, über deren Betätigung allerdings die staat-
liche Gemeinschaft wacht. Diese innerstaatliche 
Schutzgarantie entspricht dem Sinn und Zweck des 
Artikels 3 Abs. 2 des Übereinkommens. 

4. Nach Absatz 3 müssen die Vertragsstaaten dafür 
Sorge tragen, daß die dem Schutz des Kindes dienen-
den innerstaatlichen Normen von den zu ihrer Anwen-
dung berufenen Institutionen, Diensten und Einrichtun-
gen tatsächlich auch angewendet werden. Insbeson-
dere sollen solche Normen, die Auswirkungen auf die 
Sicherheit und Gesundheit der Kinder haben, oder die 
die Zahl und fachliche Eignung des Personals betref-
fen, eingehalten werden, was die Vertragsstaaten ins-
besondere durch die Einrichtung einer „ausreichenden 
Aufsicht" (z. B. Dienstaufsicht) sicherstellen sollen. 
Dies sind Anforderungen. denen die rechtsstaatliche 
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Ordnung im Rahmen des Grundgesetzes der Bundes-
republik Deutschland genügt. 

Zu Artikel 4 

1. Satz 1 verdeutlicht, daß das Übereinkommen selbst 
keine Grundlage für individuelle Rechte ist. Es ver-
pflichtet vielmehr die Vertragsstaaten, die im Überein-
kommen anerkannten Rechte durch „alle geeigneten 
Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnah-
men" innerstaatlich zu verwirklichen. Solange dies 
nicht geschehen ist, hat der betreffende Vertragsstaat 
das Übereinkommen nicht erfüllt und die Rechte, zu 
deren Verwirklichung er völkerrechtlich verpflichtet ist, 
können, soweit das Übereinkommen noch nicht umge-
setzt ist, innerstaatlich nicht in Anspruch genommen 
werden. Insbesondere können sich bei dieser Rechts-
lage das Kind oder sein gesetzlicher Vertreter nicht 
unmi ttelbar auf das Übereinkommen berufen. Als 
Anspruchsgrundlage dient allein das innerstaatliche 
Recht, das in der Bundesrepublik Deutschland, wie die 
Bundesregierung bei Hinterlegung der Ratifikationsur-
kunde klarzustellen beabsichtigt (vgl. Anlage zur Denk-
schrift unter Ziffer I), den Anforderungen des Überein-
kommens entspricht. Eine Änderung oder Anpassung 
innerstaatlicher Rechtsvorschriften erübrigt sich damit. 

2. Aus Satz 2 ergibt sich eine Unterscheidung danach, ob 
die vom Übereinkommen vorgesehenen Rechte ihrer 
Art  nach bürgerliche oder politische Rechte sind oder 
solche, die als wi rtschaft liche, soziale und kulturelle 
Rechte anzusprechen sind. Da die letztgenannten 
Rechte regelmäßig nur mit einem mehr oder weniger 
großen Kostenaufwand zu verwirklichen sind, brauchen 
diese Rechte nur nach Ausschöpfung (und damit nach 
Maßgabe) der dem Vertragsstaat verfügbaren Mittel 
„und erforderlichenfalls im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit" innerstaatlich verwirklicht zu wer-
den. Diese Klausel hat ein Vorbild in Artikel 2 Abs. 1 
des Internationalen Paktes über wi rtschaft liche, soziale 
und kulturelle Rechte. 

Zu Artikel 5 

1. Artikel 5 stellt klar, daß das Übereinkommen keine 
Herauslösung des Kindes (oder Jugendlichen) aus der 
Erziehungsverantwortung seiner Eltern oder sonstiger 
Personensorgeberechtigter anstrebt. Im Präambelab-
Satz 5 wird im Gegenteil die Familie als elementare 
gesellschaftliche Gruppe gewürdigt, die das natürliche 
Umfeld für das Wachsen und Gedeihen insbesondere 
der Kinder darstellt und die darum im erforderlichen 
Maße geschützt und unterstützt werden soll. Präambel-
absatz 6 betont, daß das Kind in einer familiären Umge-
bung aufwachsen sollte, und Präambelabsatz 7 gibt 
dazu Hinweise auf die Erziehungsbedürftigkeit des Kin-
des. Trotzdem bereitete die Einfügung einer Bestim-
mung über das Erziehungsrecht der Eltern während der 
Entwurfsberatungen erhebliche Schwierigkeiten. Es 
wurde insbesondere geltend gemacht, daß ein „Über-
einkommen über die Rechte des Kindes" nicht geeig-
net sei, Rechte der Eltern zu regeln. 

2. Vor diesem Hintergrund hat der Wortlaut des Artikels 5 
Kompromißcharakter. Die Bestimmung besagt nicht 
etwa, daß sich die Erziehungsverantwortlichkeit und 
elterliche Sorge darauf beschränken, dem Kind bei 
Ausübung seiner Rechte Anweisungen und Anleitun

-

gen zu geben. Vielmehr können die Eltern oder ein 
anderer Personensorgeberechtigter in Angelegenhei-
ten des Kindes selbst entscheiden, weil sich dies aus 
der Natur des Sorgerechts ergibt. Ferner ist vorausge-
setzt, daß die Eltern auch in Vertretung und anstelle 
des Kindes handeln können, zumal da sich die Frage 
einer eigenständigen Rechtsausübung durch das Kind 
bei jüngeren Kindern mangels Altersreife vernünftiger-
weise gar nicht stellen kann. Ist das Kind in einem Alter, 
in dem es als Jugendlicher über die Wahrnehmung 
seiner Rechte eine Entscheidung bereits selbst treffen 
könnte, so sollen ihm nach Artikel 5 Anweisungen und 
Anleitungen durch die Eltern oder sonst personensor-
geberechtigten Personen „in einer seiner Entwicklung 
entsprechenden Weise" zu erteilen sein. Dies ent-
spricht sinngemäß § 1626 Abs. 2 BGB, wonach die 
Eltern bei der Pflege und Erziehung die wachsende 
Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu 
selbständigem verantwortungsbewußtem Handeln zu 
berücksichtigen haben: Fragen der elterlichen Sorge 
sollen sie, soweit es nach dem Entwicklungsstand des 
Kindes angezeigt ist, mit diesem besprechen, und 
dabei sollen sie Einvernehmen mit ihm anstreben.Die 
in Artikel 5 gesetzten Maßstäbe entsprechen somit dem 
innerstaatlichen Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

3. Artikel 5 betrifft  die Ausübung der Konventionsrechte 
durch das „Kind" schlechthin, so daß unter Berücksich-
tigung des Artikels 1 des Übereinkommens das Anlei-
tungs- und Anweisungsrecht der Eltern für alle 
Geschäfte und Handlungen des Minderjährigen gilt. 
Das Übereinkommen geht auf innerstaatliche Regelun-
gen der Vertragsstaaten, wonach ein Minderjähriger 
unter bestimmten Voraussetzungen — meist nach Errei-
chung eines unterhalb der Volljährigkeit liegenden 
Alters — bestimmte Rechtsgeschäfte selbständig und 
rechtswirksam ohne vorherige oder nachfolgende elter-
liche Zustimmung vornehmen kann, nicht ein. Derartige 
„Teilmündigkeiten" stehen indessen nicht im Wider-
spruch zum Übereinkommen, da dieses die Vertrags-
staaten hinsichtlich des Alters, das ein Minderjähriger 
zur Erreichung seiner Volljährigkeit erreicht haben 
muß, nicht festlegt (Artikel 1). Den Vertragsstaaten ist 
es somit auch freigestellt, den Minderjährigen für den 
Abschluß bestimmter Rechtsgeschäfte einem Volljähri-
gen gleichzustellen. Eine Änderung der entsprechen-
den Regelungen des innerstaatlichen Rechts, die z. B. 
im Gesetz über die religiöse Kindererziehung vom 
15. Juli 1921 (RGBl. S. 939) oder in den §§ 113, 2229 
BGB enthalten sind, ist darum nicht veranlaßt. 

Zu Artikel 6 
1. Die durch Absatz 1 begründete Verpflichtung der Ver-

tragsstaaten, anzuerkennen, „daß jedes Kind ein ange-
borenes Recht auf Leben hat" („the inherent right to 
life"), ergibt sich bereits aus dem in Artikel 6 Abs. 1 des 
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische 
Rechte anerkannten allgemeinen Menschenrecht auf 
Leben. Das Übereinkommen läßt es auch bei Zugrun-
delegung der authentischen fremdsprachigen Texte 
offen, ob das Lebensrecht des Kindes schon vor seiner 
Geburt besteht; eine für alle Vertragsstaaten verbind-
liche Auslegung des Präambelabsatzes 9 war nicht zu 
erreichen, vgl. die Bemerkungen zu Artikel 1 oben. In 
der Bundesrepublik Deutschland ist das Recht auf 
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Leben als Grundrecht in Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes geschützt. Nach der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts genießt auch das 
ungeborene Kind diesen Schutz, BVerfGE 39, 1 
(S. 36 ff.). 

2. Welche Folgerungen aus dem Präambelhinweis zu 
ziehen sind, stellt Artikel 6 Abs. 2 in das Ermessen der 
Vertragsstaaten. Diese haben nach Absatz 2 „das 
Überleben und die (gesundheitliche) Entwicklung des 
Kindes im größtmöglichen Maß" sicherzustellen. Diese 
Zielvorgabe sagt nicht, welche Maßnahmen im einzel-
nen zur Erreichung des gesteckten Zieles ergriffen 
werden müssen. Allerdings wird Artikel 6 Abs. 2 durch 
die mit Artikel 24 übernommenen Verpflichtungen kon-
kretisiert. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang 
vor allem die Verpflichtung, Maßnahmen zur Verringe-
rung der Säuglings- und Kindersterblichkeit zu treffen 
sowie Vorkehrungen, die der Erhaltung der Gesundheit 
sowie der Bekämpfung und Heilung von Kinderkrank-
heiten dienen, vgl. Artikel 24 Abs. 2 Buchstabe a sowie 
Buchstabe b bis e des Übereinkommens. 

3. Da das Übereinkommen das ungeborene Leben in 
seinen Schutz nicht explizit einbezieht, sind die Ver-
tragsstaaten nicht verpflichtet, die Schwangerschafts-
unterbrechung unter Strafe zu stellen. Überdies be-
dürfte eine solche Poenalisierungsverpflichtung einer 
besonderen Vertragsgrundlage, wie etwa das Beispiel 
des Artikels 4 des VN-Übereinkommens gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung oder Strafe (BGBl. 1990 II S. 246) 
zeigt. Die den Schwangerschaftsabbruch betreffenden 
Strafvorschriften der §§ 218 ff. StGB stehen darum 
ebenso irri Einklang mit Artikel 6 des Übereinkommens 
wie das DDR-Recht über die Unterbrechung der 
Schwangerschaft, das nach Anlage II Kapitel Ill Sach-
gebiet C Abschnitt I Nr. 4 und 5 des Einigungsvertrags 
für das Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik zunächst in Kraft geblieben ist. Da sich 
aus Artikel 6 Abs. 1 des vorliegenden Übereinkommens 
keine Verpflichtung ergibt, den Abbruch der Schwan-
gerschaft unter Strafe zu stellen, liegt es im Ermessen 
der Vertragsstaaten, über die innerstaatlichen Voraus-
setzungen der Strafbarkeit zu bestimmen. 

Zu Artikel 7 

1. Absatz 1 gewährt dem Kind bestimmte im Zusammen-
hang mit seiner Geburt besonders wichtige Rechte. So 
ist das Kind, wie dies schon in Artikel 24 Abs. 2 des 
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische 
Rechte vorgesehen ist, unverzüglich nach seiner 
Geburt in ein Register einzutragen. Diese Aufgabe 
obliegt in der Bundesrepublik Deutschland den Stan

-

desämtern nach Maßgabe des Personenstandsgeset-
zes (PStG). Die Geburt eines Kindes muß dem Stan-
desbeamten, in dessen Bezirk es geboren ist, binnen 
einer Woche angezeigt werden, § 16 PStG. Bei einer 
Geburt in einem öffentlichen Krankenhaus, einem 
öffentlichen Entbindungsheim oder in ähnlichen öffent-
lichen Einrichtungen obliegt die Anzeige der Geburt 
ausschließlich dem Leiter der Anstalt oder aber dem 
dazu besonders ermächtigten Beamten oder Angestell-
ten, § 18 Abs. 1 PStG. Die in anderen Fällen zur An-
zeige verpflichteten Personen werden in den §§ 17 ff. 
PStG genannt. Die Verletzung der Anzeigepflicht kann 

mit der Verhängung eines Bußgelds geahndet werden, 
§ 68 PStG. 

2. Das in Absatz 1 weiterhin vorgesehene Recht des 
Kindes auf einen Namen „von Geburt an" wird im 
allgemeinen dadurch verwirklicht, daß bei der Anzeige 
der Geburt eines Kindes auch dessen Vorname und 
Familienname angegeben werden müssen, § 21 Nr. 4 
PStG. Kann der Anzeigende die Vornamen des Kindes 
nicht angeben, so müssen sie binnen Monatsfrist ange-
zeigt werden, § 22 PStG. Notfalls — bei Findelkindern 
und bei Kindern mit nicht feststellbarem Personenstand 
— werden Vor- und Familiennamen des Kindes behörd-
lich von Amts wegen festgesetzt, §§ 25, 26 PStG. Der 
Familienname des Kindes ergibt sich im übrigen aus 
dem Gesetz (§§ 1616, 1617 BGB). 

3. Absatz 1 gibt dem Kind ferner das Recht, eine Staats-
angehörigkeit zu erwerben. Bezogen auf die Bundesre-
publik Deutschland kann dies nur als ein Recht auf 
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit ausgelegt 
werden, weil die Vertragsstaaten des vorliegenden 
Übereinkommens nach den Grundsätzen des Völker-
rechts Regelungen nur für den Erwerb ihrer eigenen 
Staatsangehörigkeit treffen können. Die deutsche 
Staatsangehörigkeit wird von einem Kind mit der 
Geburt erworben, wenn ein Elternteil oder — bei einem 
nichtehelichen Kind — seine Mu tter zur Zeit der Geburt 
des Kindes deutsche Staatsangehörige sind. 

4. Ein Kind nichtdeutscher Eltern oder — bei einem nicht-
ehelichen Kind — einer nichtdeutschen Mu tter, das in 
der Bundesrepublik Deutschland geboren wird, ist 
staatenlos, wenn es nicht nach ausländischen Rechts-
normen eine fremde Staatsangehörigkeit mit der 
Geburt erwirbt. Dasselbe gilt, wenn ein solches Kind an 
Bord eines Schiffes oder Flugzeuges geboren wird, das 
die Bundesflagge zu führen berechtigt ist bzw. das 
Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik 
Deutschland führt. Um auch in solchen Fällen den 
Anspruch des Kindes auf Erwerb einer Staatsange-
hörigkeit zu gewährleisten, ist dieses nach Artikel 2 des 
Gesetzes zur Verminderung der Staatenlosigkeit vom 
29. Juni 1977 (BGBl. I S. 1101) auf seinen Antrag 
einzubürgern. Dies gilt allerdings nur unter der Voraus-
setzung, daß das Kind seit fünf Jahren rechtmäßig 
seinen dauernden Aufenthalt in der Bundesrepublik 
Deutschland gehabt hat und den Einbürgerungsantrag 
vor Vollendung des 21. Lebensjahres stellt. Außerdem 
ist der Einbürgerungsanspruch ausgeschlossen, wenn 
der Antragsteller rechtskräftig zu einer Freiheits- oder 
Jugendstrafe von fünf Jahren oder mehr verurteilt wor-
den ist. Diese Einschränkungen sind in dem von der 
Bundesrepublik Deutschland ratifizierten Übereinkom-
men vom 30. August 1961 zur Verminderung der Staa-
tenlosigkeit (BGBl. 1977 II S. 597) vorgesehen und 
stehen darum nach Absatz 2 „im Einklang" mit diesem. 
Den Vertragsstaaten des Übereinkommens vom 
30. August 1961 sollten weitergehende Verpflichtun-
gen durch das vorliegende Übereinkommen nicht auf-
erlegt werden. Bei den Beratungen in der Genfer 
Arbeitsgruppe bestand vielmehr Einvernehmen dar-
über, daß kein Staat, der das vorliegende Übereinkom-
men ratifiziert, verpflichtet sein soll, den Rechtssatz zu 
übernehmen, wonach mit der Geburt die Staatsange-
hörigkeit des Staates erwirbt, wer in dessen Hoheits-
gebiet geboren wird („ius soli"), vgl. UNO-Dokument 
E/CN.4/1989/48 vom 2. März 1989, S. 19/20. Aus die- 
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sem Grund ist in Artikel 7 Abs. 2 bestimmt worden, daß 
die Vertragsstaaten die Verwirklichung der in Absatz 1 
genannten Rechte im Einklang mit ihrem innerstaat-
lichen Recht und mit ihren Verpflichtungen aufgrund 
der einschlägigen internationalen Übereinkünfte in die-
sem Bereich sicherstellen sollen. Der Fall, „daß das 
Kind sonst staatenlos würde", ist in Anspielung auf das 
Übereinkommen vom 30. August 1961 dabei beson-
ders hervorgehoben worden. 

5. Absatz 1 gibt dem Kind schließlich „soweit möglich" 
das Recht, „seine Eltern zu kennen und von ihnen 
betreut zu werden". Wächst das Kind bei seinen Eltern 
auf und damit innerhalb seiner Familie, wie dies wün-
schenswert ist (vgl. Präambelabsatz 5 und 6), verwirk-
licht sich dieses Recht des Kindes von selbst und es 
bedarf innerstaatlich keiner besonderen gesetzlichen 
oder administrativen Maßnahmen. Die Betreuung des 
Kindes in der Familie ist verfassungsrechtlich durch die 
Garantie des Elternrechts (Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 GG) 
gewährleistet. Die Verwirklichung des Rechts, von den 
eigenen Eltern betreut zu werden, kann an tatsächli-
chen Gegebenheiten scheitern (z. B. weil ein Elternteil 
oder beide gestorben sind). Sie kann auch aus rechtli-
chen Gründen nicht möglich sein, etwa wenn dem Kind 
der Verbleib in seiner familiären Umgebung im eigenen 
Interesse nicht gestattet werden kann (Artikel 20 
Abs. 1) und wenn es einer „anderen Form der Betreu-
ung" zugeführt werden muß (Artikel 20 Abs. 2), worun-
ter das Übereinkommen neben der Aufnahme in einer 
Pflegefamilie auch die Adoption oder die Heimunter-
bringung versteht (Artikel 20 Abs. 3). Der Anspruch auf 
Betreuung durch die eigenen Eltern entfällt in solchen 
Fällen nach Absatz 1 ohne weiteres. Ein Kind von 
sechzehn Jahren kann im übrigen nach Maßgabe des 
§ 61 PStG selbst Einsicht in die Personenstandsbücher 
nehmen und sich damit über die Person seiner Eltern 
Gewißheit verschaffen. 

6. Absatz 2 gibt den Vertragsstaaten bei der Verwirk-
lichung der in Absatz 1 genannten Rechte einen betont 
weiten Ermessensspielraum, der dazu führt, daß 
Absatz 1 in den einzelnen Vertragsstaaten je nach 
innerstaatlicher Rechts- und internationaler Vertrags-
lage unterschiedlich wirkt, wie sich zum Beispiel bei der 
Umsetzung des Rechts auf Erwerb einer Staatsange-
hörigkeit zeigt. Im übrigen stellt Absatz 2 klar, daß 
Absatz 1 keine rechtliche Grundlage für auf diese 
Bestimmung zu stützende individuelle Ansprüche ist, 
sondern daß (auch) Artikel 7 lediglich Staatenverpflich-
tungen zur Konventionskonformität des innerstaat-
lichen Rechts begründet. 

Zu Artikel 8 

1. Artikel 8 verpflichtet die Vertragsstaaten, das Recht des 
Kindes auf den Schutz seiner „Identität" zu achten. Die 
beispielhafte Aufzählung der die Identität konstituieren-
den Merkmale wie Staatsangehörigkeit, Name und 
gesetzlich anerkannte Familienbeziehungen verdeut-
licht, daß Artikel 8 in erster Linie den Schutz des 
rechtlichen Status des Kindes meint. Die Anerkennung 
der Familienangehörigkeit eines Kindes hängt nach 
Artikel 8 darum nicht davon ab, daß der Nachweis der 
biologischen Abstammung geführt ist. Den Vertrags-
staaten steht es vielmehr frei, die verwandtschaftlichen 
Beziehungen des Kindes auf eine Beiwohnungsvermu

-

tung — wie im Fall des § 1591 Abs. 2 Satz 1 BGB — 
sowie auf eine Anerkennungserklärung oder eine 
gerichtliche Feststellung — vgl. § 1600 a BGB — zu 
gründen. Inwieweit die so begründete „Identität" im 
Anfechtungswege beseitigt werden kann, liegt eben-
falls im rechtspolitischen Ermessen der Vertragsstaa-
ten. Dies gilt auch hinsichtlich der Zulässigkeitsvoraus-
setzungen für gentechnische Eingriffe oder eine künst-
liche Befruchtung. 

2. Identitätsschutz ist nach Maßgabe des innerstaatlichen 
Rechts zu gewähren; denn nur bei Zugrundelegung 
des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten läßt 
sich beurteilen, ob ein „rechtswidriger" Eingriff vorliegt, 
vor dem das Kind geschützt werden muß. Dabei sind 
die Vertragsstaaten an Artikel 3 des Übereinkommens 
gebunden: Eingriffe in den Rechtsstatus werden darum 
darauf zu überprüfen sein, ob sie dem Kindeswohl 
entsprechen. Ein Beispiel dafür bietet die Annahme als 
Kind, die, wenn ein Minderjähriger durch Ehegatten 
angenommen wird, nach Maßgabe der §§ 1754 bis 
1757 BGB dazu führt, daß die Rechtsbeziehungen des 
Kindes, die sich aus seinen bisherigen Verwandt-
schaftsverhältnissen ergeben, erlöschen, daß das 
angenommene Kind die rechtliche Stellung eines eheli-
chen Kindes der Annehmenden erlangt, daß es den 
Familiennamen der Annehmenden erwirbt, daß ihm 
unter Umständen durch das Vormundschaftsgericht ein 
anderer Vorname erteilt wird und daß es nach den 
Vorschriften des Staatsangehörigkeitsrechts bei einer 
Annahme durch einen Deutschen die deutsche Staats-
angehörigkeit erwirbt. Diese und andere familienrecht-
liche Regelungen, die zum Wohle des Kindes dessen 
Rechtsstatus verändern, werden durch Artikel 8 des 
Übereinkommens nicht ausgeschlossen. 

3. Das Recht der Bundesrepublik Deutschland entspricht 
den Anforderungen des Artikels 8 des Übereinkom-
mens vor allem durch § 169 des Strafgesetzbuches 
(StGB), wonach mit Strafe bedroht wird, wer ein Kind 
unterschiebt oder dessen Personenstand gegenüber 
der zur Führung von Personenstandsbüchern oder 
zur Feststellung des Personenstands zuständigen 
Behörde falsch angibt oder unterdrückt. In solchen 
Fällen trifft das deutsche Recht auch angemessene 
Vorkehrungen, daß der unterdrückte Personenstand 
(„die Identität des Kindes") schnell wiederhergestellt 
wird, wozu die Vertragsstaaten nach Artikel 8 Abs. 2 in 
Fällen einer rechtswidrigen Personenstandsunterdrük-
kung oder -verfälschung verpflichtet sind. Hinzuweisen 
ist in diesem Zusammenhang besonders auf die Vor-
schriften des Personenstandsgesetzes über die Berich-
tigung von Eintragungen (§§ 46a, 46b, 47 PStG). 

Zu Artikel 9 

1. Das Übereinkommen geht davon aus, „daß das Kind 
zur vollen und harmonischen Entfaltung seiner Per-
sönlichkeit in einer Familie und umgeben von Glück, 
Liebe und Verständnis aufwachsen sollte" (Präambel-
absatz 6); es hat darum ein Recht, „seine Eltern zu 
kennen und von ihnen betreut zu werden" (Artikel 7 
Abs. 1). In diesem Zusammenhang steht es, wenn 
Absatz 1 die Vertragsstaaten dazu verpflichtet, sicher-
zustellen, „daß ein Kind nicht gegen den Willen seiner 
Eltern von diesen getrennt wird". Dabei kann das Über-
einkommen nicht ignorieren, daß nicht alle Familien die 
in sie gesetzten Erwartungen erfüllen und daß es im 
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Einzelfall notwendig sein kann — „etwa wenn das Kind 
durch die Eltern mißhandelt oder vernachlässigt wird" 
(Satz 2) — das Kind von seinen Eltern zu trennen, um es 
einer anderen Form der Betreuung zuzuführen (Arti-
kel 20 Abs. 2 und 3). Eine solche Maßnahme muß den 
in Absatz 1 Satz 1 gestellten Anforderungen entspre-
chen: sie muß von der (innerstaatlich) zuständigen 
Behörde in einer gerichtlich nachprüfbaren Entschei-
dung getroffen werden und sie darf nur ergehen, wenn 
„diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist". 
Dieser Gewichtung entspricht die innerstaatliche 
Grundrechtslage, die das in Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 GG 
verbriefte Elternrecht unter das Wächteramt des Staa-
tes stellt (Artikel 6 Abs. 2 Satz 2 GG). 

2. Mit einer „Trennung" meint Absatz 1 Satz 1 behörd-
liche Eingriffe, die darauf abzielen, das Kind aus seiner 
familiären Umgebung zu lösen, weil der Verbleib des 
Kindes in dieser Umgebung seinem Wohl zuwiderliefe. 
Andere Maßnahmen, die lediglich eine Trennung von 
Eltern (Elternteil) und Kind zur Folge haben (Freiheits-
entziehung, Freiheitsstrafe, Landesverweisung oder 
Abschiebung), begründen nur Ansprüche auf Auskunft 
über den Verbleib nach Artikel 9 Abs. 4. Außer den 
genannten, in Absatz 4 Satz 1 angeführten Beispielen 
gehört dazu auch der Fall, daß ein Elternteil oder das 
Kind zum Wehrdienst eingezogen wird. Auch dies wäre 
kein Anwendungsfall des Artikels 9 Abs. 1 Satz 1. Auf 
die Frage, ob die  die  „Trennung" bewirkende Maß-
nahme zum Wohl des Kindes notwendig ist, kommt es 
mithin insoweit nicht an. 

3. Den Anforderungen des Artikels 9 Abs. 1 des vorliegen-
den Übereinkommens wird im innerstaatlichen Recht 
vor allem durch die in den §§ 1666, 1666a BGB eröff-
nete Möglichkeit des Vormundschaftsgerichts entspro-
chen, die zum Schutz des Kindes erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen einschließlich solcher, „mit denen 
eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie 
verbunden ist". Die Voraussetzungen, unter denen dies 
geschehen darf, sind freilich innerstaatlich erheblich 
enger gefaßt als in Artikel 9 Abs. 1 Satz 1 des vorlie-
genden Übereinkommens umschrieben. Für die An-
wendung der §§ 1666, 1666a BGB reicht es insbeson-
dere nicht aus, daß die Trennung des Kindes von 
seiner familiären. Umgebung „zum Wohl des Kindes 
notwendig ist". Nach § 1666 Abs. 1 BGB ist vielmehr 
vorausgesetzt, daß das körperliche, geistige oder see-
lische Wohl des Kindes durch mißbräuchliche Aus-
übung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung 
des Kindes, durch unverschuldetes Versagen der 
Eltern oder durch das Verhalten eines Dritten gefährdet 
ist und daß außerdem die Eltern nicht gewillt oder nicht 
in der Lage sind, die zur Abwendung der Gefahr erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen. Selbst bei Vorliegen 
dieser Voraussetzungen darf überdies eine Trennung 
des Kindes von seiner Familie nur durchgeführt wer-
den, „wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, auch 
nicht durch öffentliche Hilfen, begegnet werden kann". 
Damit wird im innerstaatlichen Recht deutlicher als im 
Übereinkommen zum Ausdruck gebracht, daß die 
Trennung des Kindes von der Familie ihres besonders 
einschneidenden Charakters wegen nur als allerletztes 
Mittel in Betracht kommt. Die §§ 1666, 1666a BGB 
gehen damit über die Anforderungen des Artikels 9 
Abs. 1 des Übereinkommens hinaus. Die vergleichs-
weise strengeren Eingriffsvoraussetzungen dienen 

dem Schutz des Kindes und seinem Interesse, nicht 
von seiner Familie getrennt zu werden, solange dafür 
keine wirklich zwingenden Gründe bestehen; diese 
innerstaatliche Rechtslage bleibt darum nach Artikel 41 
Buchstabe a des Übereinkommens unberührt. Absatz 1 
Satz 1 räumt den Vertragsstaaten für die Umsetzung 
der mit dieser Bestimmung übernommenen völkerver-
traglichen Verpflichtung einen besonders weiten 
Ermessensspielraum ein mit der Bezugnahme auf die 
(innerstaatlich) „anzuwendenden Rechtsvorschriften 
und Verfahren". Das innerstaatliche Recht erfüllt auch 
die Anforderung, daß die Entscheidung „gerichtlich 
nachprüfbar" sein muß. Sie wird gemäß §§ 1666, 
1666a BGB vom Vormundschaftsgericht getroffen; 
gegen einen solchen Beschluß kann nach Maßgabe 
der §§ 19 ff. FGG Beschwerde eingelegt werden, über 
die das Landgericht entscheidet. 

4. Zu den von Absatz 1 erfaßten Anwendungsfällen 
gehört nach ausdrücklicher Bestimmung des Absat-
zes 1 Satz 2 auch der Fall, daß „bei getrennt lebenden 
Eltern eine Entscheidung über den Aufenthaltsort des 
Kindes zu treffen ist". Daraus ist zu folgern, daß der in 
Artikel 18 Abs. 1 Satz 1 hervorgehobene „Grundsatz", 
„daß beide Elternteile gemeinsam für die Erziehung 
und Entwicklung des Kindes verantwortlich sind", dann 
nicht gilt, wenn keine intakte Familiengemeinschaft vor-
liegt, sondern wenn die Eltern getrennt leben und 
darum eine Entscheidung über den Aufenthaltsort des 
Kindes zu treffen ist oder, um einen gleichliegenden 
Beispielsfall anzuführen, eine Entscheidung über son-
stige das Kindeswohl berührende Fragen. Innerstaat-
lich sind diese Fälle durch die §§ 1671, 1672 BGB 
geregelt. Nach § 1671 bestimmt, wenn die Ehe der 
Eltern geschieden wird, das Familiengericht, welchem 
Elternteil die elterliche Sorge für das gemeinschaftliche 
Kind zustehen soll; nach der Nichtigerklärung des 
§ 1671 Abs. 4 Satz 1 BGB durch das Bundesverfas-
sungsgericht (BGBl. 1982 I S. 1596) können dies unter 
Umständen auch beide Eltern sein, wobei das Gericht 
in jedem Fall die Regelung treffen soll, die dem Wohle 
des Kindes am besten entspricht (§ 1671 Abs. 2 BGB). 
Leben die Eltern nicht nur vorübergehend getrennt, 
ohne geschieden zu sein, so kann auf Antrag eines 
Ehegatten ebenfalls bestimmt werden, daß das elter-
liche Sorgerecht nur einem Ehegatten zusteht, § 1672 
in Verbindung mit § 1671 BGB. 
In beiden Fällen bedeutet die Entscheidung, daß der 
Elternteil, dem die elterliche Sorge für das gemein-
schaftliche Kind allein zusteht, auch des Recht hat, den 
Aufenthaltsort des Minderjährigen zu bestimmen 
(§ 1631 Abs. 1 BGB). 

5. Absatz 2 verpflichtet die Vertragsstaaten, in den Ver-
fahren nach Absatz 1 „allen Beteiligten Gelegenheit zu 
geben, am Verfahren teilzunehmen und ihre Meinung 
zu äußern". Das hier konkretisierte Recht auf Gehör ist 
bereits in Artikel 6 Abs. 1 EMRK, ferner innerstaatlich 
als grundrechtsgleiches Recht durch Artikel 103 Abs. 1 
GG gewährleistet. Für Verfahren, die die Personen-
sorge für ein Kind betreffen, ist dieses Recht überdies 
im Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit (FGG) in einer den Anforderungen des 
Übereinkommens entsprechenden Weise näher be-
stimmt: In solchen Verfahren hat das Gericht die Eltern 
anzuhören, und zwar in der Regel persönlich; in den 
Fällen der §§ 1666 und 1666a BGB sind überdies die 
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Eltern stets persönlich zu hören, um mit ihnen zu 
klären, wie die Gefährdung des Kindeswohls abgewen-
det werden kann, § 50a Abs. 1 FGG. Kinder, die das 
vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wer-
den persönlich angehört, „wenn die Neigungen, Bin-
dungen oder der Wille des Kindes für die Entscheidung 
von Bedeutung sind oder wenn es zur Feststellung des 
Sachverhalts angezeigt erscheint, daß sich das Gericht 
von dem Kind einen unmi ttelbaren Eindruck ver-
schafft"; ein Kind, das das vierzehnte Lebensjahr voll-
endet hat und nicht geschäftsunfähig ist, ist in solchen 
Verfahren stets anzuhören, § 50b Abs. 1 und 2 FGG. 

6. Nach Absatz 3 müssen die Vertragsstaaten das Recht 
des Kindes achten, regelmäßige persönliche Beziehun-
gen und unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen 
zu unterhalten. Innerstaatlich wird dieser Anforderung 
durch § 1634 BGB entsprochen; nach dieser Vorschrift 
behält ein Elternteil, dem die Personensorge nicht 
zusteht (z. B. weil sie ihm nach den §§ 1666, 1666a, 
1671, 1672 BGB entzogen worden ist), „die Befugnis 
zum persönlichen Umgang mit dem Kind", wobei das 
Familiengericht über den Umfang der Befugnis ent-
scheiden und ihre Ausübung auch gegenüber Dritten 
näher regeln kann. 

7. Absatz 3 verpflichtet nach Auffassung der Bundesre-
gierung die Vertragsstaaten nicht, den Umgang des 
nichtsorgeberechtigten Elternteils mit dem Kind ohne 
jede Rücksicht auf die familienrechtliche Lage als 
grundsätzlich im Interesse des Kindes liegend anzuer-
kennen mit der Folge, daß eine Unterbindung des 
Umgangs nur ausnahmsweise in Betracht kommt, 
wenn positiv dargetan ist, daß der Umgang im Einzelfall 
dem Wohl des Kindes widerspricht. Eine am Kindes-
wohl orientierte typisierende Interessenwertung durch 
den innerstaatlichen Gesetzgeber wird durch Absatz 3 
nicht ausgeschlossen. 

8. Absatz 3 gilt nicht für das Umgangsrecht des nichteheli-
chen Kindes zu seinem Vater. Insoweit wird auf die 
Ausführungen oben bei Nummern 3 und 4 zu Artikel 2 
hingewiesen. Die Bundesregierung wird, wie dort 

 erwähnt, bei der Niederlegung der Ratifikationsurkunde 
durch Abgabe der in der Anlage zur Denkschrift wieder-
gegebenen Erklärung klarstellen, daß die Vorschriften 
des innerstaatlichen Rechts über die familien- und erb-
rechtlichen Verhältnisse des nichtehelichen Kindes 
unberührt  bleiben. 

9. Absatz 4 verpflichtet die Vertragsstaaten zur Erteilung 
von Auskünften über den Verbleib von Familienange-
hörigen, deren „Trennung" von der Familie Folge einer 
staatlich eingeleiteten Maßnahme ist. Die Bestimmung 
ist ein Reflex auf das in einigen Ländern in den letzten 
Jahren aufgetretenen Problem der „verschwundenen" 
(d. h. illegal verschleppten und getöteten) Personen. 
Derartige Probleme gibt es in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht. Nach Artikel 104 Abs. 4 GG ist von 
jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung 
oder Fortdauer einer Freiheitsentziehung ein Ange-
hariger des Festgehaltenen oder eine Person seines 
Vertrauens zu benachrichtigen. Dementsprechend 
schreibt § 114 b Abs. 1 der Strafprozeßordnung (StPO) 
vor, daß von der Verhaftung und jeder weiteren Ent-
scheidung über die Fortdauer der Ha ft  ein Angehöriger 
des Verhafteten oder eine Person seines Vertrauens 
unverzüglich benachrichtigt wird, und zwar auf Anord-
nung des dafür zuständigen Richters. Außerdem ist 

dem Verhafteten selbst Gelegenheit zu geben, einen 
Angehörigen oder eine Person seines Vertrauens von 
der Verhaftung zu benachrichtigen, sofern der Zweck 
der Untersuchung dadurch nicht gefährdet wird 
(§ 114b Abs. 2 StPO). Diese Regelung gewährleistet, 
daß die in Artikel 9 Abs. 4 des Übereinkommens vorge-
schriebenen Auskünfte erteilt werden, soweit die 
Umsetzung dieser Übereinkommensbestimmung für 
die Bundesrepublik Deutschland praktisch ins Gewicht 
fällt. Sollte darüber hinaus in einem Einzelfall einmal 
ein Bedürfnis für die Erteilung einer in Absatz 4 vorge-
sehenen Auskunft bestehen, kann davon ausgegangen 
werden, daß die betroffenen innerstaatlichen Behörden 
die Auskunft erteilen, ohne daß ihnen dies durch inner-
staatliche Rechtsnormen förmlich vorgeschrieben sein 
müßte. 

Zu Artikel 10 

1. Für eine Regelung der Familienzusammenführung 
über die Staatsgrenzen hinweg besteht ein besonderes 
Bedürfnis. Denn dieses Problem stellt sich in der aus-
länderbehördlichen Praxis sehr häufig — etwa dann, 
wenn Ausländer, die sich in der Bundesrepublik 
Deutschland aufhalten, darauf dringen, daß Kinder in 
das Gastland nachziehen. Bei der Behandlung des die 
Familienzusammenführung über die Staatsgrenzen 
hinweg regelnden Artikels 10 in der Arbeitsgruppe hat 
sich herausgestellt, daß konsensfähig nur solche 
Garantien sind, die über die bereits bestehenden ein-
schlägigen Garantien nicht hinausgehen. Artikel 12 
Abs. 2 und 4 des Internationalen Paktes über bürger-
liche und politische Rechte garantiert das Recht jedes 
Menschen, jedes Land, auch wenn er dessen Staats-
angehöriger ist, zu verlassen und außerdem in das 
Land einzureisen, dem er als Staatsangehöriger ange-
hört. Ein Recht auf Freizügigkeit in dem Sinne, daß 
jedermann nach eigenem Belieben in ein fremdes Land 
einreisen darf, ist nicht anerkannt und nicht möglich. 
Jeder Staat muß darüber entscheiden, ob und inwie-
weit er fremde Staatsangehörige einreisen läßt und 
ihnen den Aufenthalt erlaubt. 

2. Vor diesem Hintergrund gibt Absatz 1 dem Kind oder 
seinen Eltern keinen Anspruch auf Einreise in die oder 
auf Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Vertragsstaaten übernehmen vielmehr nur die Ver-
pflichtung, Anträge, die dem Zweck der Familienzu-
sammenführung dienen, „aufgeschlossen, human und 
beschleunigt" zu bearbeiten. Dies besagt nicht, daß 
dem Antrag auf Familienzusammenführung stattgege-
ben werden müßte. Er ist vielmehr nach Maßgabe des 
innerstaatlichen Rechts unter Berücksichtigung auch 
des Aspekts der wünschenswerten Familienzusam-
menführung zu bescheiden. 

3. Nach Absatz 1 Satz 2 sollen die Vertragsstaaten ferner 
sicherstellen, daß allein die Stellung eines Antrags auf 
Familienzusammenführung für den oder die Betroffe-
nen keine Nachteile hat. Diese Anforderungen sind 
innerstaatlich erfüllt. Abgesehen davon, daß ein solcher 
Antrag der Ablehnung verfallen kann, sind irgendwel-
che nachteiligen Folgen im innerstaatlichen Recht mit 
der Antragstellung als solcher nicht verbunden. 

4. Absatz 2 sieht für Kinder, deren Eltern in verschiede-
nen Staaten ihren Aufenthalt haben, das Recht vor, 
persönliche Beziehungen und unmi ttelbare Kontakte zu 
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beiden Elternteilen zu pflegen. Im Unterschied zu dem 
in Absatz 1 behandelten Fall der Familienzusammen-
führung reicht es zur Verwirklichung des Absatzes 2 
aus, daß sich Kinder und (oder) Eltern regelmäßig als 
Touristen im anderen Land besuchen. Die Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis für derartige Besuche ist dessen 
ungeachtet Sache der Vertragsstaaten. Bei ihren Ent-
scheidungen unterliegen sie den Beschränkungen, die 
— implizit — auch für die nach Absatz 1 zu treffende Ent-
scheidung gelten: sie müssen das in Artikel 12 des 
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische 
Rechte verankerte Recht des Kindes und seiner Eltern 
achten, aus jedem Land, einschließlich ihres eigenen, 
auszureisen und in ihr eigenes Land einzureisen. 

5. Im Zusammenhang mit der Diskussion der Artikel 9 und 
10 in der Arbeitsgruppe ist die Besorgnis geäußert 
worden, daß das Übereinkommen die Freiheit der Ver-
tragsstaaten, über den Zuzug von Ausländern zu ent-
scheiden, einengen könnte. Zwar folgt eine solche 
Einengung nicht aus dem Wortlaut des Artikels. Aber 
die Verweisung auf Artikel 9 Abs. 1, die sowohl in 
Artikel 10 Abs. 1 als auch in Artikel 10 Abs. 2 enthalten 
ist, könnte Zweifel entstehen lassen. Die Delegation 
der Bundesrepublik Deutschland hatte darum bei der 
Zweiten Lesung beantragt, dem Artikel 9 folgenden 
Absatz anzufügen (Rückübersetzung): 
„Die gesetzlichen Vorschriften der Vertragsstaaten 
über die Einwanderung und den Aufenthalt fremder 
Staatsangehöriger werden durch dieses Übereinkom-
men nicht berührt." (Vgl. UNO-Dokument E/CN.4/1989/ 
48 vom 2. März 1989, S. 33 TZ 191). 

Die zur Prüfung u. a. dieses Antrags eingesetzte 
Redaktionsgruppe hat den Vorschlag nicht übernom-
men, jedoch veranlaßt, daß der Vorsitzende der 
Arbeitsgruppe die nachfolgende, vom allgemeinen 
Konsens getragene Erklärung zu Protokoll gab (Rück-
übersetzung): 
„Nach dem Verständnis der Arbeitsgruppe soll Artikel 6 
(entspricht Artikel 9 neuer Zählung) auf Trennungsfälle 
Anwendung finden, die auf innerstaatlichen Vorgängen 
beruhen, wohingegen Artikel 6 bis (entspricht Artikel 10 
neuer Zählung) auf Trennungsfälle Anwendung finden 
soll, die verschiedene Länder und Fälle der Familien-
zusammenführung betreffen. Artikel 6 bis (entspricht 
Artikel 10 neuer Zählung) soll nicht das allgemeine 
Recht von Staaten antasten, ihre jeweiligen Einwande-
rungsgesetze im Einklang mit ihren internationalen Ver-
pflichtungen zu erlassen und auszugestalten." (Vgl. 
UNO-Dokument E/CN.4/1989/48 vom 2. März 1989, 
S. 36 TZ 203). 

Später hat der britische Delegierte bei der Verabschie-
dung des Übereinkommenstexts durch die Arbeits-
gruppe eine Erklärung zu Protokoll gegeben, mit der 
festgestellt wurde, daß die Einwanderungs- und Staats-
angehörigkeitsgesetzgebung im Vereinigten König-
reich von dem Übereinkommen unberührt  bleibt, vgl. 
UNO-Dokument E/CN.4/1989/48 vom 2. März 1989, 
S. 7 TZ 21. Um vor dem Hintergrund dieser Erklärung 
über die Haltung der Bundesregierung zu dieser Frage 
keinen Zweifel aufkommen zu lassen, hat der Vertreter 
der Bundesrepublik Deutschland daraufhin bei der 
Annahme des Berichts über die Zweite Lesung des 
Übereinkommensentwurfs in der Arbeitsgruppe am 
23. Februar 1989 folgende Erklärung zu Protokoll 

gegeben (Rückübersetzung), vgl. UNO-Dokument E/ 
CN.4/1989/48 vom 2. März 1989, S. 139 TZ 721: 
„Nichts in dem Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes kann dahin ausgelegt werden, daß die wider-
rechtliche Einreise eines Ausländers in das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland oder dessen 
widerrechtlicher Aufenthalt do rt  erlaubt ist; auch kann 
keine Bestimmung dahin ausgelegt werden, daß sie 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland be-
schränkt, Gesetze und Verordnungen über die Einreise 
von Ausländern und die Bedingungen ihres Aufenthalts 
zu erlassen oder Unterschiede zwischen Inländern und 
Ausländern zu machen." 

Die Bundesregierung beabsichtigt, die Erklärung bei 
Hinterlegung der Ratifikationsurkunde zu wiederholen, 
vgl. Anhang zur Denkschrift. 

Zu Artikel 11 

1. Nach Absatz 1 übernehmen die Vertragsstaaten die 
Verpflichtung, die unerlaubte Verbringung von Kindern 
ins Ausland und ihre Nichtrückgabe zu bekämpfen. 
Innerstaatlich genügt diesen Anforderungen vor allem 
§ 235 StGB. Nach dieser Vorschrift wird bestraft, „wer 
eine Person unter achtzehn Jahren durch List, Drohung 
oder Gewalt ihren Eltern, ihrem Vormund oder ihrem 
Pfleger entzieht". Diese Strafandrohung gilt für jede A rt 

 von Kindesentziehung, gleichviel ob das betroffene 
Kind ins Ausland verbracht wird oder ob es im Inland 
verbleibt. Zivilrechtlich kann überdies der personensor-
geberechtigte Elternteil die Herausgabe des Kindes 
von jedem verlangen, der es ihm widerrechtlich vorent-
hält, § 1632 Abs. 1 BGB (§ 1705 Satz 2 BGB). 

2. Eine Bekämpfung der Kindesentführung ins Ausland 
setzt freilich eine enge Zusammenarbeit zwischen den 
betroffenen Staaten voraus. Die Vertragsstaaten sollen 
daher nach Absatz 2 den Abschluß einschlägiger zwei- 
oder mehrseitiger Übereinkünfte fördern oder solchen 
Übereinkünften beitreten. Solche Übereinkünfte sind 
das Europäische Übereinkommen vom 20. Mai 1980 
über die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wieder-
herstellung des Sorgeverhältnisses sowie das Haager 
Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivil-
rechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat beide Überein-
kommen ratifiziert. Auf das Vertragsgesetz vom 5. April 
1990 (BGBl. Il S. 206) sowie auf das Sorgerechtsüber-
einkommens-Ausführungsgesetz — Artikel 1 des Geset-
zes vom 5. April 1990 (BGBl. I S. 701) — wird hingewie-
sen. 

Zu Artikel 12 
1. Absatz 1 verpflichtet die Vertragsstaaten, dem Kind das 

Recht auf freie Meinungsäußerung zuzusichern. Die-
ses Recht soll in zweierlei Hinsicht beschränkt sein: Es 
soll nur solchen Kindern zugesichert sein, die fähig 
sind, sich eine eigene Meinung zu bilden. Außerdem 
soll dieses Recht nur gelten „in allen das Kind berüh-
renden Angelegenheiten". Demgegenüber sichert der 
nachfolgende Artikel 13 Abs. 1 dem Kind das Recht auf 
freie Meinungsäußerung in allen Angelegenheiten und 
unabhängig davon zu, ob es schon fähig ist, sich eine 
eigene Meinung zu bilden. 
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2. Das Schwergewicht der in Artikel 12 Abs. 1 verankerten 
Garantie liegt darum nicht in der Gewährung der bereits 
in Artikel 13 Abs. 1 umfassend garantierten Meinungs-
freiheit, sondern im Recht des Kindes auf eine ange-
messene und seinem Alter und seiner Reife entspre-
chende Berücksichtigung seiner Meinung in allen das 
Kind berührenden Angelegenheiten — vorausgesetzt, 
daß das Kind zur Meinungsbildung fähig ist. Mit diesen 
Formulierungen ist den Vertragsstaaten ein weiter 
Ermessensspielraum eingeräumt, in welchen Fällen 
und inwieweit sie der Meinung des Kindes Rechnung 
tragen. Innerstaatlich ist besonders auf das Beispiel 
des § 1671 BGB zu verweisen, der die Maßstäbe setzt, 
nach denen im Scheidungsfall (bei nicht nur vorüberge-
hendem Getrenntleben der Eltern gilt nach § 1672 
Satz 1 BGB entsprechendes) darüber zu bestimmen 
ist, welchem Elternteil die elterliche Sorge für ein 
gemeinschaftliches Kind zustehen soll. Grundsätzlich 
ist das Gericht dabei an einen übereinstimmenden 
Vorschlag der Eltern gebunden; von ihm darf es nur 
abweichen, „wenn dies zum Wohle des Kindes erfor-
derlich ist", § 1671 Abs. 3 Satz 1. Handelt es sich 
jedoch um ein Kind, welches das vierzehnte Lebens-
jahr vollendet hat, und macht dieses einen abweichen-
den Vorschlag, dann trifft das Gericht ohne Bindung an 
den Vorschlag der Eltern die Regelung, die dem Wohle 
des Kindes, insbesondere auch unter Berücksichtigung 
seiner Bindungen an einen bestimmten Elternteil, am 
besten entspricht, § 1671 Abs. 3 Satz 2 und 3 BGB. 

3. Es hätte in der Logik des Absatzes 1 gelegen, wenn 
Absatz 2 ein Recht des Kindes postuliert hätte, in allen 
das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsver-
fahren persönlich gehört zu werden. Der in diese Rich-
tung zielende ursprüngliche Vorschlag war aber — 
offensichtlich wegen der in den verschiedenen Staaten 
sehr unterschiedlichen Rechtslage — nicht konsensfä-
hig, vgl. UNO-Dokument E/CN.4/L.1560/Add.14 vom 
11. März 1981, S. 6/7 TZ 18, 28. Die Entscheidung der 
Frage, ob in den genannten Verfahren das Kind per-
sönlich oder durch einen Vertreter gehört werden soll, 
bleibt damit, wie in Absatz 2 ausdrücklich gesagt, den 
„Verfahrensvorschriften des innerstaatlichen Rechts" 
vorbehalten. Nach dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland ist die persönliche Anhörung des Kindes 
z. B. in § 50 b FGG vorgesehen. Ist das Kind Partei 
oder Beteiligter eines Gerichts- oder Verwaltungsver-
fahrens, kann es sich durch seinen gesetzlichen Vertre-
ter äußern (vgl. z. B. § 51 ZPO). Nach § 8 Abs. 1 des 
Sozialgesetzbuchs Achtes Buch (SGB VIII) — Kinder- 
und Jugendhilfe — (BGBl. 1990 I S. 1163) sind Kinder 
und Jugendliche entsprechend ihrem Entwicklungs-
stand an allen sie betre ffenden Entscheidungen der 
öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in geeig-
neter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren 
sowie im Verfahren vor dem Vormundschaftsgericht 
hinzuweisen. 

Zu Artikel 13 
1. Das in Artikel 13 garantierte Recht auf freie Meinungs-

äußerung steht nicht nur dem Kind, sondern nach Arti-
kel 19 Abs. 2 und 3 des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte „jedermann" zu und 
damit auch Kindern. Artikel 13 hat damit eigenständige 
Bedeutung nur für die Staaten, die Vertragsstaaten des 
vorliegenden Übereinkommens sind oder werden, 

ohne zugleich Vertragsstaaten des Internationalen 
Paktes über bürgerliche und politische Rechte zu sein. 
Eine Einschränkung des Sorge- und Erziehungsrechts 
der Eltern ist mit Artikel 13 nicht verbunden. Die Ver-
pflichtung der Eltern, das Kind in einer seiner Entwick-
lung entsprechenden Weise angemessen zu leiten und 
zu führen (Artikel 5), bleibt ebenfalls unberüh rt . 

2. Innerstaatlich ist die Meinungsfreiheit in einer den 
Anforderungen des Artikels 19 des Internationalen Pak-
tes über bürgerliche und politische Rechte — und damit 
auch des Artikels 13 des vorliegenden Übereinkom-
mens — entsprechenden Weise durch das Grundrecht 
auf freie Meinungsäußerung in Artikel 5 GG geschützt. 

Zu Artikel 14 

1. Das in Artikel 14 verankerte Recht des Kindes auf 
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit wieder-
holt im wesentlichen das in Artikel 18 des Internatio-
nalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte 
verbürgte allgemeine Menschenrecht auf Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit. Insoweit ist auf die 
Bemerkungen zu Nummer 1 bei Artikel 13 zu ver-
weisen. 

2. Beim Vergleich der im vorliegenden Übereinkommen 
mit den im Pakt gegebenen Parallelgarantien ergibt 
sich ein bedeutender Unterschied. Artikel 14 enthält 
keine dem Artikel 18 Abs. 4 des Paktes entsprechende 
Bestimmung, wonach die Paktstaaten verpflichtet sind, 
die Freiheit der Eltern zu achten, die religiöse und 
sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit 
ihren eigenen Überzeugungen sicherzustellen. Dies 
hängt mit der im Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes insgesamt verfolgten Linie zusammen, Rechte 
der Eltern in einer die Rechte des Kindes betreffenden 
Konvention nicht zu regeln. Anstatt dessen erlegt Mi-
kel 14 Abs. 2 des vorliegenden Übereinkommens den 
Eltern eine dem Artikel 5 dieses Übereinkommens ent-
sprechende Verpflichtung auf. Beide Regelungen sind 
nebeneinander sinnvoll und anwendbar: Solange das 
Kind sich in Fragen der Religion keine eigene Meinung 
bilden kann, entscheiden die Eltern (oder sonstigen 
personensorgeberechtigten Personen) über die reli-
giöse Erziehung des Kindes nach ihren Vorstellungen 
(Artikel 18 Abs. 4 des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte). Bei älteren Kindern, 
die sich eine eigene religiöse Meinung bilden, müssen 
Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte diese 
Meinung berücksichtigen (Artikel 14 Abs. 2 des vor-
liegenden Übereinkommens). 

3. Innerstaatlich ist das Problem durch das Gesetz über 
die religiöse Kindererziehung vom 15. Juli 1921 (RGBl. 
S. 939) wie folgt gelöst: Nach Vollendung seines zwölf-
ten Lebensjahres kann ein Kind gegen seinen Willen 
nicht mehr in einem anderen Bekenntnis als bisher 
erzogen werden; nach Vollendung des vierzehnten 
Lebensjahres steht ihm selbst die Entscheidung dar-
über zu, welchem religiösen oder weltanschaulichen 
Bekenntnis es sich anschließen will. Im übrigen ist 
innerstaatlich die Glaubens- und Gewissensfreiheit 
durch Artikel 4 GG als Grundrecht gewährleistet. Dies 
entspricht den von Artikel 14 gestellten Anforderungen. 
Das Gesetz über die religiöse Kindererziehung ist 
darum auch künftig uneingeschränkt anzuwenden. 
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Zu Artikel 15 

1. Das in Artikel 15 verankerte Recht des Kindes auf 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit wiederholt für 
Kinder das in Artikel 21 und 22 des Internationalen 
Paktes über bürgerliche und politische Rechte jeder-
mann verbürgte entsprechende Recht auf Vereini-
gungs- und Versammlungsfreiheit. Auf die Bemerkun-
gen zu Nummer 1 bei Artikel 13 wird insoweit ver-
wiesen. 

2. Innerstaatlich wird den Anforderungen des Artikels 15 
vor allem durch die — für Deutsche geltenden — Grund-
rechte auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 
(Artikel 8, 9 GG) entsprochen. Ausländern stehen ent-
sprechende Rechte nach Maßgabe der Vorschriften 
des Versammlungsgesetzes sowie des Vereinsgeset-
zes zu. 

Zu Artikel 16 

1. Das in Artikel 16 vorgesehene Recht des Kindes auf 
Privatleben entspricht dem jedermann als allgemeines 
Menschenrecht gewährleisteten entsprechenden Recht 
nach Artikel 17 des Internationalen Paktes über bürger-
liche und politische Rechte. Da das Kind bereits nach 
der letztgenannten Bestimmung in seinem Privatleben 
geschützt wird, kommt dem Artikel 16 des vorliegenden 
Übereinkommens jedenfalls für die Bundesrepublik 
Deutschland als Paktstaat keine eigenständige Be-
deutung zu. Auf die Bemerkungen zu Nummer 1 bei 
Artikel 13 wird im übrigen verwiesen. 

2. Innerstaatlich wird den Anforderungen des Artikels 16 
des vorliegenden Übereinkommens - wie schon denje-
nigen des Artikels 17 des Paktes — durch verschiedene 
Verfassungsgarantien entsprochen. So ist aus Artikel 1 
i.V.m. Artikel 2 Abs. 1 GG abzuleiten, daß jedem Men-
schen ein autonomer Bereich privater Lebensgestal-
tung zusteht (BVerfGE 35, 220). Die Familie genießt 
besonderen Schutz nach Artikel 6 Abs. 1 GG. Für den 
Schutz der Wohnung, des Schriftverkehrs und der Ehre 
ist insbesondere auf die Artikel 13, 10 Abs. 1 GG sowie 
auf die §§ 201 bis 203, 354, 123, 124, 185 ff . StGB 
hinzuweisen. 

Zu Artikel 17 

1. Der überarbeitete polnische Entwu rf , der den Aus-
gangspunkt der Beratungen der Genfer Arbeitsgruppe 
bildete, hatte (in seinem Artikel 9) eine elterliche, aber 
auch staatliche Verpflichtung begründen wollen, das 
Kind vor schädlichen Einflüssen der Massenmedien zu 
schützen. Artikel 17 in der vorliegenden Fassung ist 
von der Überzeugung getragen, daß der positive Ein-
fluß der Massenmedien auf Kinder größer ist als 
der schädliche und daß darum eine positive Fassung 
der Bestimmung vorzuziehen sei, vgl. UNO-Dokument 
E/CN.4/L.1560/Add.14 vom 11. März 1981, S. 21. 

2. Artikel 17 erlegt darum den Vertragsstaaten die Ver-
pflichtung auf, auf die Ausstrahlung von Kindersendun-
gen und auf die Verbreitung von Kinderbüchern hinzu-
wirken, insbesondere in der Form, daß die Massenme-
dien zur Verbreitung geeigneter Sendungen „ermutigt" 
oder daß die Verbreitung von Kinderbüchern „geför-
dert" werden soll. Ob ein Bedürfnis besteht, in der in 
den Buchstaben a bis d im einzelnen genannten Weise 
„ermutigend" oder „fördernd" tätig zu werden; liegt im 
Beurteilungsermessen des Vertragsstaates. 

3. In der Bundesrepublik Deutschland werden eine Viel-
zahl von Kinder- und Jugendsendungen verbreitet und 
eine Vielzahl von Kinder- und Jugendbüchern sowie 
entsprechende Zeitschriften angeboten. Das Kind hat 
hier im Sinne des Artikels 17 „Zugang" zu diesem 
Material. Ein Recht des Kindes auf Fernsehempfang 
oder auf die Lektüre von Schriften ergibt sich dagegen 
aus Artikel 13 Abs. 1 des Übereinkommens, wobei 
gleichzeitig aus Artikel 5 zu schließen ist, daß Kinder 
von diesem Recht nur insoweit Gebrauch machen kön-
nen und dürfen, als ihnen dies von ihren Eltern in 
Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrags gestattet wird. 

4. Das ursprünglich verfolgte Anliegen, das Kind vor 
schädlichen Einflüssen zu schützen, die von den 
Medien ausgehen können, hat seinen Niederschlag 
lediglich in Artikel 17 Buchstabe e gefunden. Inner-
staatlich wird dem durch das Gesetz über die Verbrei-
tung jugendgefährdender Schriften Rechnung ge-
tragen. § 14 SGB VIII — Kinder- und Jugendhilfe — 
verpflichtet die Träger der öffentlichen Jugendhilfe, jun-
gen Menschen und Erziehungsberechtigten Angebote 
des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes zu 
machen. 

Zu Artikel 18 

1. Mit dem in Absatz 1 bekräftigten Grundsatz der Verant-
wortlichkeit beider Elternteile für die Erziehung und 
Entwicklung des Kindes übernimmt das Übereinkom-
men einen Standard, der bereits in anderen Vertrags-
werken zum Schutz der Menschenrechte verankert ist. 
Insoweit ist z. B. auf Artikel 23 Abs. 4 des Internationa-
len Paktes über bürgerliche und politische Rechte zu 
verweisen, wonach die Ehegatten „während" und „bei 
Auflösung der Ehe" gleiche Rechte und Pflichten 
haben müssen. Bei den Beratungen wurde im Zusam-
menhang mit Absatz 1 vor allem auf das Vorbild des 
Artikels 5 Buchstabe b des Übereinkommens zur 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
(BGBl. 1985 II S. 647) verwiesen, vgl. UNO-Dokument 
E/CN.4/L.1560/Add.14 vom 11. März 1981, TZ 85. 
Danach treffen die Vertragsstaaten jenes Übereinkom-
mens alle geeigneten Maßnahmen, „um sicherzustel-
len, daß die Erziehung in der Familie zu einem richtigen 
Verständnis der Mu tterschaft  als einer sozialen Auf-
gabe und zur Anerkennung der gemeinsamen Verant-
wortung für Mann und Frau für die Erziehung und 
Entwicklung ihrer Kinder beiträgt, wobei davon ausge-
gangen wird, daß das Interesse der Kinder in allen 
Fällen vorrangig zu berücksichtigen ist." 

2. Absatz 1 Satz 1 soll, wie bei den Beratungen in der 
Genfer Arbeitsgruppe betont wurde, die Eltern gegen 
den ausufernden Eingriff des Staates schützen und 
auch zum Ausdruck bringen, daß die Eltern nicht auf 
einen staatlichen Eingriff warten dürfen, weil die Erzie-
hung und Entwicklung ihrer Kinder vorrangig in ihre 
Verantwortung fällt, vgl. UNO-Dokument E/CN.4/ 
L 1560/Add.14 vom 11. März 1981, S. 17 TZ 89. Inner-
staatlich entspricht dem die Garantie des Elternrechts 
in Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 GG: „Pflege und Erziehung 
der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht." 

3. In der innerstaatlichen Diskussion ist die Befürchtung 
laut geworden, daß Absatz 1 eine völkerrechtliche Ver-
pflichtung begründe, den Grundsatz gleicher Elternver- 
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antwortlichkeit für die Erziehung und Entwicklung des 
Kindes auch für nichteheliche Kinder einzuführen sowie 
für solche, deren Eltern dauernd getrennt leben oder 
geschieden sind. Diese Auslegung trifft indessen nicht 
zu. Aus der Entstehungsgeschichte und aus dem 
Zusammenhang der Bestimmung mit den Parallelga-
rantien in Artikel 23 Abs. 4 des Internationalen Paktes 
über bürgerliche und politische Rechte und Artikel 5 
Buchstabe b des Übereinkommens zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau ergibt sich 
vielmehr, daß der „Grundsatz" der gemeinsamen 
Elternverantwortung uneingeschränkt nur für die 
intakte Ehe verwirklicht werden kann. Für alle anderen 
Fälle — z. B. im Scheidungsfall, bei dauerndem 
Getrenntleben der Ehegatten und bei nichtehelichen 
Kindern — sind die Vertragsstaaten nicht daran gehin-
dert, insbesondere für das Sorge- und Umgangsrecht 
die Regelungen zu treffen, die durch das Interesse des 
Kindes geboten erscheinen, (Artikel 3 Abs. 1 des Über-
einkommens). Die Bundesregierung wird die insoweit 
aufgetretenen Zweifel zum Anlaß nehmen, um in der 
bei Hinterlegung der Ratifikationsurkunde von ihr abzu-
gebenden Erklärung eine entsprechende Klarstellung 
vorzunehmen; auf die Anlage zu dieser Denkschrift 
wird insoweit Bezug genommen. 

4. Die in Absatz 2 genannten Verpflichtungen sind allge-
mein gefaßt. Die Vertragsstaaten, die für den Ausbau 
von „Institutionen, Einrichtungen und Diensten für die 
Betreuung von Kindern" sorgen sollen, haben ein wei-
tes Ermessen, wie sie dabei vorgehen. In der Bundes-
republik Deutschland gibt es zahlreiche „Institutionen, 
Einrichtungen und Dienste", die sich mit den Angele-
genheiten von Kindern und Jugendlichen befassen, 
zum Teil auf privater, zum Teil auf Verbands- und zum 
Teil auf staatlicher Ebene. Für den staatlichen Bereich 
ist insbesondere auf die Organe der öffentlichen 
Jugendhilfe wie z. B. die Jugendämter hinzuweisen. 
Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der Jugendämter, 
aber auch für die Förderung freier Träger in diesem 
Bereich, ist das Achte Buch SGB (Kinder- und Jugend-
hilfe), das ein weites Spektrum allgemeiner Förde-
rungsleistungen und individueller Erziehungshilfen vor-
sieht. 

5. Daß berufstätige Eltern das Recht haben, die für sie in 
Betracht kommenden Kinderbetreuungsdienste und 
-einrichtungen (soweit vorhanden) zu benutzen — wozu 
Absatz 3 die Vertragsstaaten verpflichtet — ist selbstver-
ständlich und wirft kein Problem auf. Probleme rühren 
vielmehr daher, daß in der Bundesrepublik Deutsch-
land eine ausreichende Zahl von Kindergartenplätzen 
bisher noch fehlt. Das Übereinkommen verpflichtet die 
Vertragsstaaten nicht dazu, dera rtige Einrichtungen für 
alle Kinder zu schaffen. Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß die Berufstätigkeit der Eltern und insbesondere der 
Mutter nicht das einzige Kriterium für die fortschrei-
tende Verwirklichung des in Absatz 3 umschriebenen 
Rechts ist. Denn die Einrichtungen zur Tagesbetreuung 
von Kindern, insbesondere Kindergä rten, tragen der 
veränderten Lebenswirklichkeit von Kindern Rechnung, 
die sich in der immer häufiger fehlenden Geschwister-
erfahrung, fehlenden Spiel- und Begegnungsräumen 
auf Straßen und Plätzen für gleichaltrige Kindergrup-
pen und einer starken Erwachsenenkonzentriertheit 
der Alltagssituation von Kindern zeigt. Die Bereitstel-
lung solcher Einrichtungen ist aber eine der Vorausset

-

zungen, um Erwerbstätigkeit und Familienerziehung 
besser miteinander verbinden zu können. Für alleiner-
ziehende Elternteile ist eine kindgerechte Betreuungs-
form die Voraussetzung dafür, weiterhin selbst den 
Lebensunterhalt erwirtschaften zu können. Die Er-
werbstätigkeit der Eltern ist daher ein, jedoch nicht der 
ausschließliche Grund für die Verpflichtung von Län-
dern und kommunalen Gebietskörperschaften zum 
bedarfsgerechten Ausbau der verschiedenen Formen 
der Tagesbetreuung für Kinder nach § 24 des Achten 
Buches des Sozialgesetzbuchs — Kinder- und Jugend-
hilfe —. Die Darstellung der Versorgungssituation in der 
Bundesrepublik Deutschland in den verschiedenen 
Formen der Tagesbetreuung kann im einzelnen dem 
Bericht nach Artikel 44 überlassen bleiben. 

Zu Artikel 19 
1. Die Vertragsstaaten müssen nach Absatz 1 Schutz-

maßnahmen zugunsten von Kindern treffen, die sich in 
der Obhut von Eltern oder anderen Sorgeberechtigten 
befinden. Den in Absatz 1 genannten Zielen dienen 
insbesondere die vielfältigen Hilfen im Rahmen des 
Achten Buches des Sozialgesetzbuchs — Kinder- und 
Jugendhilfe. Schutzmaßnahmen werden in der Bun-
desrepublik Deutschland im übrigen vor allem aufgrund 
des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der Öffentlich-
keit sowie des Gesetzes über die Verbreitung jugend-
gefährdender Schriften getroffen. Zudem genießen Kin-
der und Jugendliche gegenüber den Gefahren, die 
ihnen durch die Familie drohen, einen besonderen 
Schutz durch das Strafrecht. Zu nennen sind hier als 
einschlägige Strafvorschriften besonders § 223 b (Miß-
handlung Schutzbefohlener), § 170 d (Verletzung der 
Fürsorge- und Erziehungspflicht), § 174 (Sexueller Miß-
brauch von Schutzbefohlenen), § 177 (Vergewalti-
gung), § 178 (Sexuelle Nötigung), § 179 (Sexueller 
Mißbrauch Widerstandsunfähiger) und § 180 a Abs. 4 
StGB (Förderung der Prostitution bei Personen unter 
21 Jahren). 

2. Absatz 1 verlangt Maßnahmen gegen „jede Form kör-
perlicher Gewaltanwendung". Dies bedeutet nicht, daß 
die Vertragsstaaten gehalten wären, jede, auch maß-
volle körperliche Züchtigung als Erziehungsmittel zu 
verbieten. Ein so weitgehendes Verbot hat bei den 
Beratungen des Artikels in der Genfer Arbeitsgruppe 
nicht zur Diskussion gestanden. Es ergibt sich auch 
nicht aus dem Wortlaut, weil der im authentischen 
englischen Text verwendete Begriff „violence" soviel 
bedeutet wie „unlawful use of force", also rechtswidrige 
Gewaltanwendung (Oxford Dictionary  of Current Eng-
lish). Letztlich obliegt es damit den Vertragsstaaten, 
den Inhalt des Gewaltbegriffs näher zu bestimmen. 

3. Absatz 2 gibt eine Aufzählung der in Betracht kommen-
den Schutzmaßnahmen. Hierbei geht es vor allem auch 
um vorbeugende Maßnahmen, die ergriffen werden 
sollen, um die in Absatz 1 beschriebene schlechte 
Behandlung von Kindern möglichst zu verhindern. Das 
neue Achte Buch des Sozialgesetzbuchs — Kinder- und 
Jugendhilfe — enthält eine Vielzahl von- allgemeinen 
Förderungsleistungen und individuellen Erziehungshil-
fen mit dem Ziel, Eltern und andere Erziehungsberech-
tigte bei der Erziehung zu beraten und zu unterstützen 
und Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl 
zu schützen. Einen Schwerpunkt bilden dabei ambu-
lante Hilfen zur Erziehung (wie z. B. die sozialpädago- 
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gische Familienhilfe). Sozialpädagogische Familien-
hilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung 
Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewälti-
gung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten 
und Krisen, in Kontakt mit Ämtern und Institutionen 
unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben (§ 31 SGB 
VIII). Für akute Konflikte sieht das Gesetz auch die 
Möglichkeit der Beratung von Kindern und Jugendli-
chen ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten 
vor (§ 8 Abs. 3) sowie die Verpflichtung des Jugend-
amts, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut 
zu nehmen (§ 42 Abs. 2 und 3). Ist die Beschränkung 
bzw. der Entzug der Personensorge notwendig, so ist 
das Vormundschaftsgericht anzurufen, das die notwen-
digen Maßnahmen nach § 1666 BGB zu treffen hat. 

Zu Artikel 20 

1. Das Übereinkommen geht davon aus, daß grundsätz-
lich die Familie die natürliche Umgebung „für das 
Wachsen und Gedeihen ihrer Mitglieder, insbesonders 
der Kinder", ist; do rt  soll den Kindern „der erforderliche 
Schutz und Beistand gewährt werden", vgl. Präambel-
absatz 5. Ein Kind, das nicht — oder nicht mehr — in 
seiner Familie aufwachsen kann, ist darum besonders 
schutzbedürftig. Nach Absatz 1 soll das Kind dann 
„Anspruch auf den besonderen Schutz und Beistand 
des Staates" haben. Praktisch wird dieser Schutz vor 
allem dadurch verwirklicht, daß staatliche Behörden 
wie z. B. die Jugendämter und Vormundschaftsgerichte 
eingreifen, wenn die besondere Schutzbedürftigkeit 
des aus seiner familiären Umgebung herausgelösten 
Kindes dies erfordert. Dies soll vor allem zu dem Zweck 
geschehen, das schutzbedürftige Kind einer anderen 
Form der Betreuung zuzuführen, Absatz 2. 

2. Welche „andere Form der Betreuung" vorgesehen 
wird, bleibt dem Vertragsstaat überlassen. Absatz 3 
führt vier Beispiele solcher Formen anderer Betreuung 
an. Abgesehen von der Kafala nach islamischem Recht 
sind sämtliche der genannten Betreuungsformen dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland geläufig. Dies 
gilt für die Unterbringung in einer Pflegefamilie (vgl. 
§ 33 SGB VIII), für die Heimunterbringung (§ 34 
SGB VIII) und für die Adoption (vgl. §§ 1741 ff. BGB). 

Zu Artikel 21 
1. Artikel 21 stellt Mindestanforderungen an die von den 

Vertragsstaaten bei der Adoption von Kindern zu beob-
achtende Praxis. Dabei wird vorausgesetzt, daß es sich 
um Vertragsstaaten handelt, „die das System der 
Adoption anerkennen oder zulassen". Zu diesen Staa-
ten gehört die Bundesrepublik Deutschland. Nach 
§ 1741 Abs. 1 BGB ist die Adoption („Annahme als 
Kind") zulässig, „wenn sie dem Wohl des Kindes dient 
und zu erwarten ist, daß zwischen dem Annehmenden 
und dem Kind ein Eltern-Kind-Verhältnis entsteht". 
Damit ist zugleich gewährleistet, daß im innerstaatli-
chen Recht, wie in Artikel 21 Halbsatz 1 des vorliegen-
den Übereinkommens vorgesehen, „dem Wohl des 
Kindes bei der Adoption die höchste Bedeutung zuge-
messen wird". Zu den einzelnen Buchstaben des Halb-
satzes 2 ist folgendes zu bemerken: 

2. Buchstabe a verlangt, daß die Adoption eines Kindes 
nur durch die zuständigen Behörden auf der Grundlage 
eines gesetzlichen Verfahrens über die Zulässigkeit der 

Adoption entschieden wird, nachdem insbesondere 
auch die nach innerstaatlichem Recht betroffenen Per-
sonen der Adoption „auf der Grundlage einer gegebe-
nenfalls erforderlichen Beratung" zugestimmt haben. 
Diesen Anforderungen wird durch § 1752 BGB Rech-
nung getragen, wonach die Adoption („Annahme als 
Kind") auf Antrag des Annehmenden vom Vormund-
schaftsgericht ausgesprochen wird. Das Vormund-
schaftsgericht muß zunächst prüfen, ob die Vorausset-
zungen für die Adoption vorliegen. Dazu gehört auch, 
ob die erforderlichen Einwilligungen in die Adoption 
erteilt sind; einwilligen müssen außer dem Kind (§ 1746 
BGB) nach Maßgabe der §§ 1747 bis 1749 BGB auch 
die Eltern des Kindes sowie der Ehegatte des Anneh-
menden. Die Einwilligungserklärung ist notariell zu 
beurkunden, § 1750 Abs. 1 Satz 2 BGB. Damit ist 
gewährleistet, daß die einwilligenden Personen über 
die rechtliche Tragweite ihrer Erklärung belehrt werden, 
wie dies in § 17 Abs. 1 des Beurkundungsgesetzes 
vom 28. August 1969 (BGBl. I S. 1513) vorgesehen ist. 

3. Buchstabe b will dem Handel mit Kindern zu Adoptions-
zwecken entgegenwirken. Eine internationale Adoption 
soll darum möglichst nur dann vorgenommen werden, 
„wenn das Kind nicht in seinem Heimatland in einer 
Pflege- oder Adoptionsfamilie untergebracht oder wenn 
es dort  nicht in geeigneter Weise betreut werden kann". 
Dies bedeutet indessen nicht, daß die Vertragsstaaten 
nach Buchstabe b verpflichtet wären, die Zulässigkeit 
der Adoption eines Kindes mit fremdem Heimatland an 
das Vorliegen 'der genannten Voraussetzung zu knüp-
fen. Denn dem Wortlaut des Buchstabe b läßt sich ein 
zwingendes Adoptionshindernis nicht entnehmen. Die 
Bestimmung spricht lediglich davon, daß bei fehlender 
anderweitiger Unterbringungsmöglichkeit des Kindes 
die internationale Adoption „als andere Form der 
Betreuung" angesehen werden kann (vgl. auch Arti-
kel 20 Abs. 3). Dies besagt noch nicht, daß sie als eine 
solche Betreuungsform nicht angesehen werden darf, 
wenn eine andere Unterbringungsmöglichkeit im Hei-
matland bestanden hätte. Diese Auslegung steht mit 
dem Zweck der Bestimmung im Einklang. Denn das in 
Buchstabe b angesprochene Ziel kann nur verwirklicht 
werden, wenn der Heimatstaat des Kindes mitwirkt, 
indem er sich um eine anderweitige Unterbringung 
bemüht oder jedenfalls bescheinigt, daß die Unterbrin-
gung im Heimatland nicht möglich ist. Dies aber läßt 
sich nur im Rahmen internationaler Übereinkünfte 
erreichen, zu deren Abschluß die Vertragsstaaten in 
Buchstabe e angehalten werden. 

4. Buchstabe c will sicherstellen, daß bei internationalen 
Adoptionen gleichwe rtige Schutzvorschriften eingehal-
ten werden, wie sie für innerstaatliche Adoptionen gel-
ten. Dem ist dadurch genügt, daß das dem Schutz des 
anzunehmenden Kindes besonders förderliche Verfah-
ren mit Prüfung der Adoptionsvoraussetzungen von 
Amts wegen durch das Vormundschaftsgericht einheit-
lich auch für internationale Adoptionen in der Bundes-
republik Deutschland gilt, vgl. insbesondere Artikel 23 
EGBGB einschließlich seines Satzes 2 in Verbindung 
mit § 1746 Abs. 1 Satz 4 BGB und Bericht des Rechts-
ausschusses des Deutschen Bundestags in Bundes-
tags-Drucksache 10/5632, S. 44. 

5. Buchstabe d hält im Interesse der Bekämpfung von 
Mißbräuchen dazu an, die Entstehung unstatthafter 
Vermögensvorteile für die Beteiligten zu unterbinden. 
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Dem wird insbesondere durch § 14a des Adoptionsver-
mittlungsgesetzes in der Neufassung vom 27. Novem-
ber 1989 (BGBl. I S. 2016) Rechnung getragen. 

6. Buchstabe e verpflichtet die Vertragsstaaten, zur För-
derung der Ziele des Artikels 21 internationale Überein-
künfte abzuschließen. Dem steht die Bundesrepublik 
Deutschland aufgeschlossen gegenüber. Hinzuweisen 
ist in diesem Zusammenhang auf das von ihr ratifizierte 
Europäische Übereinkommen vom 24. April 1967 über 
die Adoption von Kindern (BGBl. 1980 II S. 1093) sowie 
auf die unter Beteiligung der Bundesregierung durch-
geführten Vorarbeiten für ein Übereinkommen über die 
Adoption von Kindern aus dem Ausland, das auf der 
Siebzehnten Tagung der Haager Konferenz für interna-
tionales Privatrecht 1993 zeichnungsreif ausgehandelt 
werden soll. 

Artikel 22 

1. Die Rechte des vorliegenden Übereinkommens stehen 
jedem Kind innerhalb der Hoheitsgewalt eines Ver

-

tragsstaats zu (Artikel 1, 2 Abs. 1); sie können somit 
ohne weiteres auch von einem in das Bundesgebiet 
eingereisten Kind in Anspruch genommen werden, 
„das die Rechtsstellung eines Flüchtlings begeh rt  oder 
nach Maßgabe der anzuwendenden Regeln und Ver-
fahren des Völkerrechts oder des innerstaatlichen 
Rechts als Flüchtling angesehen wird". Flüchtlingskin-
der sind besonders schutzbedürftig. Damit sie ihre 
Rechte effektiv wahrnehmen können, sollen ihnen die 
Vertragsstaaten nach Absatz 1 „angemessenen 
Schutz und humanitäre Hilfe" zuwenden. Dies soll die 
Flüchtlingskinder auch zur Wahrnehmung der Rechte 
befähigen, die in anderen internationalen Übereinkünf-
ten über Menschenrechte oder über humanitäre Fra-
gen festgelegt sind, soweit sie für den Vertragsstaat 
völkerrechtlich bindend sind. 

2. Die Bundesrepublik Deutschland ist Vertragsstaat des 
Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) sowie 
des dazu vereinbarten Protokolls vom 31. Januar 1967 
(BGBl. 1969 Il S. 1293). Flüchtlingskinder genießen 
darum hier alle Rechte, die sich durch die Anwendung 
des Genfer Abkommens ergeben. Sie sind z. B. nach 
Artikel 23 des Genfer Abkommens in die öffentliche 
Fürsorge einbezogen; sie genießen insoweit wie auch 
beim Empfang sonstiger Hilfeleistungen grundsätzlich 
die gleiche Behandlung wie Staatsangehörige des Auf-
nahmestaates. Die Rechte nach dem Genfer Abkom-
men über die Rechtsstellung der Flüchtlinge decken 
sich im übrigen weithin mit den Parallelgarantien des 
vorliegenden Übereinkommens bzw. gehen jenen als 
die spezielleren vor. 

3. Hilfe zur Rechtswahrnehmung kann insbesondere not-
wendig werden, wenn ein Flüchtlingskind unbegleitet 
eingereist ist oder wenn es aus anderen Gründen durch 
keinen Elternteil oder sonst Sorgeberechtigten betreut 
wird. In solchen Fällen ist es Aufgabe der Jugendbe-
hörden und des Vormundschaftsgerichts, die zur 
Abwendung von Gefahren für das Kind gebotenen 
Maßnahmen zu treffen. Diese können z. B. darin beste-
hen, daß das Kind in einer Familie oder in einem Heim 
untergebracht wird. Zu diesem Zweck kann ihm nach 
§ 1666 BGB ein Vormund bestellt werden. Eine interna-
tionale Zuständigkeit für eine solche Maßnahme ergibt 

sich aus Artikel 9 des Haager Minderjährigenschutz-
übereinkommens (BGBl. 1971 II  S. 217). 

4. Absatz 1 verpflichtet die Vertragsstaaten nicht, Kin

-

dern, die unbegleitet in einen Vertragsstaat einreisen 
wollen, um dort  die Rechtsstellung eines Flüchtlings zu 
begehren, die Einreise zu erleichtern oder zu ermögli-
chen. Artikel 22 Abs. 1 des Übereinkommens wirkt sich 
auf die innerstaatlichen Vorschriften über die Einreise 
und den Aufenthalt von Ausländern nicht aus; er hindert 
insbesondere die Bundesrepublik Deutschland als Ver-
tragsstaat des vorliegenden Übereinkommens nicht 
daran, einen Sichtvermerkzwang für Kinder vorzu-
sehen, (vgl. auch Nummer 5 zu Artikel 10). Um jeden 
denkbaren Zweifel darüber auszuschließen, wird die 
Bundesregierung bei Hinterlegung der Ratifikations-
urkunde in der von ihr abzugebenden Erklärung eine 
entsprechende Klarstellung vornehmen; auf die Erklä-
rung im Anhang dieser Denkschrift wird dazu Bezug 
genommen. 

5. Die Bundesregierung ist bereit, bei der Lösung von 
Flüchtlingsfragen international zu kooperieren. Ab-
satz 2, der die Vertragsstaaten dazu anhält, wir ft  darum 
für die Ratifizierung keine Probleme auf. 

Zu Artikel 23 

1. Eine körperliche, geistige oder seelische Behinderung 
wirkt sich für denjenigen, der von ihr betroffen ist, als 
eine besondere Belastung aus, die besondere Hilfen 
erfordert. Der Gedanke, daß gerade dem behinderten 
Kind solche Hilfen zugewendet werden müssen, findet 
sich darum andeutungsweise schon in der Genfer 
Erklärung von 1924 (Nr. II) und vor allem in Artikel 5 der 
Erklärung der Rechte des Kindes von 1959, wo gesagt 
wird, daß das körperlich, geistig oder sozial behinderte 
Kind, „die besondere Behandlung, Erziehung und Für-
sorge (erhält), die seine besondere Lage. erfordert". 

2. Mit dem durch Artikel 23 anerkannten Recht des behin-
derten Kindes auf besondere Hilfe zieht das Überein-
kommen eine sich aus Artikel 5 der Erklärung der 
Rechte des Kindes ergebende Konsequenz und kon-
kretisiert insoweit ein Recht, das als allgemeines Men-
schenrecht in gewisser Weise bereits Anerkennung in 
Artikel 12 Abs. 1 des Internationalen Paktes über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte gefunden hat. 
Denn auf das do rt  verankerte „Recht eines jeden auf 
das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und 
geistiger Gesundheit" kann sich auch das behinderte 
Kind berufen. 

3. Innerstaatlich wird ein dem Artikel 23 entsprechendes 
soziales Recht durch § 10 des Sozialgesetzbuchs 
— Allgemeiner Teil — (BGBl. 1975 I S. 3015) anerkannt. 
Die Anwendung dieser Vorschrift ist allerdings nicht auf 
behinderte Kinder beschränkt, sondern sie räumt 
jedem, der körperlich, geistig oder seelisch behindert 
ist, „ein Recht auf diejenige Hilfe (ein), die notwendig 
ist, um 

1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu 
bessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder 
ihre Folgen zu mildem, 

2. ihm einen seinen Neigungen und Fähigkeiten ent-
sprechenden Platz in der Gemeinschaft, insbeson-
dere im Arbeitsleben, zu sichern". 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	 Drucksache 12/42 

Darin liegt kein Widerspruch zu Artikel 23 des vor-
liegenden Übereinkommens. Denn soweit das Über-
einkommen international anerkannte allgemeine 
Menschenrechte, darunter die bürgerlichen, politi-
schen, wi rtschaftlichen, sozialen und kulturellen Men-
schenrechte, als „Recht des Kindes" verbürgt, will es 
diese Rechte nicht dem Kind vorbehalten wissen, son-
dern lediglich unterstreichen, daß sie auch dem Kind 
zustehen. Im übrigen sollen die im Sozialgesetzbuch 
gewährten sozialen Rechte nach § 1 des Sozialgesetz-
buchs — Allgemeiner Teil — dazu beitragen, „gleiche 
Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persön-
lichkeit, insbesondere auch für junge Menschen, zu 
schaffen". 

4. Das Recht auf Behindertenhilfe ist ein soziales Recht. 
Nach § 2 Abs. 1 Satz 2 des Sozialgesetzbuchs — Allge-
meiner Teil — können aus den do rt  genannten sozialen 
Rechten (klagbare) Ansprüche nur insoweit hergeleitet 
werden, als deren Voraussetzungen und Inhalt durch 
besondere gesetzliche Vorschriften bestimmt sind. 
Dies gilt auch für die Verpflichtung nach Artikel 23 des 
vorliegenden Übereinkommens, die die Vertragsstaa-
ten durch innerstaatliche Maßnahmen zu erfüllen 
haben; sie haben dabei einen Ermessensspielraum. In 
der Bundesrepublik Deutschland wird den Maßnahmen 
zur Hilfe der Behinderten besondere öffentliche Auf-
merksamkeit gewidmet. Dies zeigt sich auch darin, daß 
die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag seit 
1982 einmal in der Legislaturperiode einen Bericht über 
die Lage der Behinderten vorlegt. Auf die Berichte in 
Bundestagsdrucksachen 10/1233 und 11/4455 wird 
dazu verwiesen. 

Zu Artikel 24 

1. Das in Absatz 1 genannte Recht des Kindes „auf das 
erreichbare Höchstmaß an Gesundheit" wird für jeden 
Menschen bereits in Artikel 12 des Internationalen Pak

-

tes über wirtscha ft liche, soziale und kulturelle Rechte 
garantiert. Artikel 24 bekräftigt, daß dieses allgemeine 
soziale Menschenrecht auf Gesundheit auch Kindern 
zusteht und führt in Absatz 2 und 3 eine Vielzahl 
weiterer Beispielsfälle für Maßnahmen an, die die Ver-
tragsstaaten ergreifen sollen, um das Recht des Kindes 
auf Gesundheit zu verwirklichen. 

2. Maßnahmen, wie sie Artikel 24 vorschreibt oder emp-
fiehlt, um das Recht des Kindes auf Gesundheit zu 
verwirklichen, sind in der Bundesrepublik Deutschland 
Teil der auf allen staatlichen Ebenen und in den 
Gemeinden verfolgten Gesundheitspolitik, über die im 
einzelnen nach Artikel 44 berichtet werden wird. Dies 
gilt auch für die in Absatz 4 angesprochene internatio-
nale Zusammenarbeit mit besonderer Berücksichti-
gung der Hilfsaktionen für Entwicklungsländer. 

Zu Artikel 25 

Die Bestimmung legt fest, daß ein behördlich unterge-
brachtes Kind Anspruch darauf hat, daß die ihm gewährte 
Behandlung sowie alle anderen für seine Unterbringung 
belangvollen Umstände regelmäßig überprüft werden; 
dem wird innerstaatlich insbesondere durch die nach dem 
Achten Buch des Sozialgesetzbuchs vorgesehene Über-
prüfung der Pflegeperson (§ 37 Abs. 3 SGB VIII), bei privat 
vereinbarten Pflegeverhältnissen durch die Pflegekinder

-

aufsicht (§ 44 SGB VIII) und bei Heimen und anderen 

Einrichtungen durch die örtliche Prüfung (§ 46 SGB VIII) 
entsprochen. 

Zu Artikel 26 

1. Das soziale Menschenrecht auf Zugang zur Sozialver-
sicherung ist bereits in Artikel 9 des Internationalen 
Paktes über wi rtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte verankert und von der Bundesrepublik 
Deutschland als Paktstaat anerkannt. Als ein jeder-
mann zustehendes soziales Recht wird es innerstaat-
lich in § 4 des Sozialgesetzbuchs — Allgemeiner Teil — 
gewährleistet. Absatz 1 bekräftigt, daß das Recht „auf 
Leistungen der sozialen Sicherheit einschließlich der 
Sozialversicherung" auch Kindern zusteht. Ob und 
inwieweit die Vertragsstaaten Leistungen aus der 
Sozialversicherung oder ob sie andere „Leistungen der 
sozialen Sicherheit" gewähren, wird in Absatz 1 nicht 
präzisiert und ist darum dem Ermessen der Vertrags-
staaten anheimgestellt. 

2. In der Bundesrepublik Deutschland sind Kinder in viel-
fältiger Weise in das System der sozialen Leistungen 
und insbesondere auch in das Sozialversicherungssy-
stem einbezogen, selbst wenn sie do rt  — insbesondere 
in Ermangelung eines Beschäftigungsverhältnisses — 
keinen eigenständigen Versicherungsschutz genießen. 
In solchen Fällen haben sie regelmäßig einen aus der 
Versicherung der Eltern oder eines Elternteils abgelei-
teten Leistungsanspruch. So erhalten Kinder z. B. in 
der gesetzlichen Rentenversicherung beim Tod der 
Eltern oder eines Elternteils eine Waisenrente. Die 
nähere Darstellung bleibt dem Bericht nach Artikel 44 
des vorliegenden Übereinkommens vorbehalten. Dies 
gilt auch für die in Absatz 2 angesprochenen Modalitä-
ten der Leistungsbemessung. 

Zu Artikel 27 

1. Das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard 
ist als ein allgemeines, jedermann zustehendes sozia-
les Menschenrecht bereits in Artikel 11 des Internatio-
nalen Paktes über wi rtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte anerkannt und für die Bundesrepublik Deutsch-
land als Paktstaat verbindlich. Artikel 27 des vorliegen-
den Übereinkommens bekräftigt, daß dieses Recht 
auch und insbesondere Kindern zusteht; diese Bestim-
mung konkretisiert überdies das allgemeine Recht auf 
angemessenen Lebensstandard unter Berücksichti-
gung der besonderen Bedürfnisse des Kindes. Dies 
ergibt sich daraus, daß Absatz 1 auf den Lebensstan-
dard abstellt, der nach der körperlichen, geistigen, see-
lischen, sittlichen und sozialen Entwicklung des Kindes 
angemessen ist. 

2. Da ein Kind in der Regel in seiner Familie aufwachsen 
soll, (Präambelabsatz 5, 6), ist es nach Absatz 2 in 
erster Linie Aufgabe der Eltern, für den Unterhalt des 
Kindes aufzukommen. Innerstaatlich trägt diesem 
Erfordernis Artikel 6 Abs. 2 GG Rechnung; außerdem 
ist auf die Regelung der Unterhaltspflicht der Eltern 
gegenüber ihren Kindern zu verweisen (§§ 1601 ff. 
BGB und — für nichteheliche Kinder — §§ 1615a ff. 
BGB). 

3. Sind die Eltern nicht in der Lage, für den Unterhalt des 
Kindes zu sorgen oder erfüllen sie die ihnen obliegen-
den Unterhaltspflichten nur teilweise oder gar nicht, so 
soll nach Absatz 3 die Bedürftigkeit des Kindes durch 
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die von den Vertragsstaaten ergriffenen Maßnahmen 
behoben werden. Für die Bundesrepublik Deutschland 
ist hier vor allem auf die nach dem Bundessozialhilfe-
gesetz zu gewährende Sozialhilfe zu verweisen, die 
eingreift, wenn anders der Bedarf des Kindes nicht 
gedeckt werden kann. Das Bundessozialhilfegesetz will 
jedem, der in der Bundesrepublik Deutschland lebt, die 
Möglichkeit geben, ein der Würde des Menschen ent-
sprechendes Leben zu führen. Das Kind hat hiernach, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, auf 
die meisten der vorgesehenen Leistungen einen klag

-

baren Rechtsanspruch. 

4. Dem Kind muß nach Absatz 4 die Geltendmachung und 
gerichtliche Durchsetzung seiner Unterhaltsansprüche 
von den Vertragsstaaten erleichert werden. In der Bun-
desrepublik Deutschland geschieht dies z. B. in der 
Weise, daß dem auf Unterhalt klagenden Kind Prozeß-
kostenhilfe gewährt wird und daß seine Unterhaltsan-
sprüche in bestimmten Abständen den veränderten 
Lebenshaltungskosten angepaßt werden, insbeson-
dere durch die Regelunterhalt-Verordnung vom 
27. Juni 1970 (BGBl. I S. 1010). Ferner ist besonders 
auf das Unterhaltsvorschußgesetz vom 23. Juli 1979 
(BGBl. I S. 1184) hinzuweisen, durch das der Unterhalt 
von Kindern alleinstehender Mütter oder Väter sicher-
gestellt wird. Der Eingehung internationaler Verpflich-
tungen zu den in Absatz 4 genannten Zwecken steht 
die Bundesrepublik Deutschland aufgeschlossen 
gegenüber, wie sich z. B. daraus ergibt, daß sie Ver-
tragsstaat des New Yorker Übereinkommens vom 
20. Juni 1956 über die Geltendmachung von Unter-
haltsansprüchen im Ausland (BGBl. 1959 II S. 149) ist. 

Zu Artikel 28 

1. Das Recht auf Bildung ist als allgemeines kulturelles 
Menschenrecht bereits in Artikel 13 des Internationalen 
Paktes über wi rtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte verankert und von der Bundesrepublik 
Deutschland als Paktstaat anerkannt. Dieses Recht, 
das nach Artikel 13 des Paktes für jedermann gilt, 
seiner Natur nach aber für Kinder von besonderer 
Bedeutung ist, ist in Artikel 28 des vorliegenden Über-
einkommens bekräftigt und zum Teil konkretisiert wor-
den. Zu Absatz 1 Buchstaben a bis e ist dazu auf 
folgendes hinzuweisen: 

— zu Buchstabe a: Alle Kinder werden mit der Vollen-
dung des 6. Lebensjahrs schulpflichtig. Es besteht 
Schulgeldfreiheit. 

— zu Buchstabe b: Auf der für alle Kinder gemeinsa-
men Grundschule bauen die allgemeinbildenden 
Sekundarschulen auf, so die Hauptschule, die Real-
schule, das Gymnasium. Daneben gibt es in allen 
Bundesländern Gesamtschulen. Schüler der 
Sekundarschulen im allgemeinbildenden und 
berufsbildenden Bereich haben ab Jahrgangsstufe 
10 einen Anspruch auf staatliche finanzielle Unter-
stützung in Form eines Zuschusses, wenn drin

-

gende Gründe einen auswärtigen Schulbesuch 
erfordern. 

— zu Buchstabe c: Das Zeugnis der allgemeinen oder 
fachgebundenen Hochschulreife für ein Studium in 
einem Universitätsstudiengang wird nach 13 auf-
steigenden Schuljahren am Ende der Oberstufe des 
Gymnasiums oder der berufsbezogenen Bildungs

-

gänge der Sekundarstufe II, die auch zur allgemei-
nen Hochschulreife führen, erworben. Abendgym-
nasien für Berufstätige, Einstufungsprüfungen 
sowie Kollegs und besondere Prüfungen für den 
Hochschulzugang besonders befähigter Berufstäti-
ger sind weitere Möglichkeiten, die allgemeine 
Hochschulreife zu erwerben. Ein Zeugnis der Fach-
hochschulreife, das zu einem Studium in einem 
Fachhochschulstudiengang berechtigt, wird grund-
sätzlich nach einer zwölfjährigen schulischen Aus-
bildung (u. a. durch den Abschluß an einer Fach-
oberschule) erworben. Diese Berechtigung kann 
auch auf besonderen Wegen (u. a. aufgrund einer 
Prüfung für besonders befähigte Berufstätige) 
erworben werden. 

— zu Buchstabe d: In der Bundesrepublik Deutschland 
wird den Anforderungen des Buchstaben d durch 
Beratungsdienste entsprochen, die sowohl von den 
Bildungsverwaltungen (Kultusministerien und Wis-
senschaftsministerien der Bundesländer) als auch 
von der Arbeitsverwaltung (Bundesanstalt für 
Arbeit) eingerichtet sind. 

— zu Buchstabe e: Verstöße gegen die bestehende 
Schulpflicht kommen nur vereinzelt vor. Zur Förde-
rung schwächerer Schüler besteht in den Schulen 
eine Vielzahl von Förderungsmaßnahmen. 

Die Darstellung weiterer Einzelheiten bleibt dem 
Bericht nach Artikel 44 des vorliegenden Übereinkom-
mens vorbehalten. 

2. Die nach Absatz 2 vorgeschriebene Einhaltung der 
Schuldisziplin unter Wahrung der Menschenwürde des 
Kindes wird innerstaatlich dadurch verwirklicht, daß bei 
einem Verstoß des Schülers gegen Pflichten, die ihm 
innerhalb des Schulverhältnisses obliegen, Erzie-
hungsmaßnahmen Vorrang vor Ordnungsmaßnahmen 
haben. Reichen Erziehungsmaßnahmen (Gespräch mit 
dem Schüler, Ermahnung, Beauftragung mit zusätz-
lichen Aufgaben, Nachholen versäumten Unterrichts 
usw.) nicht aus, kommen als Ordnungsmaßnahmen in 
Betracht: schriftlicher Verweis, Umsetzung in eine 
Parallelklasse, zeitweiser Ausschluß vom Unterricht 
oder Verweisung von der Schule. Körperliche Züchti-
gung ist ausdrücklich untersagt. 

3. Der in Absatz 3 geforderten internationalen Zusam-
menarbeit im Bildungswesen mißt die Bundesrepublik 
Deutschland große Bedeutung bei. Als Mitglied welt-
weiter, überregionaler und regionaler Organisationen 
(z. B. UNESCO, OECD, EG und Europarat) ist sie aktiv 
an allen Maßnahmen beteiligt, die im Rahmen dieser 
Organisationen zur Förderung der Kooperation, des 
Austausches, des Wissenschaftstransfers und des glei-
chen Zugangs zu wissenschaftlichen und technischen 
Kenntnissen unternommen werden. 

Zu Artikel 29 

1. Absatz 1 erklärt eine Reihe von Erziehungszielen als 
für die Schulerziehung verbindlich, die — wenngleich 
nicht in derselben Weise spezifiziert — bereits in Arti-
kel 26 Abs. 2 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte postuliert und in Artikel 13 Abs. 1 Satz 2 
des Internationalen Paktes über wi rtschaft liche, soziale 
und kulturelle Rechte, verbindlich auch für die Bundes-
republik Deutschland als Paktstaat, verankert sind. Die 
in den Buchstaben a bis e im einzelnen genannten 
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Ziele sind darum für die Bundesrepublik Deutschland 
nicht neu und durch eine Reihe von Beschlüssen der 
Kultusministerkonferenz innerstaatlich verbindlich fest-
gelegt worden. Die Darstellung der Einzelheiten kann 
dem Bericht nach Artikel 44 dieses Übereinkommens 
vorbehalten bleiben. 

2. Aus Absatz 1 Buchstabe c, wonach die Erziehung des 
Kindes u. a. auf die Achtung vor „seiner kulturellen 
Identität, seiner Sprache und seinen kulturellen Wer-
ten" sowie die Achtung „gegebenenfalls des Landes, 
aus dem es stammt", gerichtet sein soll, kann nicht 
gefolgert werden, daß Kinder von Gastarbeiterfamilien 
oder Kinder sonst fremder Herkunft einen Anspruch 
darauf hätten, im Aufenthaltsland in ihrer Mu tter-
sprache unterrichtet zu werden. Ein von Jugoslawien 
eingebrachter Antrag, mit dem eine Verpflichtung der 
Vertragsstaaten begründet werden sollte, Kindern aus 
Gastarbeiterfamilien mit staatlichen Maßnahmen zu 
helfen, sich in ihrer Mu ttersprache zu üben und kultu-
relle Bindungen mit ihrem Heimatland zu pflegen, fand 
keinen Konsens, vgl. UNO-Dokument E/CN.4/1989/48 
vom 2. März 1989, S. 138/139. Die dafür ausschlag-
gebenden Bedenken dürften letztlich in der Überzeugung 
gelegen haben, daß den Vertragsstaaten die Entschei-
dung über diese für die künftige Struktur der Nation 
wesentliche Frage im Rahmen und nach Maßgabe ihrer 
jeweiligen Integrationspolitik vorbehalten bleiben muß. 
Aus denselben Gründen ist auch eine Erstreckung der 
Schulpflicht auf nicht anerkannte Asylbewerber vom 
Übereinkommen nicht gefordert. Dies wird mit Ziffer II 
Nr. 2 der von der Bundesregierung bei Niederlegung 
der Ratifikationsurkunde abzugebenden Erklärung 
(Anlage zur Denkschrift) klargestellt. 

3. Das Recht zur Errichtung von Privatschulen, das in 
Absatz 2 in Anlehnung an Artikel 13 Abs. 4 des Interna-
tionalen Paktes über wi rtschaft liche, soziale und kultu-
relle Rechte angesprochen wird, ist innerstaatlich durch 
das Grundrecht nach Artikel 7 Abs. 4 GG garantiert. 

Zu Artikel 30 

Die Minderheitenrechte, die Artikel 30 für die Kinder ethni-
scher, religiöser oder sprachlicher Minderheiten garantiert, 
entsprechen den Minderheitenrechten nach Artikel 27 des 
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische 
Rechte. Für Artikel 30 des vorliegenden Übereinkommens 
ist daher vorauszusetzen, daß eine Minderheit im Sinne 
des Artikels 27 des Paktes vorliegt. Diese Voraussetzun-
gen werden in der Bundesrepublik Deutschland allein von 
der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein und von 
der sorbischen Minderheit in der Lausitz erfüllt. Diese 
Minderheiten verfügen über eigene Schulen, die die Kinder 
dieser Minderheiten ungehindert besuchen dürfen. Auch 
sonst sind die Angehörigen dieser Minderheiten frei, ihre in 
Artikel 30 angeführten Rechte auszuüben. Die Bundes-
republik Deutschland geht mit den von ihr zusammen mit 
Dänemark getroffenen Regelungen der Rechte der däni-
schen Minderheit über die Anforderungen des Artikels 30 
dieses Übereinkommens überdies erheblich hinaus. 

Zu Artikel 31 

1. Das in Absatz 1 anerkannte Recht des Kindes auf Ruhe 
und Freizeit sowie auf Spiel und altersgemäße Freizeit-
beschäftigung hat in den Garantien der geltenden inter-
nationalen Übereinkommen zum Schutz der  Men

-

schenrechte kein unmittelbares Vorbild. Es steht 
jedoch in innerer Beziehung zu dem in Artikel 7 Buch-
stabe d des Internationalen Paktes über wi rtschaft liche 
und soziale Rechte verankerten Anspruch auf Arbeits-
pausen, Freizeit, eine angemessene Begrenzung der 
Arbeitszeit, regelmäßigen bezahlten Urlaub sowie Ver-
gütung gesetzlicher Feiertage, indem es den diesem 
Recht zugrunde liegenden Gedanken für die beson-
dere Lage eines Kindes, das noch nicht in einem 
Arbeitsverhältnis steht, nutzbar macht. Das in Absatz 1 
weiterhin garantierte Recht auf freie Teilnahme am 
kulturellen und künstlerischen Leben bekräftigt dage-
gen für das Kind im wesentlichen ein schon in Artikel 15 
des Internationalen Paktes über wi rtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte anerkanntes kulturelles Men-
schenrecht, das jedermann zusteht. 

2. Absatz 2 verpflichtet die Vertragsstaaten, das in Ab-
satz 1 genannte Recht zu fördern. Wie alle im vorlie-
genden Übereinkommen garantierten Rechte können 
auch die Rechte nach Artikel 31 vom Kind nur nach 
Maßgabe der den Eltern oder sonstigen erziehungsbe-
rechtigten Personen vorbehaltenen Befugnisse ausge-
übt werden (vgl. Artikel 5 des Übereinkommens). In der 
Bundesrepublik Deutschland wird daher zwar das 
Recht des Kindes auf Ruhe und Erholung, auf Spiel 
und altersgemäße Freizeitbeschäftigung sowie auf freie 
Teilnahme am Kulturleben durch staatliche oder staat-
lich geförderte Maßnahmen freier Träger (Jugendver-
bände, Jugendwohlfahrtsverbände) gefördert, seine 
Verwirklichung fällt überwiegend aber in den Tätigkeits- 
und Verantwortungsbereich des Elternhauses. Als 
staatliche Maßnahme sind die Ferienregelungen 
besonders zu erwähnen, die für Kinder von Bedeutung 
sind, die die Schule besuchen, sowie die Durchführung 
und Förderung von Klassenfahrten. Außerschulische 
Maßnahmen der Jugendbildung und der Kinder- und 
Jugenderholung sieht insbesondere § 11 des Achten 
Buches des Sozialgesetzbuchs vor. 

Zu Artikel 32 

1. Artikel 32 konkretisiert Artikel 10 Nr. 3 Satz 2 des 
Internationalen Paktes über wi rtschaft liche und soziale 
Rechte („Kinder und Jugendliche sollen vor wirtschaft-
licher und sozialer Ausbeutung geschützt werden.") 
Dementsprechend erkennen die Vertragsstaaten in 
Absatz 1 das Recht des Kindes auf Schutz vor wirt-
schaftlicher Ausbeutung und vor einer Heranziehung 
zu einer seiner Entwicklung schädlichen Arbeit an. Dies 
bedeutet, wie sich aus Absatz 2 der Bestimmung ergibt, 
praktisch vor allem, daß die Vertragsstaaten Maßnah-
men auf dem Gebiete des Jugendarbeitsschutzes 
ergreifen müssen, und zwar auch „unter Berücksichti-
gung internationaler Übereinkünfte". Diese Formulie-
rung meint, wie dies auch sonst im Übereinkommen der 
Fall ist, nur solche internationalen Verträge, denen die 
Vertragsstaaten des vorliegenden Übereinkommens 
beigetreten sind. Um jedes Mißverständnis über die 
Tragweite des Artikels 32 Abs. 2 unter diesem Aspekt 
auszuschließen, hat die Delegation der Bundesrepublik 
Deutschland nach Abschluß der Beratungen des vor-
liegenden Übereinkommens eine entsprechende Inter-
pretationserklärung zu Protokoll gegeben, vgl. UNO-
Dokument E/CN.4/1989/48 vom 2. März 1989, S. 139 
TZ 721. 
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2. Den Anforderungen des Absatzes 2 trägt innerstaatlich 
vor allem das Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 
1976 (BGBl. I S. 965) Rechnung. Absatz 2 Buchstabe a 
verlangt nicht, daß für die Zulassung zur Beschäftigung 
ein einheitliches, ausnahmslos für alle Minderjährigen 
und für alle Beschäftigungen geltendes Mindestalter 
festzulegen wäre. Die „Festlegung eines Mindestal-
ters" liegt auch vor, wenn je nach A rt  der Beschäftigung 
für Jugendliche über vierzehn Jahren und für Kinder 
unterhalb dieses Alters unterschiedliche Mindestalter 
festgesetzt werden. Auch insoweit hat die Delegation 
der Bundesrepublik Deutschland nach Abschluß der 
Beratungen eine Interpretationserklärung zu Protokoll 
gegeben, vgl. wie bei Nummer 1 angegeben. 

Zu Artikel 33 

Der Mißbrauch von Betäubungsmitteln und Rauschgiften 
ist kein Problem, das allein Kinder betrif ft . Andererseits ist 
anerkannt, daß Kinder bei der Bekämpfung des Betäu-
bungsmittelmißbrauchs eines besonderen Schutzes 
bedürfen, zumal da die Abgabe von Rauschgift an Kinder 
oder deren Einbeziehung in die Drogenkriminalität als 
besonders verwerflich zu beurteilen ist. Nach § 29 Abs. 3 
Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nr. 3 des Betäubungsmit-
telgesetzes vom 28. Juli 1981 (BGBl. I S. 681) ist es daher 
in der Regel als ein mit Freiheitsstrafe von nicht unter 
einem Jahr bis zu 15 Jahren bedrohter besonders schwe-
rer Fall anzusehen, wenn der Täter „als Person über 
21 Jahre Betäubungsmittel an eine Person unter 18 Jah-
ren abgibt, verabreicht oder zum unmi ttelbaren Verbrauch 
überläßt". Die Bestimmung verlangt Maßnahmen auch des 
Sozialwesens und der Erziehung. Sie werden in der Bun-
desrepublik Deutschland in vielfältiger Weise getroffen, 
etwa im Rahmen der Schule, durch Aufklärung der Öffent-
lichkeit, durch besondere Hilfsangebote für junge Süchtige 
oder durch Angebote des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes nach § 14 SGB VIII. 

Zu Artikel 34 

Nach dieser Bestimmung sind die Vertragsstaaten ver-
pflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um Kinder vor allen 
Formen sexueller Ausbeutung und sexuellen Mißbrauchs 
zu schützen. Für die Bundesrepublik Deutschland sind 
insbesondere die Strafvorschriften der §§ 174, 176, 180, 
180a, 182 und 184 StGB zu erwähnen. Aus Satz 2 Buch-
stabe a kann nicht gefolgert werden, daß der durch § 182 
Abs. 1 StGB vorgesehene Schutz eines Mädchen unter 
sechzehn Jahren vor Verführung entsprechend der 
Begriffsbestimmung des Kindes in Artikel 1 des vorliegen-
den Übereinkommens auf achtzehn Jahre und unter Ein-
beziehung auch männlicher Jugendlicher (vgl. Artikel 2 
Abs. 1 „ohne Unterschied des Geschlechts") erweitert 
werden müßte. Denn nach Satz 2 Buchstabe a sollen 
Kinder nur davor geschützt werden, zur Beteiligung an 
„rechtswidrigen" sexuellen Handlungen überredet zu wer-
den. Den Vertragsstaaten bleibt damit die Ausübung eines 
kriminalpolitischen Ermessens bei der Bestimmung der 
Strafbarkeit solcher Handlungen vorbehalten, wenngleich 
dieses Ermessen unter Berücksichtigung der Grundsätze 
des Artikels 3 Abs. 1 des Übereinkommens auszuüben ist. 
In diesem Zusammenhang versteht es sich von selbst, daß 
das Problem des sexuellen Mißbrauchs von Kindern viel-
fältige Aspekte bietet, die über den Einsatz des Strafrechts 
hinausgehen. In Betracht kommen auch die Angebote des 
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sowie die 

Hilfen zur Erziehung nach dem Achten Buch des Sozial-
gesetzbuchs. 

Zu Artikel 35 

Nach Artikel 35 haben die Vertragsstaaten Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Entführung und den Handel mit Kindern 
zu verhindern. Dem wird innerstaatlich insbesondere 
durch die §§ 234 ff . StGB sowie durch § 14 des Adoptions-
vermittlungsgesetzes Rechnung getragen, im Einzelfall 
bietet auch § 181 StGB (Menschenhandel) Schutz. Zur 
Verhinderung des Handels mit Kindern, insbesondere 
Mädchen, ist die Bundesrepublik Deutschland auch inter-
nationale Bindungen eingegangen. Auf des Protokoll vom 
4. Mai 1949 (BGBl. 1972 II S. 1074) wird in diesem Zusam-
menhang besonders verwiesen. 

Zu Artikel 36 

Die durch Artikel 36 begründete Verpflichtung der Ver-
tragsstaaten, das Kind vor allen „sonstigen", das Wohl des 
Kindes in irgendeiner Weise beeinträchtigenden Formen 
der „Ausbeutung" zu schützen, hat in das Übereinkommen 
Eingang gefunden, um es gegenüber anderen internatio-
nalrechtlichen Garantien des Kindesschutzes nicht zu ver-
kürzen. Zwar verlangt Artikel 32 den Schutz vor „wirt-
schaftlicher" und Artikel 34 den Schutz des Kindes vor 
„sexueller" Ausbeutung. Daraus soll aber nicht gefolgert 
werden, daß andere denkbare Formen der Ausbeutung 
des Kindes von dem Übereinkommen nicht erfaßt werden. 
Dies wurde bei den Verhandlungen insbesondere für den 
in Artikel 10 Nr. 3 Satz 2 des Internationalen Pakts für 
wi rtschaft liche, soziale und kulturelle Rechte genannten 
Fall der „sozialen Ausbeutung" betont, vgl. UNO-Doku-
ment E/CN.4/1987/25 vom 9. März 1987, S. 22 TZ 91. 
Wegen des unbestimmten Inhalts dieses Begriffs ist davon 
auszugehen, daß den Vertragsstaaten durch die Bestim-
mung ein weltgespannter Regelungsspielraum eingeräumt 
ist. Eine konkret-aktuelle Bedeutung wird ihr derzeit für die 
Bundesrepublik Deutschland angesichts der Vielzahl sonst 
vorgesehener Schutzmaßnahmen kaum zukommen. 

Zu Artikel 37 

1. Artikel 37 bekräftigt, daß die allgemeinen Menschen-
rechtsgarantien, die für das Strafverfahren von Bedeu-
tung sind, auch im Strafverfahren gegen Kinder zu 
beachten sind. Dies geschieht in der Weise, daß die für 
das Straf- und Strafverfahrensrecht wesentlichen Men-
schenrechtsgarantien des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte in Artikel 37 mit der 
Maßgabe wiederholt werden, daß als Rechtsinhaber 
das Kind genannt wird. Ein Rechtsangleichungsbedarf 
ergibt sich darum nicht, weil zu den Vertragsstaaten 
des genannten Paktes auch die Bundesrepublik 
Deutschland gehört. Über die Erfüllung der mit dem 
Pakt übernommenen Verpflichtungen hat die Bundes-
regierung dem Ausschuß für Menschenrechte nach 
Artikel 40 des zitierten Paktes mehrfach berichtet. Die 
Bundesregierung geht darum davon aus, daß die Bun-
desrepublik Deutschland mit Artikel 37 des vorliegen-
den Übereinkommens keine weitergehenden Verpflich-
tungen übernimmt, als sie diese mit der Ratifizierung 
des Internationalen Paktes über bürgerliche und politi-
sche Rechte übernommen hat. 

2. Das in Buchstabe a Satz 1 aufgestellte Verbot, das 
Kind zu foltern oder es grausamer, unmenschlicher 
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oder erniedrigender Behandlung oder Strafe zu unter-
werfen, ist als allgemeines Menschenrecht in Artikel 7 
des Internationalen Paktes über bürgerliche und politi-
sche Rechte verankert. Satz 2 wiederholt das Verbot 
der Verhängung der Todesstrafe für Straftaten, die von 
Personen unter achtzehn Jahren begangen worden 
sind; dieses ergibt sich bereits aus Artikel 6 Abs. 5 des 
Paktes. Über die Paktgarantien hinaus geht das in 
Nummer 1 ebenfalls vorgesehene Verbot, für dera rtige 
Taten eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne die Mög-
lichkeit vorzeitiger Entlassung zu verhängen. Für die 
Bundesrepublik Deutschland spielt dies keine Rolle, 
weil nach § 18 Abs. 1 des Jugendgerichtsgesetzes das 
Höchstmaß der Jugendstrafe zehn Jahre beträgt. 

3. Buchstabe b Satz 1 wiederholt die sich bereits aus 
Artikel 6 Abs. 1 des Paktes ergebenden Garantien. 
Satz 2 geht über Artikel 6 Abs. 3 des Paktes hinaus und 
gibt dem Kind Anspruch auf Strafhaft „als letztes Mittel 
und für die kürzeste Zeit". Diese Bestimmung ist nicht 
so zu verstehen, daß Jugendstrafen nur von möglichst 
kurzer absoluter Dauer verhängt werden dürften. Dage-
gen spräche nicht nur die durch Buchstabe a Satz 2 
eröffnete Möglichkeit, auch gegen einen Jugendlichen 
eine lebenslange Freiheitsstrafe zu verhängen. Eine 
solche Auslegung stünde vor allem mit dem — auch 
durch Artikel 40 Abs. 1 des vorliegenden Übereinkom-
mens anerkannten — erzieherischen Zweck der 
Jugendstrafe nicht in Einklang, der es erforderlich 
machen kann, die Dauer der Jugendstrafe nicht mög-
lichst kurz zu bemessen, sondern so, daß der mit ihr 
verfolgte erzieherische Zweck möglichst umfassend 
erreicht wird. § 18 des Jugendgerichtsgesetzes ent-
spricht diesen Anforderungen. 

4. Buchstabe c Satz 1 bekräftigt Menschenrechtsgaran-
tien, die sich für jedermann bereits aus Artikel 10 Abs. 1 
und Abs. 3 Satz 2 des Paktes ergeben. Das in Arti-
kel 10 Abs. 3 Satz 2 des Paktes aufgestellte Gebot, 
jugendliche Straffällige beim Strafvollzug von Erwach-
senen zu trennen, wird in Satz 2 mit der Maßgabe 
bekräftigt, daß von der Trennung abgesehen werden 
kann, wenn dies als dem Wohl des Kindes dienlich 
angesehen wird. In Halbsatz 2 wird ein Anspruch des 
Kindes auf Aufrechterhaltung des Kontakts mit seiner 
Familie begründet, soweit nicht außergewöhnliche 
Umstände vorliegen. 

5. Die in Buchstabe d anerkannten Rechte des Kindes 
ergeben sich zum Teil bereits aus Artikel 9 Abs. 4 des 
Paktes. Das Recht auf umgehenden Zugang zu einem 
geeigneten Beistand ergibt sich im wesentlichen schon 
aus Artikel 14 Abs. 3 des Paktes, der die Gelegenheit 
zum Verkehr mit einem Verteidiger (Buchstabe b) 
sowie auf freie Verteidigerwahl (Buchstabe d) garan-
tiert. Artikel 37 Buchstabe d des vorliegenden Überein-
kommens schreibt nicht vor, daß dem Kind in jedem 
Strafverfahren ein Pflichtverteidiger beigeordnet wer-
den müßte. Es ist Sache des Vertragsstaats, darüber 
zu entscheiden, ob dem jugendlichen Straftäter ein 
Pflichtverteidiger oder „ein anderer geeigneter Bei-
stand" beigeordnet wird; das „Recht auf umgehenden 
Zugang zu einem rechtskundigen oder anderen geeig-
neten Beistand" ist im übrigen dadurch erfüllt, daß das 
Kind — oder seine Eltern oder sonstige Personensorge

-

berechtigte — einen Anwalt eigener Wahl mit der Vertei-
digung beauftragen können. 

Zu Artikel 38 

1. Die Bestimmung bekräftigt Garantien, die das Kind im 
Falle kriegerischer Auseinandersetzungen schützen 
sollen. Wegen der Schwierigkeit dieser Materie 
beschränken sich die Absätze 1 und 4 darauf, die 
Vertragsstaaten auf die Einhaltung der sie bindenden 
Verpflichtungen des humanitären Völkerrechts zu ver-
pflichten. Artikel 38 des vorliegenden Übereinkommens 
hat insofern deklaratorischen Charakter. 

2. Im Einklang mit den bestehenden humanitären Regeln 
des Kriegsvölkerrechts, insbesondere mit Artikel 77 
Abs. 2 des Zusatzprotokolls vom 8. Juni 1977 zu den 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den 
Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte 
(Protokoll I) bestimmt Absatz 2, daß Kinder unter fünf-
zehn Jahren nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teil-
nehmen dürfen. Die Übernahme dieser Altersgrenze ist 
gegen Bedenken zustande gekommen, die mehrere 
Delegationen in den Schlußberatungen der Genfer 
Arbeitsgruppe vorgetragen haben. Auch die Delegation 
der Bundesrepublik Deutschland hat nachdrücklich 
darauf hingewiesen, daß die Altersgrenze von fünfzehn 
Jahren unangemessen niedrig liegt. Die der Annahme 
des Absatzes 2 widersprechenden Staaten haben sich 
gleichwohl nicht durchsetzen können. Die von der 
Arbeitsgruppe getroffene Entscheidung, die sich — um 
nicht das Ubereinkommen als Ganzes zu gefährden — 
in  der Menschenrechtskommission des Wirtschafts- 
und Sozialrats sowie im 3. Ausschuß der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen nicht mehr hat revi-
dieren lassen, bildet zwar für die Bundesrepublik 
Deutschland kein Ratifizierungshindernis; denn die 
insoweit unzureichende Mindestgarantie hindert  nicht 
daran, innerstaatlich weitergehende Schutzvorschriften 
zu erlassen. Die Bundesregierung bedauert aber, daß 
es nicht gelungen ist, in dem Ubereinkommen eine 
höhere Altersgrenze festzulegen. Sie befindet sich 
dabei in Übereinstimmung mit der Kinderkommission 
des Deutschen Bundestags, die die Bundesregierung 
aufgefordert hat, dieses Bedauern auch nach außen 
zum Ausdruck zu bringen. Dies wird die Bundesregie-
rung im Zusammenhang mit der von ihr bei Niederle-
gung der Ratifikationsurkunde abzugebenden Erklä-
rung tun; auf den Anhang zu dieser Denkschrift wird 
insoweit Bezug genommen. 

3. Nach Absatz 3 darf nicht zu den Streitkräften eingezo-
gen werden, wer nicht das Alter von 15 Jahren erreicht 
hat. Auch insoweit bietet das innerstaatliche Recht 
weitergehenden Schutz. In die Bundeswehr kann frü-
hestens eingestellt werden, wer das 17. Lebensjahr 
vollendet hat, vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 1, § 11 Abs. 1 Nr. 1, 
§ 18 Abs. 1 Nr. 1 der Soldatenlaufbahnverordnung 
i.d.F. vom 4. Juli 1988 (BGBl. I S. 996). Der Wehrpflicht 
unterliegen Männer vom vollendeten achtzehnten 
Lebensjahr an, Artikel 12a Abs. 1 GG. 

Zu Artikel 39 

Die Bestimmung verpflichtet die Vertragsstaaten zu Maß-
nahmen, die der Therapie und Rehabilitation von Kindern 
dienen, die als Opfer von Vernachlässigung, Ausbeutung, 
Mißhandlung, Folter, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe oder bei bewaffneten Konflikten 
Schaden an ihrer seelischen oder körperlichen Gesundheit 
erlitten haben. Innerstaatlich entspricht diesen Anforderun- 
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gen insbesondere § 5 des Sozialgesetzbuchs — Allgemei-
ner Teil —. Auch auf die Hilfen zur Erziehung nach dem 
Achten Buch des Sozialgesetzbuchs ist in diesem Zusam-
menhang hinzuweisen. 

Zu Artikel 40 

1. Absatz 1 verpflichtet die Vertragsstaaten, das Verfah-
ren gegen straffällig gewordene Jugendliche mit 
besonderer Betonung der erzieherischen und resozia-
lisierenden Aspekte durchzuführen. Dies entspricht 
der Zielsetzung, die auch die Bundesrepublik 
Deutschland innerstaatlich mit dem Jugendgerichts-
gesetz verfolgt. 

2. Im Zusammenhang mit der in Absatz 1 genannten 
Zielsetzung legt Absatz 2 besonderen Nachdruck dar-
auf, daß die allgemeinen Menschenrechte, die jedem 
Beschuldigten vor Gericht zustehen, auch respektiert 
werden, wenn sich ein Kind strafrechtlich verantwor-
ten muß. So gilt auch für das Kind nach Buchstabe a 
der Grundsatz „nulla poena sine lege", der als allge-
meines Menschenrecht bereits durch Artikel 15 Abs. 1 
Satz 1 des Internationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte sowie durch Artikel 7 Abs. 1 
EMRK und innerstaatlich durch Artikel 103 Abs. 2 GG 
garantiert ist. 

3. Buchstabe b listet sodann die speziellen Rechte des 
Kindes weitgehend im Einklang mit den speziellen 
Rechten auf, die dem Beschuldigten nach dem Pakt 
und im wesentlichen auch nach der Europäischen 
Menschenrechtskonvention zustehen. 

4. Ziffer i bekräftigt, daß die Unschuldsvermutung (Arti-
kel 14 Abs. 2 des Paktes, Artikel 6 Abs. 2 EMRK) auch 
für das beschuldigte Kind gilt. 

5. Ziffer ii wiederholt Garantien des Artikels 14 Abs. 3 
Buchstaben a und b des Paktes (vgl. auch Artikel 6 
Abs. 3 Buchstaben a und c EMRK). Aus Ziffer ii läßt 
sich nicht zwingend herleiten, daß die Vertragsstaaten 
verpflichtet wären, einem Jugendlichen im Jugendge-
richtsverfahren in ausnahmslos allen Fällen einen 
Verteidiger oder Beistand beizuordnen; denn ein 
Pflichtverteidiger muß nach dem Pakt nur bestellt wer-
den, „wenn dies im Interesse der Rechtspflege erfor-
derlich ist". Um jeden Zweifel insoweit auszuschalten, 
wird die Bundesregierung bei Hinterlegung der Ratifi-
kationsurkunde erklären, daß Artikel 40 Abs. 2 Buch-
stabe b des vorliegenden Übereinkommens dera rt 

 angewandt wird, daß bei Straftaten von geringer 
Schwere nicht in allen Fällen ein Anspruch darauf 
besteht, einen Beistand zur Wahrnehmung und Vor-
bereitung der Verteidigung zu erhalten. In dera rtigen 
Fällen reicht es aus, daß die Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten an der Hauptverhandlung teil-
nehmen, so wie dies innerstaatlich vorgesehen ist 
(§ 50 Abs. 2, §§ 67 und 69 JGG). 

6. Der in Ziffer iii anerkannte Anspruch des Kindes auf 
mündliche Verhandlung vor einem zuständigen unab-
hängigen Gericht ergibt sich bereits aus Artikel 14 
Abs. 1 des Paktes und Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK, 
jedoch ist abweichend davon eine öffentliche Ver-
handlung hier nicht vorgesehen, was sich aus der 
besonderen Lage des jungen Straftäters im Jugend-
gerichtsverfahren und durch den Gesichtspunkt des 
Kindeswohls erklärt. Daß ein Strafverfahren anstatt 

vor einem Gericht nach Ziffer iii auch vor einer zustän-
digen, unabhängigen und unpa rteiischen Behörde 
(Verwaltungsbehörde) durchgeführt werden dürfte, 
hat für die Bundesrepublik Deutschland im Hinblick 
auf Artikel 19 Abs. 4 GG keine Bedeutung. 

7. Ziffer iv wiederholt Garantien, die sich für alle Beschul-
digten bereits aus Artikel 14 Abs. 3 Buchstaben e 
und g des Paktes sowie zum Teil aus Artikel 6 Abs. 3 
Buchstabe d EMRK ergeben. 

8. Ziffer v entspricht im wesentlichen Artikel 14 Abs. 5 
des Paktes, jedoch hat die Bundesrepublik Deutsch-
land den dort  vorgesehenen Anspruch des wegen 
einer Straftat Verurteilten, „das Urteil entsprechend 
dem Gesetz durch ein Gericht höherer Instanz nach-
prüfen lassen", nicht uneingeschränkt akzeptiert. Bei 
Hinterlegung der Ratifikationsurkunde zum Internatio-
nalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte hat 
sie vielmehr zu Artikel 14 Abs. 5 des Paktes einen 
Vorbehalt angebracht, wonach „bei Straftaten von 
geringer Schwere die Überprüfung eines nicht auf 
Freiheitsstrafe lautenden Urteils durch ein Gericht 
höherer Instanz nicht in allen Fällen ermöglicht wer-
den muß", vgl. Ziffer I Nr. 3 Buchstabe b der Bekannt-
machung vom 14. Juni 1976 (BGBl. II S. 1068). Die 
Bundesregierung wird darum bei Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunde zum vorliegenden Übereinkom-
men klarstellen, daß der Paktvorbehalt sinngemäß 
auch für Artikel 40 Abs. 2 Buchstabe b Ziffer v gilt, (vgl. 
Anlage zur Denkschrift). 

9. Wegen Ziffer vi wird auf die Parallelgarantien in Arti-
kel 14 Abs. 3 Buchstabe f des Paktes sowie in Arti-
kel 6 Abs. 3 Buchstabe e EMRK verwiesen. 

10. Der Anspruch auf Achtung der Privatsphäre in Ziffer vii 
ist für das gerichtliche Verfahren auch in Artikel 14 
Abs. 1 Satz 3 des Paktes, Artikel 6 Abs. 1 Satz 2 
EMRK verankert; nach dieser Bestimmung kann im 
Interesse der Achtung des Privatlebens die Öffentlich-
keit von der Verhandlung ausgeschlossen werden. 
Allgemein ist auf Artikel 17 des Paktes sowie auf 
Artikel 8 Abs. 1 EMRK hinzuweisen. Das innerstaat-
liche Recht trägt dem Schutz der Privatsphäre im 
Strafverfahren insbesondere dadurch Rechnung, daß 
nach § 48 des Jugendgerichtsgesetzes die Hauptver-
handlung gegen den angeklagten Jugendlichen nicht 
öffentlich ist. Dies gilt nicht, wenn gleichzeitig auch 
Erwachsene oder Heranwachsende angeklagt sind, 
jedoch kann in solchen Fällen die Öffentlichkeit aus-
geschlossen werden, „wenn dies im Interesse der 
Erziehung jugendlicher Angeklagter geboten ist" (§ 48 
Abs. 3 Satz 2 JGG). 

11. Nach Absatz 3 müssen die Vertragsstaaten ein Min-
destalter festlegen, das die Vermutung der Strafun-
mündigkeit begründet. Den Anforderungen des Absat-
zes 3 wird innerstaatlich durch das Jugendgerichts-
gesetz entsprochen, aus dessen § 1 sich ergibt, daß 
ein Kind unter vierzehn Jahren nicht strafmündig ist. 

12. Im Einklang mit Absatz 4 sieht das Jugendgerichts-
gesetz eine Vielfalt von Maßnahmen vor, die dazu 
dienen, die besonderen erzieherischen und auf Wie-
dereingliederung gerichteten Zwecke des Jugend-
gerichtsverfahrens zu erfüllen. 
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Zu Artikel 41 
Artikel 41 ist dem Artikel 23 des Übereinkommens vom 
18. Dezember 1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau (BGBl. 1985 II S. 647) nachgebildet. 
Die Bestimmung verfolgt, indem sie alle dem Kind noch 
günstigere Regelungen im innerstaatlichen Recht und in 
internationalen Verträgen unberührt läßt, eine Tendenz, 
die sich in internationalen Verträgen zum Schutz der Men-
schenrechte auch sonst — z. B. in Artikel 60 EMRK — findet: 
der Schutzstandard soll angehoben und nicht vermindert 
werden. 

Zu Artikel 42 
Wie die sich aus Artikel 42 ergebende Verpflichtung zur 
Bekanntmachung des Übereinkommens erfüllt wird, wird 
zu gegebener Zeit zu entscheiden sein. Der Text des 
Übereinkommens ist schon vor Einbringung des Entwu rfs 
des Vertragsgesetzes der interessie rten Öffentlichkeit in 
einer mit der früheren DDR, mit Österreich und der 
Schweiz abgestimmten deutschen Übersetzung zugäng-
lich gemacht worden. 

Zu den Artikeln 43 bis 54 

1. Diese Bestimmungen des Übereinkommens betre ffen 
vor allem die Frage der internationalen Kontrolle, die 
ausgeübt wird, um die Fortschritte bei der Verwirkli

-

chung der von den Vertragsstaaten übernommenen 
Verpflichtungen zu prüfen. Zu diesem Zweck wird ein 
„Ausschuß für die Rechte des Kindes" gebildet, der 
nach dem Vorbild ähnlicher Gremien nach anderen 
internationalen Menschenrechtsverträgen (vgl. z. B. 
Artikel 40 des Internationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte) die von den Vertragsstaaten 
nach Artikel 44 vorzulegenden Berichte prüft. Einzel-
heiten des Prüfungsverfahrens regelt Artikel 45. Die 
Artikel 46 ff. haben als Schlußbestimmungen vertrags-
technischen Charakter. Nach dem Vorbild anderer 
Übereinkommen werden Einzelheiten insbesondere 
des Beitritts zu dem Übereinkommen, der Änderung 
des Übereinkommens und der Kündigung geregelt. 
Vorbehalte gegen einzelne Artikel können nur einge-
schränkt eingelegt werden (Artikel 51). 

2. Die Kosten des Ausschusses für die Rechte des Kindes 
werden nach einer Entscheidung, die erst von der 
Generalversammlung getroffen wurde, aus allgemei-
nen Haushaltsmitteln der Vereinten Nationen getragen, 
Artikel 43 Abs. 11 und 12. Eine Belastung für den 
Bundeshaushalt tritt dadurch ein, daß die von den 
Vereinten Nationen nach dem Übereinkommen zu 
erbringenden Mehraufwendungen über erhöhte Bei-
träge letztlich von den Mitgliedstaaten getragen werden 
müssen. Die sich daraus für den Bundeshaushalt erge-
bende Mehrbelastung ist voraussichtlich geringfügig; 
sie kann derzeit nicht beziffert werden. 
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Anlage zur Denkschrift 

Wortlaut der Erklärung, 
welche die Bundesregierung 

bei Hinterlegung der Ratifikationsurkunde 
abzugeben beabsichtigt 

Die Bundesrepublik Deutschland erklärt, daß das Überein-
kommen über die Rechte des Kindes nach ihrer Auffas-
sung ausschließlich Staatenverpflichtungen begründet, die 
die Bundesrepublik Deutschland nach näherer Bestim-
mung ihres mit dem Übereinkommen übereinstimmenden 
innerstaatlichen Rechts erfüllt. 

II. 

Die Bundesrepublik Deutschland gibt ferner folgende 
Erklärung ab: 

1. Zu Artikel 2, 3, 5, 9 und 18 des Übereinkom-
mens 

Unberührt bleiben die Vorschriften des innerstaatlichen 
Rechts über 

a) die gesetzliche Vertretung Minderjähriger bei der 
Wahrnehmung ihrer Rechte; 

b) die familien- und erbrechtlichen Verhältnisse eines 
nichtehelichen Kindes; 

c) das Sorge- und Umgangsrecht in bezug auf Kinder, 
deren Eltern bei fortbestehender Ehe dauernd 
getrennt leben oder geschieden sind. 

2. Zu Artikel 2, Artikel 7 Abs. 2, Artikel 9, 10, 22 
und 28 des Übereinkommens 

Nichts in dem Übereinkommen kann dahin ausgelegt 
werden, daß die widerrechtliche Einreise eines Auslän-
ders in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
oder dessen widerrechtlicher Aufenthalt dort  erlaubt ist; 

auch kann keine Bestimmung dahin ausgelegt werden, 
daß sie das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
beschränkt, Gesetze und Verordnungen über die Ein-
reise von Ausländern und die Bedingungen ihres Auf-
enthalts zu erlassen oder Unterschiede zwischen Inlän-
dern und Ausländern zu machen. 

3. Zu Artikel 40 des Übereinkommens 

Artikel 40 Abs. 2 Buchstabe b Ziffern ii und v werden 
derart  angewandt, daß bei Straftaten von geringer 
Schwere nicht in allen Fällen 

a) ein Anspruch darauf besteht, „einen rechtskundigen 
oder anderen geeigneten Beistand" zur Vorberei-
tung und Wahrnehmung der Verteidigung zu erhal

-

ten; 

b) die Überprüfung eines nicht auf Freiheitsstrafe lau-
tenden Urteils durch „eine zuständige übergeord-
nete Behörde oder ein zuständiges höheres 
Gericht" ermöglicht werden muß. 

III. 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bedauert, 
daß nach Artikel 38 Abs. 2 des Übereinkommens bereits 
Fünfzehnjährige als Soldaten an Feindseligkeiten teilneh-
men dürfen, weil diese Altersgrenze mit dem Gesichts-
punkt des Kindeswohls (Artikel 3 Abs. 1 des Übereinkom-
mens) unvereinbar ist. Sie erklärt, daß sie von der durch 
das Übereinkommen eröffneten Möglichkeit, diese Alters-
grenze auf fünfzehn Jahre festzusetzen, innerstaatlich 
keinen Gebrauch machen wird. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Zum Gesetzentwurf insgesamt 

Nach Auffassung des Bundesrates ist eine Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes für das Übereinkommen 
und damit für den Gesetzentwurf teilweise nicht gegeben, 
da das Übereinkommen zum Teil Gegenstände regelt, für 
die ausschließlich die Länder zuständig sind. Unter Bezug-
nahme auf die Lindauer Vereinbarung, in der sich die 
Bundesregierung und die Landesregierungen über die 
Beteiligung der Länder beim Abschluß völkerrechtlicher 
Verträge des Bundes geeinigt haben, stellt der Bundesrat 
fest, daß die Ratifizierung des Übereinkommens erst dann 
vorgenommen werden kann, wenn sämtliche Länder ihr 
Einverständnis erklärt haben. 

Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 
„Die Bundesregierung teilt die Auffassung des Bundes-
rats, daß die Ratifizierung des Übereinkommens in Über-
einstimmung mit der Lindauer Absprache erfolgt." 




